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49192. VerwlrkUdmDg der In der Erklllrung iIber fntema.. 
tlouale wirtscbaftllehe 7.usal1l1llfllarbelt, Insbeson. 
dere iIber die Neubelebnng drs WIrtsebaftswadJ 
tums und der Entwiddung In den Entwickl.tJngg,
IlIndem vereinbarten Verpßlebtungen und Polltl· 
Iren und Umsetzung der lntematIoualen Entwiek. 
Inngsstrategle fiIr die Vierte EntwIeklnngsdekade 
der Vereinten Nationen 

48/185 vom 21. Dezember 1993 über die VerwirkUebung der 
Erklllrung und der Strategie, 

Die Generalversammlung, 

In BekrlJftIgung der WIChtigkeit und unveränderten GOItig
keitderin der Anlage zu ihrer Resolution 8-18/3 vom 1. Mai 
1!1!1O enthaltenen Erklllrung über internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, insbesondere über die Neuhelebung des 
Wutschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsllindem und der in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199 
vom 21. Dezember 1990 enthaltenen Internationalen Entwick
lungsstrategie fIIr die Vierte Entwicklungsdekade der Ver
einten Nationen, die den allgemeinen Rahmen fiIr nachhaltiges 
Wutschaftswachstum und eine bestandflUtige Entwicklung 
bilden, und unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/144 vom 
17. Dezember 1991, 47/152 vom 18. Dezember 1992 und 

sich dessen bewqßt, daß die Erk1lIrung, die Strategie und 
die Agenda fIIr Entwicklung im Hinbllck auf die Förderung 
eines nachhaltigen Wlrtschaftswacb und einer bestand· 
fIlhigen Entwicklung in den Entwicklungslilodem einander 
gegenseitig stützen und eng miteinander verknüpft sind, 

1. nimmt mit Intemsse KennJnis von dem Bericht, den der 
Generalsekretlir über die VerwirkUchung der Erk1llrung über 
internationale wirtscbaftliche 7>Jsammeuarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des Wutschaftswachstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungallindem und der Interna
tionalen Entwicklungsstrategie fIIr die Vierte Entwicklungs
dekade der Vereinten Nationen vorgelegt hat'; 

2. ermutigt die Mitgliedstaaten, soweit noch nicht 
geschehen, ihre Berichte über die VerwirkUchung der in der 
Erklärung und der Strategie vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken vorzulegen; 

, A/49/328. 



3. beschließt, zur Verfolgung der Fortschritte bei der 
Verwirklichung der Erklilrung und der Strategie und zur 
Erleichterung der Beratungen über den Bericht des Ge
neralsekretärs zu diesem Thema den Punkt "lntemationale 
Zusammenarbeit im Dienste des WIrtscbaftswacbstums und 
der Entwicklung: a) Verwirklichung der in der Erklilrung über 
internationale wirtschaftlicbe Zusammenarbeit, insbesondere 
über die Neubelebung des WIrtscbaftswacbstums und der 
Entwicklung in den Entwicklungsländern vereinbarten Ver
pflicbtnngen und Politiken; b) Umsetzung der Intemationalen 
Entwicklungsstmtegie für die Vierte EntwickJungsdekade der 
Vereinten Nationen" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 
einundfllnfzigsten Thgung mITzunehmen; 

4. ersucht den GeneralsekreIlI, der Generalversammlung 
. auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung einen umfassenden und 
analytischen Bericht vorzulegen, der es gestattet, 1996 eine 
Übeiprilfung und Bewertung der im Rahmen der Erklilrung 
und der Strategie eingegangenen Verpflichtungen und Verein
barungen vorzunehmen, unter besnnderer Berflcksichtigung 
der Verpflichtungen und Vereinbarungen, die noch nicht 
vollinbaltlich umgesetzt sind, und die Scbwierigkeiten dar
zustellen, die der Umsetzung im Wege stehen; 

5. . ersucht den Generalsekretllr mtJerdem, sicherzustel
len, daß die Agenda für Entwicklung die Umsetzung der 
Erklilrung und der Strategie im erforderlichen Umfang anregt 
und stIIrkt. 

92. plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49193. NeUoressoun:enstrllme und -transfers zwischen 
EntwiekIungsIllndern und entwickelten LIImIern 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftlgung ihrer Resolution 8-l8J3 vom 1. Mai 1990, 
deren Anlage die Erkllirung über internationale wirtscbaftliche 
ZlIsammeuarbeit, insbesundere über die Neube1ebung des 
WIrtscbaftswacbstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländero entbJilt, sowie ihrer Resolution 45/199 vom 
21.l)ezember 1990, deren Anlage die Internationale Entwick
lungsstmtegie für die Vierte Entwicklungsdeksde der Ver
einten Nationen enthlilt, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/232 vom 22. De
zember 1989 über Entwicklongen beim Ressourcentransfer in 
die EntwicJcbmgslunder und aus den Entwicklungsländero und 
die Folgen ffIr das WJrtscbaftswacbs und die bestandflIbige 
Entwicklung dieser Länder sowie 47/178 vom 22. Dezember 
1992 über den Nettoressourcentransfer zwischen Entwick
lungsländern und entwickelten Ländern, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/197 vom 
20. Dezember 1988 und die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedete 
Agenda 21', in denen die Frage der Er:fIIllung der international 
vereinbarten Verpflichtung zur öffentlichen Entwicklungshilfe 
behandelt wird, 

, lIßpoTt afthe Uniled Nati0n3 Cmiference on EmIIronment anti DeIIsIop
_ RIo de 1_1ro, '.]4 lUlle 1992 (AICONP.IS1I26IRev.1 (Vol. 1 und 
VoI. JiKOIr.I, VoI. n, VoI. m und VoL 11I/Kmr.1)) (Ver(Ifflmt1lrJmng der 
Vereinten Nationen, Best.-Nr. B.93J.8 und Korrlgenda), VoI. I: -
Adoptd by the Cmiference, _00 I, A1IllIge n. 
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KeTIIIIIIIs nehmend von dem WorM Economic t1IId Soc/Ql 
Survey, 1994 (Welt-WIrtschafts- und Sozialüberblick 1994)" 
insbesondere dessen Kapitel lV mit dem TItel "Internationale 
Ress;ourcentransfers und finanzielle Entwicklung". und von 
dem Bericht des Generalsekretll über den Nettoressourcen
transfer zwischen Entwicklungsländern und entwickelten 
Ländern', 

in der ErwlJgung, daß die internationale Gemeinschaft 
Verantwortung dafür trägt, die Bemf1bungen der Entwick
lungsllinder bei der Lösung ihrer schwerwiegenden wirt
schaft1ichen und sozialen Probleme durch die Scbaffimg eines 
gi1nstigen weltwirtscbaftlicben Umfelds nachdrDcklich zu 
unterstlltzen, 

feststeHend, daß die Kapitalstrf1me in kapitaleinfiJhren 
Entwicklungsländer stark zugenommen haben und daß der 
Nettoressourcentransfer in diese Länder in den 1etzten vier 
Jahren positiv war und seinen bisherigen Höchststand erreicht 
bat, sowie außerdem feststellend, daß die dynamischsten 
Komponenten dieser Entwicklung kurzfristiges Privatkapita1, 
danmter repatriiertes Kapita1, und mIsU!ndische Direktinvesti
tionen ware.;, 

feststellend, daß 'lfie Zunahme des 'D:ansfers fi1lll1lzieller 
Ressourcen aus entWickelten Ländern nur einer begrenzten 
Aozabl von Entwicklungsländern zugute gekommen ist, 

sowie feststeHend, daß die zuk1inftige Entwicklung des 
Nettoressourcent in die Entwicklungs1lider von einem 
wachsbImsorientierten gfInstigen we1twirtscbaftlicben Umfeld 
und von wohldurchdschten einze1staat1ichen WIrtschafts
politiken abhängt, 

fernerfeststeHend, daß die erhebliche Zunahme der Export
erlöse in einer betdlchtlicben Anzahl von Entwicklungsländern 
dazu beigetragen bat, daß mehr Mittel zur Finanzierung von 
Entwicklungsinvestitionen zur Verfllgung sieben, 

mit Besorgnis feststeHend, daß sich die Austauschrelationen 
der Entwicklungsländer weiter verschlechtert haben, was zu 
einer Abnahme der für ihr WJrtscbaftswacbs und ihre 
Entwicklung verfllgbaren Ressourcen geIlIhrt bat, und daß in 
diesem Zusammenhang die Instabilität der Austauscbrelatio
nen höher in denjenigen Ländern ist, die von einigen wenigen 
Exportrobstoffen abhängig sind, 

nachdt1Jck/ich auf den unberechenbaren Charakter kurz
fristiger Privatkapitalbewegungen hinweisend, die in be
sonderem Maße Zinsschwankungen und anderen mög1ichen 
Fluktuationen im nationalen und internationalen Wirtschafts
umfeld unterliegen, 

feststellend, daß in den 90er Jahren der Nettoressourcen
transfer von den Bretton-Woods-Institationen in die Entwick
lungsllinder real zwar negativ, in die Länder in Afrika und in 
einige Länder in Asien jedoch positiv ausgefallen ist, und 
außerdem feststellend, daß der Nettotransfer der Regional
banken in den 90er Jahren insgesamt positiv ausfiel, 

sowie feststellend, daß die Gesamthöbe der öffentlichen 
Entwicklungshilfe in jllngster Zeit zurflckgegangen ist, 

• VetIlfIimt1!rJmng der V_ Nationen, Best.·Nr. B.94.lLC.1 und 
Korrlgendum. 

, A/49/309 und Kurr.1. 
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mit Besol)plis dariiber, daß die melsten Entwick1ungslflnder 
im leIzten Jabrzebut nie über ausreichende Ressourcen fOr ein 
stetiges Wirtschaftswacbstum und eine bestsndflibige Entwick
lung verfIlgt haben, 

unter Hinweis auf den erfolgreicben Abschluß der achten 
'Thgung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen und den Geist des Mnltilateralismus, von dem 
die Konferenz geprligI war, wie aus ihrem ScblußdoJmmeut 
mit dem 1ite1 "Eine neue Bntwicklungspartnerschaft Die 
Verpflichtung von Cartagena" hervorgebt, 

feststellend, daß die historiscbe Leistung, die im Abschluß 
der Uruguay-Runde der mnltilateIalen Handelsverbandlungen 
zum Ausdruck kommt, voraussichtlich zu einer Stlirkong der 

. Weltwirtscbaft und übera1l in der Welt zu mehr Handels
investitionen, Bescbiiftigung und Einkommenswachstum 
fUhren wird, 

unter Begrq{Jung der zehnten W!ederauffIIllung der Mittel 
der Internationalen Entwicklungsorganisation, die allenlings 
gegenüber der neunten Wiederauffflllung nicht zu böheren 
MittelznsageD geflIhrt bat, 

eingedenk dessen, daß alle Länder, vor allem die groBen 
IndustriesIaate die betriIchtlichen Einfluß auf das Wachstum 
der Weltwirtschaft und das weltwirtscbaftlicbe Umfeld aus
üben, llJre Bemühungen zur Förderung von stetigem Wirt
scbaftswachstum und einer bestandfllhigen Entwicklung im 
Hinblick auf die Verringerung von Ungleicbgewicbten und die 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländem fortsetzen 
sollten, um die FIlhigkeit dieser LIInder zu verbessern, llJre 
HaujItprobleme in den Bereichen Geld, Fmanzen, Ressourcen
ströme, Handel, Rohstoffe und Auslandsverschnldung zu 
behandeln und zu mildem, 

darauf hinweisend, daß das vom 8. bis 10. Juli 1994 in 
Neapel (Italien) abgehaltene Gipfeltreffen der Gruppe von 
sieben groBen Industriestaaten' und die vom 4. bis 6. Oktober 
1994 in Madrid abgehaltenen Jabrestagungen der Bretton
Woods-Institutionen anerkannt haben, daß private und 

. öffeutlicbe Mitte1zuflilsse in die Entwicklungsländer er
forderlich sind, 

1. betont, daß verstlirkte Bemi1bungen unternommen 
werden mOssen, um den Zustrom von erheblichen Mitteln fOr 
ein stetiges Wmscbaftswacbstum und eine bestandfl!bige 
Entwicklung in die Entwicklungsländer sicherzustellen, wobei 
folgendes zu berOcksichtigen ist: 

a) Die entwickelten Länder sollten eine Erhöbung ihrer 
Finanzströme in die Entwicklungslllnder crwIIgen, um sie bei 
ihren BemObnßgeß um Diversifizierung und Struktnranpas
SUDg zu untersIiItzen und ihr stetiges WJrtschaftswacbstum und 
llJre bestarulfllhige Entwicklung unter anderem durch die 
Ausweitung mnllilateraler Kredite, die Förderung von ausllin
dischen Direktinvestilionen und die Erhöhung der zu Vorzugs-

, Sfeho ProceedIngs of tIuI Unlted _ Cmifrmmce on Trade tmd 
~ Elghth&sslon, Cattagena de Indios. Colombio. 8-25 Febrruuy 
1992, IIsport tmd AI!nues (TDI364IRev.1) (V_lclnmg der V_ 
NaIIcmen, Best,-Nr. B.93.D.D,SJ, Erster Tell, AbscJudtt A. 
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bedingungen gewlihrten und der schuldermeutralen Mittel zu 
erleichtern; 

b.) Die Regierungen der entwickelten LIInder und anderer 
LIInder, die dazu in der Lage sind, sollten einen angemessenen 
Mitte1zufluß in die Entwicklungsllinder fI!rdem; die entwickel
ten Länder, die sich erneut verpflichtet haben, den von den 
Vereinten Nationen vereinbarten Zielbetrag von 0,7 Prozent 
des Bruttosozia1prod der öffentJichen Entwicklungshilfe zu 
widmen, sollten, soweit ihnen dies bisher nicht gelingt, einer 
Erhöhung ihrer Hilfsprogramme zustimmen, damit sie diesen 
Zielwert SO bald wie möglich erreichen; und betriIchtllche neue 
und zusätzliche Mittel fOr die bestandflihige Entwicklung und 
die UmsetllJng der Agenda 21 werden erforderlich sein; 

c) Um die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe zu et'
höhen, sollten sich die entwickelten LIInder und die Entwick
lungslllnder um die Herstellung einer echten Partnerschaft 
bemühen, wozu unter anderem eine eigenverantwortliche 
DurchfiIbnmg und breitange1egte 'IeIlhabe in den Empfänge!'
Ilindern, die DurchfiIbnmg einer auf die örtlichen Bedingungen 
zugeschnittenen innerstaatlichen Wmscbaftspo1itik, eine 
effiziente Verwaltung, transparente Institutionen und starke 
institutionelle Kapazität, auch auf örtlicher Ebene, gehören; 

d) In vielen Entwick1ungsllindern, wo die Schulden- und 
Schuldendienstlast ein Haupthindemis fOr die Neobelebung 
des Wacbstums und der Entwicklung darstellt, milssen weitere 
Fortschritte bei der Linderung ihrer Last dUIch die Auslands
verscbnldung eIZi.elt werden; 

e) Alle Länder sollten im Einklang mit ihrer spezifischen 
Situation auf nationa1er Ebene BemObungen unternehmen, um 
Strukturanpassnngsmaßnabmen und Reformen durcbzufilbren, 
die sich positiv auf den Zustrom externer Mittel auswirken, 
wozu auch elnscblägige Gesetze zur Förderung ausllindischer 
Privatkapita1inveslitionen und ein offener Rahmen fOr den 
internationalen Handel gebören; 

1) Die Regierungen sollten die Vereinbarungen der Uru
guay-Runde, darunter die besonderen ßelrtjmmungen fOr 
Entwicklungslllnder in der Scbhlßgkte über die Ergebnisse der 
mnltilateIalen Handelsverbandlungen der Uruguay_Runde8, die 
auf der vom 12. bis IS. Aprlll994 in Marrakesch (Marokko) 
abgebaltenen Ministertagung des Handelsverhand1U11JlS1111S" 
schusses unterzeichnet wurde, vollständig umsetzen und ein 
offenes, freies, ausgewogenes, nicbtdiskriminier und 
geregeltes mnltilateIales HandeIssystem unterstlltzen, das den 
Zugang zu den MlIrkten a11er LIInder verbessert, insbesondere 
den Zugang fOr die.Ausfnlu:en der Entwicklungsl!!nder, um so 
ihr stetiges Wn1schaftswacbst und eine bestandfl!bige 
Entwicklung zu gewährleisten; 

g) Erzeuger und Verbraucber von Rohstoffen sollten 
aucb weiterhin nacb Mitteln und Wegen suchen, um llJre 
Zusammenarbeit zu stlIrken, und sollten erwiIgen, sieb aktiv an 
internationalen Robstoffllbereink und -vereinbarungen 
zu beteiligen, die Marktentwicklungen berOcksicbtigen, um 
eine effizientere internationale ZnSamme1J81'beit auf diesem 
Gebiet zu erreichen; 

• Sleheügatl'nstrunwnls EmbodyIng tIuI_ oftlul U,._lIoandof 
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h) Die EntwicklungsJllnder sollten ihre Bemflhungen um 
eine vertikale und horizontale Diversifizierung fortsetzen, um 
ihre Exportbasis zu verhreitem, und in diesem Zusammenhang 
soUte ihnen UnterstlIIzung gewährt werden, damit die Länder, 
die diese Stufe noch nicht emoicht haben, in die Lage versetzt 
werden, geeignete Bedingungen zu schaffen, um Auslands
kapital anzuziehen: 

f) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten enger zusammenarbeiten, um ein interna
tionales Finanzsystem ZU fördern, das bessere Bedingungen für 
ein stabiles und stetiges Wn1schaftswachstum schafft, unter 
anderem durch ein höheres Maß an Stabilitllt der Finanzmärl<;
te, die Verringerung des Risikos finanzieller Krisen, die Ver
besserung der Stabilitllt der Wechselkurse, die Stabilisierung 
und nach Möglichkeit langfristige Absenkung der Realzins.. 
sIltze und die Verringerung der Unsicherheiten der Fmanz
ströme; 

. J) Alle Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein gön
stiges weltwirtschaftliches Umfeld zu schaffen: 

k) AUe Regierungen, insbesondere die der entwickelten 
Länder, soUten sich um eine muItilaterale Öberwachung zur 
Behebung bestehender externer und fiskalischer Ungleichge
wichte bemühen, um so den multilateralen Handel und die 
Auslandsinvestitionen, insbesondere in den Entwicklungs
ländern, auszuweiten, und in diesem Zusammenhang soUte 
eine effektivere Mitwirkung der Entwicklungslllnder gefördert 
werden: 

I) Es soUte untersucht werden, auf welche Weise makro
ökonomische Politiken in zust1!ndigen, auf breiter Beteiligung 
beruhenden multilateralen Foren wirksam koordiniert werden 
können; 

m) Die internationale Gemeinschaft soUte prüfen, wie je 
nach Bedarf und in Absprache mit den nationalen Regierungen 
den möglichen negativen Auswirkongen plötzlicher AbfIfIsse 
von Privatkapital aus den Entwicklungsländern auf die Ent
wicklungsprogramme dieser Länder begegnet werden kann; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklungen im 
Bereich der Nettoressourcenströme und -transfers zwischen 
Entwicklungslllndern und entwickelten LlIndern auch weiterhin 
zu i1berwachen und unter Heranzichung aller einschlägigen 
Berichte, wie jener der Weltbank, des Internationalen W!Ib
rungsfonds und der Regionalbnnken, darUber im World Eco
nomic ond Soclal Survey. 1995 (Welt-Wn1scbafts.. und Sozial
Oberblick 1995) zu berichten, und ersucht den Generalsekretär 
außerdem, der Generalversamm1ung auf ihrer einundfilnfzig
sten 'Thgung über die Durchfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstntten. 

92. plenarsltz.ung 
19. Dezember 1994 

. 491!J4. Verstllrkte IntematloD8le Zusammenarbeit Im 
Hfnbllek auf eine dnuerbafte LIlsuDg des Auslands
versclmldUDgsproblems der EntwicldungslHuder 

Die Generalversammltmg, 

rmter Hinweis auf ihre Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986, 42/198 vom 11. Dezember 1987, 43/198 vom 
20. Dezember 1988, 441205 vom 22. Dezember 1989,45/214 
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vom 21. Dezember 1990,46/148 und 461151 vom 18. Dezem
ber 1991 sowie 47/198 vom 22. Dezember 1992 und in Be
kriiftigung ihrer Resolution 48/182 vom 21. Dezember 1993, 

inBekrl/fIIgung ihrer Resolutionen 48/165 vom 21. Dezem
ber 1993 Ober die Wtederaufnalune des DiHIogs zur Ver
stärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft und 48/166 
vom 21. Dezember 1993 über die Agenda für Entwicklung, 

in Anbetracht der Verbesserung der Schuldensimation einer 
Reihe von Entwicklungslllndern seit der zweiten HIIlfte der 
80er Jabre und des Beitrags, den die Anwendung der sieh 
herausbildenden Schuldenstrategie durch die internationale 
Gemeinschaft zu dieser Verbesserung geleistet bat, 

mit Anerkennung Kenntnis nehmend von den Maßnahmen 
zur Schuldenerleiehternng, die G1llubigerlllnder sowohl im 
Rahmen des Pariser Klubs als auch durch Schuldenerlaß oder 
gleichwertige Maßnahmen in bezug auf bi1aters1e öffeD1liche 
Schulden ergriffen haben, 

sowie feststellend, daß aufgrnnd ungleichmäßiger Entwick
lungen im Rahmen der sich hernusbildenden internationalen 
Schuldenstrategie unbedingt weitere Fortschritte erzielt werden 
mflssen, insbesondere auch durch konkrete Maßnahmen und 
innovstive Ansätze, um eine effektive, ausgewogene, entwick
lungsorientierte und dauerhafte Lösung für die AusIandsver
schuldungsprobleme ZIIhlreicher EntwicklungsIlIndern zu 
finden, insbesondere der lInnsten und am stärksten verschulde
ten LlInder, 

mit Genugtuung darüber, daß einige Entwicklungsländer 
bei der Lösung ihrer Schuldenprobleme erhebliche Fortschritte 
erzielt haben, 

mit Besorgnis Ober die anbaItenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der verschuldeten Entwicklungslllnder, ein 
nachteiliger Faktor für ihre Entwicklungsbemühungen und ihr 
WJt!schaftswachstnm, und ement dsraufhinweisend, daß diese 
Probleme durch wirksame Entscbuldungsmaßnabmen, gege
benenfalls auch eine erhebliche Schuldenverringerung, ange
packt und gelöst werden mflssen, wobei die besondere und 
kritische Situation der am meisten verschuldeten Entwick
lungslllnder in Afrika und der am wenigsten entwickelten 
Länder zu berilcksichtigen ist, 

betonend, wie wichtig es ist, die schwere Schulden- und 
Scbuldendienstlast im Zusammenhang mit den verschiedenen 
Arten von Schulden vieler EntwickluDgsUlnder auf der Grund
lage eines ausgewogenen und dauerhaften Ansatzes sowic 
gegebenenfalls unter VOIl'lUlgiger Berilcksichtigung des 
GesamtschuIdenbestands der ärmsten und am stllrksten ver
schuldeten Entwicklungslllnder zu erleichtern, 

nachdrfJckllch darauf hinweisend, wie wichtig es ist, daß 
die verschuldeten Entwicklungslllnder auch klInftig ihre An
strengnngen im Zuge ihrer Wn:tscbaftsrefor-, Stabilisierungs
und Struktoranpassungsptogramme weiterverfolgen und 
verstärken, um Ersparnisse und Investitionen zu erhöben, die 
Inflation zu senken und die wirtschaftliche Leistungsfiihigkeit 
zu verb e em, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, sieh 
mit den sozialen Aspekten der Entwicklung zu befassen, wozu 
auch die Beseitigung der Armut gehört, und der individnellen 
Merkmale dieser Länder sowie der Verwundbarkeit der 
ärmeren Schichten ihrer Bevölkerung, 



mit dem Ausdruck Ihrer Sorge darüber, daß die Schulden
und SchuldendienstIast in einer Reihe von Entwicklungs-
1ändem, die unablässige und mühevolle Anstrengungen zur 
Reform ihrer Wirtschaft unternehmen, auch weiterhin ein 
großes Hindernis fflr die Neubelebung des wlrtschaftIichen 
Wachstums und der Entwicklung dieser Länder und ins
besondere der am wenigsten entwickelten Under darstellt, 

feststel1end, daß diejenigen Entwicklungsllinder, die ihren 
internationalen Schulden- und SchuldendienstveIpflichtungen 
unter großen Opfern weiter rechtzeitig nachgekommen sind, 
dies trotz schwerer externer und interner finanzieller Be
schränkungen getan haben, 

unter Hervorlzebung der Notwendigkeit eines andauernden 
weltweiten WIrtschaftswachstums und eines auch weiterhin 
fflrderlichen weltwirtschaftlichen Umfelds, unter anderem was 
die Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, verbesserten 
Marktzugang, Handelspraktiken, Zugang zu Thchnologie, 
Wechselkurse und internationale Zinssätze betrifft, und 
feststellend, daß weiterhin Mittel fflr ein stetiges Wirtschafts.. 
wachstum und eine bestandfähige Entwicklung der Entwick
lungsländer erforderlich sind, 

im Zusammenhang mit den Schuldenproblemen der Ent
wicklungsländer Kenntnis nehmend von der Situntion in eini
gen Gläubigerländem mit im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften, 

Kenntnis nehmend vom Ergebnis der vom 13. bis 
15. August 1994 in Jakarta abgehaltenen Ministertagung der 
nichtgebundenen UInder über Verschuldung und Entwicklung 
sowie von deren Erkenntnissen und Empfehlungen", 

fll4Ierdem Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 der 
am 1. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen einundfilnfzigsten 
Ministertagung der Zwischenstaatlichen Gruppe der 24 fflr 
internationale Wäbrungsangelegenheiten und von dem Kom
muniqu6 der am 3. Oktober 1994 in Madrid abgehaltenen 
neunundvierzigsten Thgung des Gemeinsamen Ministernus
schusses der Gouverneursräte der Weltbank und des Internn
tionaien Währungsfonds, 

ferner Kenntnis nehmend von dem Kommuniqu6 des vom 
8. bis 10. Juli 1994 in Neapel (Italien) abgehaltenen Gipfel
treffens der Gruppe von sieben großen Industriestaaten", 

1. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Schuldensitoation der Entwicklungsländer 
Mitte 1994"; 

2. Ist sich dessen bewqfJt, daß eine dauerhafte Lösung der 
Schuldenprobleme der ärmsten und schwer verschuldeten 
Entwicklungsländer Entschuldungsmaßnabmen zu noch giin
stigeren Bediugungen, etwa auch eine Verringerung des Schul
denbestands, sinnvoll erscheinen läßt, und legt dem Pariser 
Klub und seinen Mitgliedern nahe, energische Bemühungen zu 
unternehmen, um die auf die ärmsten und schwer verschulde
ten Entwicklungsländer angewandten Konditionen zu ver
bessern, wozu gegebenenfulls auch eine ausreichende Verrin-
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gerung der bilateralen öffentlichen Verschuldung gehört, um 
ihnen dabei hehiIt1ich zu sein, aus dem Umschuldungsprozeß 
auszuscheiden, und so die Aussichten dieser UInder auf die 
Wiederaufnahme von Wachstum und Entwicklung zu ver
bessern; 

3. betont. wie wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
ihre Bemühungen zur Förderung eines gOnstigen Umfelds fflr 
ausländische Investitionen fortsetzen, um so wlrtschaftIiches 
Wachstum und eine bestandfiIhige Entwicklung zu fOrdern, 
und unterstreicht die Notwendigkeit, daß die internationale 
Gemeinschaft ein günstiges externes WJrtschaftsumfeld flll'
der!, unter anderem durch einen verbesserten Marktzugang, 
eine Stabilisierung der Wechselkurse, eine effektive Verwal
tung der internationalen Zingsli1ze und höhere MittelzuflOsse 
sowie durch einen verbesserten Zugang der Entwicklungs
länder zu Thchnologie; 

4. fordert die internationale Gemeinschaft cuif, die Ver
einbarungen der Uruguay-Runde der multilateralen HandeJs.. 
verhandlungenl2 vollinhaltlich umZlJSll!?en und auch weiterhin 
ein offenes, freies, ausgewogenes, nicht diskriminierendes und 
geregeltes internationales Handelssystem zu unterstiltzen, das 
den Zugang zu den Märkten aller Under verbessert, um ein 
sletiges WJrtschaftswachs und eine besiandfllbige Entwick
lung zu gewährleisten. und zwar unter BerUcksichtigung der 
fflr die Entwicklungsländer und insbesondere fflr die am we
nigsten entwickelten Under vereinharten besonderen und dif
ferenzierten Behandlung. sowie technische Hilfe fflr die Ent
wicklungsländer zu gewährleisten und so ihre Möglichkeiten 
zu verbessern. unter anderem ihre Schuldenprobleme zu Iin
dem; 

5. begrijßt die Abschreibung eines betrIlchtlichen ThiIs 
der bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten ent
wiclielten Under durch bestimmte Gläuhigerländer und bittet 
sie, den am wenigsten entwickelten Undern, insbesondere in 
Afrika, wann immer möglich die Schulden aus der öffentlichen 
Entwicklungshilfe zu erlassen oder eine gleichwertige Entla
stung zu gewähren; 

6. fordert die Geberländer und die multilateralen Finanz
institutionen cuif, im Rahmen ihrer Vorrechte geeignete neue 
Maßnahmen fiIr eine erhebliche Erleichterung der Schuldenlast 
der Under mit niedrigem Einkommen zu prIIfen. wobei die 
besondere Situation eines jeden Landes zu berOcksichtigen ist; 

7. legt den privaten Gläubigern und insbesondere den 
Geschäftsbanken nahe, ihre Initintiven und Bemöhungen zur 
Bewältigung der Probleme der Schulden der am wenigsten 
entwickelten UInder und der Entwicklungsländer mit niedri
gem und mittlerem Einkommen bei Geschäftsbanken fort
zusetzen; 

8. nimmt mit Sorge Kenntnis von den fortbe$tehenden 
Schulden- und Schuldendienstverpflichtungen der Under mit 
mittlerem Einkommen, insbesondere in Afrika, und bittet die 
GIäuhiger, einschließlich der multilateralen Flnanzinstilutionen 
und der Geschäftshanken. sich weiterhin wirksam mit dem 
Problem dieser Verpflichtungen auseinanderzusetzen; 

" Legal1nstrument3 EmbodyIns Ihe _ af Ihe Uruguay Roand af 
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9. betont, daß zusätzlich zu den Entschuldungsmaß
nahmen, wozu auch der Schulden- und Schuldendienstabbau 
gehört, der Zustrom neuer Fmanzmittel in die vem:huldeten 
EntwicklungsllInder erforderlich ist, und fordert die GIlInbiger
IlInder und die multiIatera1en Fmanzinstitutionen nachdrück
lich auf, auch weiterhin besonders den am wenigsten entwik
kelten Ländern Fmanzhilfe zu Vorzugsbedingungen zu 
gewllbren, um die Entwicklungsländer bei der Durcbfilbrung 
von WJttschaf!srefonn-, Stabilisierungs- und Struktunmpas
sungsprogrammen sowie bei der Beseitigung der Armut zu 
unlelstlllz.m und sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 
Schuldenüberhang zu befreien, und i1men bei der Herbeifnh
rung von stetigem WU1schaftswachstom und einer bestand
fiihigen Entwicklung behilflich zu sein; 

10. betont ferner, daß es dringend notwendig ist, auch 
weiIeIhin das Vorhandensein eines sozialen Netzes fiIr schwa
che Bevfi1kerungsgruppen zu gewährleisten, die von der Durch
flIhrung wirtschaftlicher Refonnprogramme in den vem:hul
deten Ländern am stlIrksten betroffen sind, insbesondere für 
Gruppen mit niedrigem Einkommen; 

11. nimmt KeTl1llnis von dem hohen Anteil multilatera1er 
Schulden einer Reihe von Entwicklungsländern und bittet die 
internationalen Finanzinstitutionen, Vorschläge zur Lösung der 
Probleme dieser Länder im Hinblick auf die multiIatera1e 
Vem:huIdung zu prüfen und dabei die besondere Sitaation 
eines jeden Landes zu berücksicbtigen und den bevorzugten 
GllInbigerstatus der multiIatera1en Fmanzinstitutionen zu 
wahren, damit sichergestellt wird, daß sie diesen Entwick
lungs1ändern auch weiterhin konzessionäre Mittel zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklung zur Verfllgung stellen können; 

12. fonlert die internationale Gemeinschaft nnchdrilcldich 
lJIif, die breitere Anwendung innovativer Maßna1unen, wie die 
Umwandlung von Schulden in Beteiligungen und Schulden
erlaß gegen Natorschutz, zu erwilgeo, unbescbadet dauerhaf
terer Lösungen wie Schuldenabbau und/oder Schuldenerlaß; 

13. bittet die internationale Gemeinschaft, einschließlich 
der internationalen Finanzinstitutionen, auch weiterhin nach 
Wegen zur Durcbfilbrung zusätzlicher und innovativer Maß
nahmen zu einer wesentlichen Erleichterung der Schuldenlast 
der Entwicklungslllnder, insbesondere der hochvem:huldeten 
Länder mit niedrigem Einkommen, zu suchen, um sie dabei zu 
untersti1tzen, ein stetiges WJttschaftswachstom und eine 
bestandfiihige Entwicklung zu erreichen, ohne in eine neue 
Schuldenkrise zu geraten; 

14. ruft die internationale Gemeinschaft, einschließlich der 
in Betracht kommenden internationalen Institutionen,lJIif, die 
in letzter Zeit bei vem:hiedenen Thgungen über Schulden
fragen entstandene Dynamik zu nutzen und die SchuldenprD
bleme der Entwicklungsländer, vor allem der am wenigsten 
entwickelten Länder, im Rahmen der Ausarbeitung einer Agen
da für Entwicklung anzugeben, um effektive, ausgewogene und 
dauerbafle Ulsongeo für diese Probleme weiter zu f!Irdem; 

15. bittet die GllInbigerlllnder, die Privatbanken und die 
multilateralen Finauzinstitutien, im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vorrechte, die Gewilhrung einer angemessenen nenen finan
ziellen Unterstiltzung an Länder mit niedrigem Einkommen 
und erheblicher Schuldenlast zu erwilgeo, die unter großen 
Opfern weiter ihre Schulden bedienen und ihren interna
tionalen Verpflichtnngen nachkommen; 

16. ist sich dessen bewt.fl1t, daß die Entwicklungslllnder bei 
der FIlissigmachung der für ihre Entwicldungsbemnhungen 
erforderlichen Mittel Unterstlltzung benHtigeo, und ist sich 
ferner dessen bewußt, daß SchnIdenerleichterungen einen 
Beitrag zur Freisetzung innerstaatlicher Mittel und zur Unter
stiltzung ihrer Entwicklungsbernfihungen, insbesondere im 
sozialen Bereich, leisten könnten; 

17. emlCht den Generalsekretllr, der Generalversammlung 
auf ihrer fllnfzigsten Thgung über die Durcbfilbrung dieser 
Resolution Bericht zu wslatten. 

92. Pk1UlTS/tvmg 
19. Dezember 1994 

49/95. WlederallßU!June des DIn10gs iIber die VersIiIrkung 
derlnlthWtl .. na)m whlsclwßRrI ..... Z,iSlllllIi .... WrlJe!t 
zngiiIiSleLt der EntwIekIung durdl PartnersclJaft 

Die Generalversammlung, 

Unter Hinweis auf ihre Resolution 48/165 vom 21. De
zember 1993 über die Wiederaufnahme des Dialogs über die 
Verstlirkung der internationalen wirtschaftlichen ZlIsammen
arbeit zugunsten der Entwicklung durch partnerschaft, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von den Berichten des 
Generalsekretllrs über eine Agenda für Entwicklung, die In 
ihren Resolutionen 47/181 vom 22. Dezember 1992 und 
48/166 vom 21. Dezember 1993 angefordert wnrden13

, 

mit Interesse feststellend, daß es Aufgabe des Genera1-
sekretllrs ist, alle Länder zu ermutigen, sich an einem konstruk
tiven Dialog zur Fnrderung der Entwicklung zu betei1igen, und 
ihre diesbezüglichen Anstrengungen zu erleichtern, 

unter Betonung der Bedeutnng eines fruchtbaren Dialogs 
zur Sicherstellung eines günstigen politischen und wirtschaft
lichen Umfelds für die Förderung der internationalen Entwick
lungszusammenarbeit, 

I. begrl4fJt mit Genugtuung die Mitteilung des General
sekretIIrs über die Wtederaufnalnne des Dialogs über die Ver
stIlrkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zugunsten der Entwicklung durch Partnerschaft'4; 

2. bekrliftlgt die Notwendigkeit, einen konstroktiven 
Dialog und Partnerschaft ZU verstllrken, mit dem Ziel, die 
internationale wirtschafdiche Zusammenarbeit zugunsten der 
Entwicklung weiter voranzubringen; 

3. erklilrt al4Peniem erneut, daß ein solcher Dialog von 
der unabdingbaren Notwendigkeit des gegenseitigen In!ei es 
und Nutzens, echter Interdependenz, geteilter Verantwortnng 
und der Partnerschaft zur Herbeifllhrung eines nachhaltigen 
WlrtsChaftswachstums und einer bestandfiihigen Entwicklung 
sowie zur Verbesaerung des luternationn1en wirtschaftlichen 
Umfelds mit dem Ziel der Begünstigung einer solchen Ent
wicklung ausgehen sollte und daß das System der Vereinten 
Nationen bei der Erleichterung eines solchen Dialogs eine 
zentrale Rolle spielen sollte; 

13 A/481689, A/48/93S mtd AI49/66S. 
14 A/49/S42. 
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4. erkliirt ferner erneut, daß den Vereinten Nationen eine 
zentrale Rolle zukommt, wenn es darum geht, die interna
tionale Entwicklungszusammenarbeit zu fördern und die 
Aufmerksamkeit der interationalen Gemeinschaft aufEntwick
lungsfragen zu lenken, und ersucht den GeneraIsekretär, auf 
der Grundlage der von den Mitgliedstaaten im Zusammenhang 
mit den diesbez!iglichen Debatten in der Genera\versammlung 

. und dem Wntschafts.. und SoziaIrat abgegebenen ErkIärungen 
zu verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Fragen eine 
Reihe von Fragen oder Themen zur Prflfung vorzuschIagen, 
die von gemeinsamem Interesse sind, die allen Ländem zugute 
kIimen und die außerdem fOr die Ausarbeitung einer Agenda 
fIIr Entwicklung von Belang sind; 

5. bittet die Arbeitsgruppe zur Agenda fOr Entwicklung, 
den Vorschlag des Genera\sekretärs zu prflfen, wonach die 
Anwesenheit hochrangiger Vertreter während des ersten Teils 
der Thgungen der Generalversammlung genlltzt werden sollte, 
um einen Dialog zu fiIhren und Sondertagungen der Versamm
lung lIbe.r wichtige Themen einzuberufen, die fOr derzeitige 
und zuldinftige wirtschaftIiche und soziale Fragen auf der 
g10halen Thgesordnung von Belang sind, namentlich jene, die 
in der Agenda fOr Entwicklung genannt werden; 

6. ersucht den Genera\sekretlI, der Generalversammlung 
auf ihrer fIlnfzigsten Thgung einen Bericht über die Durch
filhrung dieser Resolution vorzulegen; 

7. beschUeßt, den Punkt UWrederaufnahme des Dialogs 
lIber die Verstärkung der internationalen wirtschaftIichen 
Zusammenarbeit zugunsten der Entwicklung durch Partner
schaft" in die vorläufige Thgesordaung ihrer fIlnfzigsten 
Thgung aufzunehmen. 

92. Ple1lQrsttvmg 
19. Detember 1994 

49/96. Konferenz der Vereinten Nationen ilher die SiId
Sild.Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

In Bekrliftigung der Gültigkeit der von der Genera\ver
sammlung und anderen Organen der Vereinten Nationen 
vereinbarten Ziele und Verpflichtungen in bezug auf die 
internationale wirtschaftIiche Zusammenarbeit und die 
Entwicklung, namentlich des AktionspIans von Buenos Aires 
zur Förderung und Verwirklichung der technischen Zu
sammenarbeit zwischen EntwickiungslllndernlS, der ErkIärung 
ilher internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, ins
besondere üher die Neubelebung des Wrrtschaftswachstums 
und der Entwicklung in den EntwickiungsIändernl., der 
Internationa1en Entwicklungsstrategie fOr die VIerte Entwick
lungsdekade der Vereinten NationenI?, der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen fOr die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger JahrenI', des Aktionsprogramms fOr die neunziger 

" lIßpmt qf /Ire Unlted Nations Conference on Technical Cooperation 
among Developlng Cotmtrle.r. BUSIOs AIres. 30 August·12 SspJember 1978 
(V_Uebung der V_ NatitJmm, Best.-Nr. E.78.ll.A.ll und 
Korrigendum). Kap. L 

.. _S-IIII3,AnIago. 
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Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Ländefl9, der 
Verpflichtung von Cartagena", der Rio-Erkllinmg lIber Umwelt 
und Entwicklung"', der Agenda 213 und des Aktionspro
gramms der Internationa1en Konferenz lIbe.r Bevö\kerung und 
Entwicklung'I , die einen Gesamtrahmen fOr die Förderung der 
internationalen ZUS8JDmenarbeit auf dem Gebiet der wirt
schaftIichen Entwicklung vorgeben, 

Kenntnis nehmend von der Ministererkllinmg der Gruppe 
der 7722, die aoläßlich des achtzehnten jährlichen Außen
mini"l", lIeffens der Gruppe der 77 am 30. September 1994 in 
New York verabschiedet wurde und in der die Minister die 
Vereinten Nationen aufgefordert haben, die Einberufung einer 
internationalen Konferenz über SiId-Sild-Zusammenarbeit im 
Jahre 1996 zu prflfen, 

In lkkrIJftigung ihrer Resolution 331134 vom 19. Dezember 
1978, in der sie den AktionspIan von Buenos Aires zur 
Förderung und Verwirklichung der technischen Zusammen
arbeit zwischen Entwicklungsllindem gehiIIigt hat, und ihrer 
Resolution 48/172 vom 21. Dezember 1993 über die wirt
schaftIiche und technische 7JJs8JDmenarbeit zwischen Bot
wicliIungsllindern, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 199311be.r eine 
Agenda fOr Entwicklung sowie ihre Resolution 48/165 vom 
21. Dezember 1993l1berdie Wiedemufnabmedes DialogS zur 
Verstärkung der internationalen wirtschaftlichen Zusammen
arbeit zugun8ten der Entwicklung durch Partnerschaft, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/205 vom 
20. Dezember 199111ber die Einberufung einer intemationaIen 
Konferenz über EntwickJungstimmzierung sowie ihre Resolu
tion 47/152 vom 18. Dezember 1992 über internationale 
Zusammenarbeit fOr Wrrtschaftswachstum und Entwicklung, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 46/155 vom 
19. Dezember 1991 über den Bericht mit dem TItel TM 
Chollenge to the South: TM &port ofthe SouIh Commissitnf' 
(Die Herausforderung an den Silden: Bericht der Sild-Kommis
sion) und Resolution 48/164 vom 21. Dezember 199311be.r die 
Weiterverfolgung dieses Berichts, 

Kenntnis nehmend von der ErkIärung von 'lbkio, die auf 
der im Jahre 1993 in Thkio abgehaltenen Internationalen 
Konferenz lIber die Entwicklung Afrikas verabschiedet wurde 
und. die hervorheht, wie wichtig verstärkte Kooperations
beziehungen zwischen den Entwickiungs\lIndem fIIr den 
Austausch ihrer Erfahrungen und ihres WIssens sind, und mit 
Genugtuung über das vom 12. his 16. Dezember 1994 in 
Indonesien abgehaltene Asien-Afrika-Forum, 

.. IIeportqf/lre_ UnitedNatitms Coqfenmc8 on/lre last DlmIqped Co_ Paris. 3-14 &ptembsr 1990 (AICONF.147118J, _ TeiL 
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v. Besotntlgnen - Zweiter Amsc:Imß 

. in Bekriiftiglm/I der Wichtigkeit einer verstärkten interna
tionalen Zusammenarbeit, insbesondere der Zusammenarbeit 
~ ~I~ Ländern und Entwicklungs1ändern so
::n~ mtemationaler Fmmen einer solcher Zusammen-

bn Bewl4fJtsein der Notwendigkeit einer besseren ZU
sammenarbeit zwischen den Entwicklungsl!lndern selbst auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen, der technischen und der SUd
SUd-Zusammeoarbeit, 

in dem BewqfJtsein, daß eine verstärkte internntionale 
l!~ 00: wirtschaftIi~ und technischen Koopern
tionstfltigkeit ZWISChen Entwicklungs\ilndern wesentlich zur 
Verstärkung der internntionalen Zusammenarbeit fDr eine 
globale Partnerschaft zwischen allen Ländern, insbesondere 
zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern 
beitragen wird, , 

mit Genugtuung Ober die wnchsende UnteJ:sllltzung, die das 
System der Vereinten Nntionen AktIvitäten der wirtschaftIi

. chen und technischen Znsammenarbeit zwischen Entwick
lungsliIndern gewiIbrt, sowie betoneild, wie wichtig es ist, daß 
die Kapazität der Vereinten Nntionen zur Förderong der 
intemntionalen Znsammenarbeit auch weiterhin gestlirkt wird, 
damit das breite SpekIrum der mit der Entwicklung und dem 
Wachstum der Entwicklungs\ilnder zusammenhängenden 
Fragen in vollem Umfang angegnngen wird, 

feststellend, daß der Genern\sekretlir deIZeit an einem Be
richt gemlI8 Resolution 48/164 Uber den Stand der SUd-8lld
ZUsammenarbeit arbeitet, 

1. ersucht den Oenern\sekretlir, gemlI8 den Bestimmun
gen der Resolution 48/164 der Genera\versamm\ung auf ihrer 
filnfzigsten Thgung einen umfassenden Bericht mit dem Titel 
"Stand der SUd-SUd-ZUsammenarbeit" vorzulegen, der einen 
Überblick und eine Analyse der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
weJ.tweitsowie Empfehlungen zur Stärkung dieser Zusammen
arbeit enthält, unter Berncksichtigung des Vorschlags eine 
Konferenz der Vereinten Nntionen Uber SUd-SUd-ZnsaU:men
arbeit einznbeTufen; 

2. ersucht den Hochrangigen Ausschuß fDr die Ober
prIIfung der technischen Zusammenarbeit zwischen den Ent
wic~gsIändern, auf seiner neunten Thgung vom 30. Mai bis 
3. Jum 1995 den Punkt "Neue Formen der technischen Znsam

. menarbeit zwischen Entwicklungslilndern" in seine Thges
ordnung aufzunehmen; 

3. beschließt, in Absprache mit den Mitgliedstaaten im 
Jnhre 1995 in New York im Rahmen der vorbandenen 
Ressourcen oder unter Verwendung auße.tplanmäßiger Mittel 
eine zwischenstaatlicbe Sacbverstllndigentag einzuberufen, 
mit dem Auftrag, unter BerUcksichtigung der Ergebnisse der 
'l\igungen des Stllndigen Ausschusses fDr wirtschaftliche 
Znsammenarbeit zwischen Entwicklnngs\ilndern der Handels
und Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen und des 
Hocbrangigen Ausschusses fDr die Überprl\fung der tech
~ ~t zwischen Entwicklungs\ilndern und 
on Hinblick auf emen Ausbau der SUd-SUd-Zusammenarbeit 
auf weltweiter Ebene praktische Mndn1itäten und Sachfragen 
zu empfeh1en, die vom GeneraIsekretIi bei der Abfassung des 
genannten Berichts berllcksichtigt werden sollen. 

92. Ple1lt11'Sitzung 
.19. Dewnber 1994 

49N1. StIIrkuog der Intematlcmalen OrganIsatIonen auf 
dem Gebiet da multilateralen Handels 

Die Genuralversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\utionen 45/201 vom 21. De
zember 199O,46/2CTT vom 20. Dezember 1991,47/184 vom 
22. Dezember 1992 und 48/54 vom 10. DezeIilber 1993, in 
denlUl sie den Generalsekretär eraucht hat, Berichte Ober die 
inntitutionellen Entwicklungen auszuarbeiten und dabei alle 
einscblllgigen Vorschlige im ZUsammenhang mit der Stärkung 
der internntionalen Organisationen auf dem Gebiet des 
multilateralen Handels zu berUcksichtigen, 

mit Genugtuung Ober die Fortschritte, die die Hande1s- und 
Entwicklungskunferenz der Vereinten Nntionen bei der Um
setzung der Ergebnisse ihrer achten Thgung erzielt hat, ins
besondere die positiven Ergebnisse der Ha1bzeit-Oberpdlfung 
des Arbeitsprogramms, 

sowie mit Genugtuung Ober den erfo\gteichen Abschluß der 
Urugusy-Runde der mlllh1atenden Handelsverhandlgen auf 
der vom 12. bis 15. April 1994 in Matrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertngung des Anssclmsses fDr Hande1s
verhnndlungen, iusbesondere das Obereinkununen zur Er
richtung der We1thande1sorganisntion24

, 

Kenntnis nehmend von der Erk1lirung des Hande1s- und 
Entwicklungsrats anlllBlich des dreißigsten Jahrestnges der 
Hande1s- und Entwicklungakonferenz der Vereinten Nntio-
nen25, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalse
kretärs Ober die Stlirkung der internntiona1lUl Orgnnlsationen 
auf c!em Gebiet des multilateralen HandeIs"', 

In der Erwllgung, daß die Hande1s- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten NntionlUl und die Welthande1sorgnnisa
tion aufgrund ihrer sich erglinzenden Aufgaben konstruktiv 
und wirksam ZlIsammtmarbeiten sollten, 

1. nimmt Kenntnis von dem laDfend stattfindenden Ge
dankenaustausch zwischen dem GeneraIsekretli und dem 
Generaldirektor des Allgemeinen Znll- und Handelsabkom
mens Ober die Frage der Herstellung von Beziehungen zwi
I17ben den Vereinten Nationen und der Welthnnde1sorgnnls
lion; 

2. fonJmt alle Regierungen, die zustilndiglm Oxganiantio
nen der regionalen Wtrtschaftsintegon und die Leiter der 
zustilndigen Sonderorganisatonen sowie der anderen Organi
sationen und Progmmme des Syatem der Vereinten Nationen 
nachdrUckllch mif, dem Generalsekretär auch weiteIhln ihre 
Auffassungen zu den inntitutionellen Entwicklungen im 
zusammenhang mit der Stärkung der intemntionalen Organisa
tionen auf dem Gebiet des multilateralen Handels zu unter
breiten; 



3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung sowie mit dem Ausdruck Ihrer Besorgnis über die geringen 
auf ihrer einundfflnfzigsten Thgung Ober die weiteren in- Fortschritte, die bislang bei der Durchfilhrung des Aktions
stitutionellen Entwicklungen im Znsammenhang mit der programms erzielt worden sind, 
Stärkung der internstionalen Organisationen auf dem Gebiet 
des multilateralen Handels Bericht ZI1 erstatten und bei der 
Erstellung dieses Berichts die Auffassungen aller Regierungen, 
der zuständigen Organisationen der regionalen Wn1schafts
integration und der Leiter der zuständigen Sonderorganisatio
nen sowie der anderen Organisationen und Progrnmme des 
Systems der Vereinten Nationen zu den institutionellen 
Entwicklungen im Zusammenhang mit der Stärkung der 
internationalen Organisationen auf dem Gebiet des multilatera
len Handels einZIlholen. 

49J98. 

92. PlenarsIt7.ung 
19. Dezember 1994 

Dw.-clIfiIbnmg des AktIollSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder: Zwlsehenstaatlfehe Thgung auf 
bober Ebene zur globalen lIaIbzeitiIberp 
der Dw.-clIfiIbnmg des AktIOIlSfllOlll'llll fOr die 
nennzIger Jahre zugnnsten der am wenigsten ent· 
wickelten LIInder 

DIe Generalvernmunlung, 

U1IIer Hinweis auf ihre Resolution 451206 vom 21. Dezem
ber 1990, in der sie sich die Pariser ErIdlIrung und das 
Aktionsprogramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder'" zu eigen gemacht hat, ihre 
Resolution 461156 vom 19. Dezember 1991 über die Durch
fIIImmg des Aktionsprogramms sowie ihre Resolution 47/173 
vom 22. Dezember 1992 Ober die Auswirkungen der Anwen
dung der neuen Kriterien zur Bestimmung der am wenigsten 
entwickelten Länder auf die Durchfilhrung des Aktions
programms, 

sowie U1/1er Hinweis auf ihre Resolution 48/171 vom 
21. Dezember 1993, in der sie beschlossen hat, Anfang 
September 1995 oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt 
in der zweiten Hä\fte des lahres 1995 eine zwischenstaatliche 
'Thgung auf hoher Ebene einzuberufen, mit dem Auftrag, im 
Einklang mit Ziffer 140 des Aktionsprogramms und ihrer 
Resolution 451206 eine globale HalbzeitOberpriIfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms vorzunehmen, 

Kenntnis nehmend von der Erkllirung der am 4. Oktober 
1994 am Amtsaitz der Vereinten Nationen abgehaltenen 
Ministertagung der am wenigsten entwickelten Llinder", die in 
Befolgung des Beschlusses der im Februar 1990 in Dhaka 
abgebaltenen Ministertagung verabschiedet wurde, 

ferner U1IIer Hinweis darauf, daß es oberstes Ziel des 
Aktionsprogramms ist, der weiteren Verschlechterung der 
sozioökonomischen Situation der am wenigsten entwickelten 
Länder BInbalt zu gebieten, ihr Wachstum und ihre Entwick
hmg neu zu beleben und ZI1 beschleunigen und ihnen den Weg 
zu einem nachbaltigen WJItschaftswachstum und einer be
t<landfllhigen Entwicklung zu ebnen, 

mit dem Ausdruck Ihrer emsthqften Besorgnis darüber, daß 
sich die wirtschaftliche und soziale Lage der am wenigsten 
entwickelten Länder insgesamt weiter verschlechtert, 

'" A/491S06, Anbaug. 

in der ErwlJgung, daß die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilbrung des Aktionsprogramms besonders wichtig ist, da 
sie der internationalen Gemeinschaft Ge\egeIIheit geben wird, 
neue und korrektive Politiken und Maßnahmen fes1zu1egen, 
einscbließlich einer stärkeren externen UnterstOIZung der am 
wenigsten entwickelten LlIncIer auf allen Gebieten, mit dem 
Ziel, ihre Anstrengungen zu unterstiltzen, damit die fristge
rechte, wirksame und vollstlindige Durchfilbrung des Aktions
programms in den verbleibenden Inhren der Dekade gewlihr
leistet ist, 

betonend, wie wichtig es ist, daß rechtzeitig angemessen., 
Vorbereitungen fiIr die globale Halbzeitflberprflfung der 
Durchfilhrung des Aktionsprogramms getroffen werden, 

sowie betonend, daß angemessene Mittel btaeitgestel\t wer
den sollten, um sicberzustellen, daß die am wenigsten entwik
kelten Lllnder in vollem Umfang und wirksam an der Zwi
schenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene zur globalen 
Halbzeitflberprilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms 
fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder teilnehmen können, 

U1IIer Hinweis auf den Bescbblß 412 (XL) des Handels- und 
Entwicklungsrat8 vom 29. April 1994 Ober die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene zur globalen Halbzeitllber.. 
pIilfung der Durchfilhrung des Aktionsprogramms'", 

Kenntnis nehmend von den einveroehmJichen Schlo8folge
rungen 413 (XL) des Hande\s- und Entwicldungsrats vom 
29. April 1994 beI1effend die ÜbeJprIIfung der Fortschritte bei 
der Durchfilhrung des Aktionsprogramms fiIr die neunziger 
lahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder"', die 
sich· unter anderem auf den Bericht The Least Developed 
Countrles 1993-1994 Report'" stOtzen, 

1. bekrliftlgt die Verpflichhmg der internstionalen Ge
meinschaft auf die Pariser Erklllrung und das Aktionspro
gramm fiIr die neunziger lahre zugunsten der am wenigsten 
entwickelten LlIncIer und fordert alle Regierungen, internn
tionaIen Organisationen, mnltilateAlen Finanzinstitutionen und 
EntwickIungsfonds, die Organe, Organisationen und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und alle anderen in 
Betracht kommenden Organisationen auf, dringend konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, um das Aktionsprogramm als vor
rangige Ange1egeoheit auf allen Gebieten vollstllodig und 
wirksam durchzufllhren; 

2. betont, daß es nur dano zu Fortschritten bei der Dorch
führung des Aktionsprogramms kommen wird, wenn die am 
wenigsten entwickelten LlIncIer ihre einzelstaatlicben PolItiken 
und Prioritllten fiIr ihr Wn:tschafIswachs und ihre Entwick
lung wirksam 1I1DSetzen und wenn zwischen ihneo und ihren 
Entwicklungspartnern eine starke und entschlossene Partner
schaft entsteht; 

3. fordert die Geberländer auf, ihren in dem Aktions
programm enthaltenen HiJfeznsagen vorrangig nachzukommen 

.. SIeboO,ffkJelks P_ der _g, NetllIU1IJ/o;ImzgsU 
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und diese so zu erltöhen, daß sie dem zusl!tzUchen Mittelbedarf 
der sm wenigsten entwickelten Länder voll Rechnung tragen, 
namentlich auch dem Bedarf derjenigen Länder, die im 
Anschluß an die Zweite Konferenz der Vereinten Nationen 
über die sm wenigsten entwickelten Länder der Liste der sm 
wenigsten entwickelten Länder binzugeftlgt wurden; 

4. beschließt, 

a) die Zwischenstaatliche 'Thgung auf hoher Ebene zur 
globalen Ha\bzeitf1berprg der Durcbfllhrung des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm wenig
sten entwickelten Länder vom 26. September bis 6. Oktober 
1995 in New York abzuhnlten, wobei dieser Thgung sm 
25. September 1995 ein eintägiges Treffen hochrangiger 
Vertreter vorausgehen soll. Sollte ein Mitgliedstaat anbieten, 
diese Thgung auszurichten, so würde der Handels- und 
Entwicklungsrat dieses Angebot auf seiner. FrUhjahrstagung 
1995 enrspxechend in Erwägung ziehen. Die Thgung wird die 
globale Halbzeitliberprilfug vornehmen, gegebenenfalls neue 
Maßnahmen erwägen und der Generalversammlung über die 
bei der Durcbfllhrung des Aktionsprogramms erzielten Fort
schritte Bericht erstatten; 

b) zur Vmbeteilldlg der ZwischenstentIichen Thgung auf 
hober Ebene Anfang 1995 für die Dauer einer Woche in Genf 
eine Thgung der Regierungssachverstllndigen der Geberllinder 
und der multi1atera1en und bilateralen Institotionen für 
finAnzielle und technische HiJfe mit VeilleleiR der sm wenig
sten entwickelten Länder einzuberufen; 

c) regionale Folgetreffen der zuständigen Regional
kommissionen der Vereinten Nationen in enger Abstimmung 
mit der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen auszurichten. mit dem Ziel, die bestehenden Rege
lungen für die Zusammenatbeit auf regionaler und subregiona
ler Ebene zu vetbessern und zu stIIrken und sachdienliche 
BeitriIge zu der ZwischenstentIichen Thgung auf hober Ebene 

. zu leisten; 

d) die Otgane, Otganisationen und Prognmune des 
Systems der Vereinten Nationen zu bitten. in wem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich sektorale Bewertungen der Durch
ff1hrung des Aktionsprogramms vOlZUnehmen; 

e) darum zu ersuchen, daß Anfang 1995 eine interin
stitotionelle Thgung einberufen wird, um die volle Mobilisie
rung und Koordination a\Ier Organe, Otganisationen und 
Prognmune des Systems der Vereinten Nationen im Rahmen 
der Vorbereitungen für die globale Halbzeitilberprilfung si
cherzustellen; 

5. beschließt artJerdtlm, die Kosten der Thilnahme von 
zwei Vexlteletn aus jedem der sm wenigsten entwickelten 
Länder an der Zwischenstaatlichen Thgung auf hoher Ebene 
aus den nicht ausgeschöpften außeIplanmlißigen Mitteln des 
nach Resolution 44t228 der Generalvenwmmhmg vom 22. De
zember 1989 eingerichteten freiwilligen 'li'euhandfonds sowie 
erfordetIichenfa\ls durch die U1DBChichtung von vorhandenen 
Mitteln im otdentlichen Haushalt zu bestreiten. Außerdem 
sollte die Möglichkeit untersucht werden, daflIr außeIplan
mäßige Mittel heranzuziehen, insbesondere anch zur Fi
nanzierung der Kosten der Thilnahme eines V...- aus 
jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der in Zif
. fer 4 b) genannten Thgung; 

6. begriifJt die Maßnahmen, die das Sekretariat der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
exgxiffen bat, um Vorbereitungstteffen von Sacbverstllndlgen
gxappen einzuberufen, und bittet die Geber, für diesen Zweck 
sowie insbesondere für die Vorbereiteng der Fachdokomenta
tion angemessene außeIplanmlißige Mittel bereitzustellen; 

7. wiederholt Ihr in Resolution 461156 an den Ge
netaIsekteti!r gerichtetes Emu:hen, nußerpIanmIiIIige Mittel zu 
beschaffen, um die Thi\nahme von mirulßSIMs einem Vertreter 
aus jedem der sm wenigsten entwickelten Länder an der 
FtOhjabxstagung des Handels- und Entwick\ungstnts sowie die 
angemessene Thilnalune der sm wenigsten entwickelten 
LlInder an den Vorbereitungs-, Sachvetstiindigen- und Sektor
treffen für die globale Halbzeitprf1fung sicherzustellen; 

8. fordtlrt a\Ie Länder sowie die multilateralen und bi
lateralen Institotionen für finanzielle und technische HiJfe 
nachdrllckl/ch mq, die erforderlichen MaBnaIxmen zu er
greifen, um die angemessene Vorberei:tang der Zwischen
stsatIichen Thgung auf hober Ebene zu gewlibr1eisten; 

9. ersucht a\Ie zuständigen Organe, Otganisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, Berichte vor
zulegen, die eine ÜberprIJfung der Durcbfllhrung des Aktions
programms in ihrem ZustIlndigkeltsbereich enthalten. untet 
besonderer Berllcksichtigxmg derjenigen Bereiche, in denen die 
eing!lg81lgenen Verpflichtungen bislang noch nicht erfDIIt 
wotden sind, sowie gegebenenfa\ls Vorschläge für neue 
Maßnahmen, als weitetet Beittng zu den Vorbereitungen für 
die globale Halbzeitllbetpxilfung; 

10. bittet den Genera1sekretlir, der Generalversammlung 
auf ibret fUnfzigsten 'Thgung Empfehlungen zu unterbreiten. 
um sicherzustellen, daß das Sekretariat der Handels- und 
EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen über genügend 
Kapnzitllt verfIIgt, um die Ergebnisse der globalen Halbzeit
ilbetpxilfung wirksam weitetzuvexfolgen und Anschlußmaß
nahmen an die Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu 
ergreifen, die von den großen Konferenzen der Vereinten 
Nationen im Hinblick auf die sm wenigsten entwickelten 
Länder vexabscbiedet wurden; 

11. ersucht den Genera1sekteIlI, der Generalversammlung 
auf ibret fiInfzigsten Thgung einen Bericht über die Zwischen
staatliche Thgung auf hober Ebene sowie ilber die Durch
ff1hrung dieser Resolution vorzulegen: 

92. Plenarsilzung 
19. Dezember 1994 

4919'). JnternatloDaler Handel und Entwld<Jung 

Die Generalversammlung, 

In Bekriiftlgung der Erklllrung ilber internationale wirt
schaftliche Zl1sammenatbeit, insbesondere über die Nenbele
bURg des W'Jrtschaftswacbstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsllindem16, der Internntionalen Entwicklungs
sttategie fIIr die V'1etIe Entwicklungsdeknde der Vereinten 
Nationen", dex Neuen Agendn der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren'·, des Aktions
programms für die neunziger Jabre zugunsten der sm weni!!.
sten entwickelten LlInder'", der Verpflichtung von Cartagena , 
der Agendn 213 und der verschiedenen 'ObereinkIInfte die 
einen Gesamttnhmen für ein nachhaltiges W'Jrtschaftswachs.. 
turn und eine bestandfllhige Entwicklung zur Bewllltigxmg der 
Herausforderungen der neunziger Jabre vorgeben, 



unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1995 (XIX) vom 
30. n-ber 1964 in der gelinderten Fassung'" über die 
Scludl'ung der Handels- und EntwicklungskoDferenz der 
Vereint!m Nationen als ein Organ der Generalversammlung, 
47/183 vom 22. Dezember 1992 über die achte 'Thgung der 
Konferenz sowie 48/55 vom 10. Dezember 1993 über interna
tionalen Handel und Entwicklung, 

Kenntnis nehmend von den FOrIscbritten, die von der 
Hande1s- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
bei der Umsetnmg der Ergebnisse ihrer achten 'Thgung erzielt 
worden sind, insbesondere von dem Beitrag, den sie 1m 
Rahmen ihres Mandats zu Handels- und Entwicklungsfragen 
geleistet bat, 

betonend, wie wichtig ein offenes, auf Regeln gestiltztes, 
g=htes, sicheres, Dicht diskriminierend, transparentes und 
berechenbares multilaterales Handelssystem ist, 

sowie betonend, daß ein gIInstiges und förderliches interna
tionales wirtscbaftliches und finanzielles Umfeld und ein 
positives Jnvestitionsklima für die wirtscbaftliche Gesundung 
und das Wachstnm der Weltwirtschaft, insbesondere für das 
nachhaltige Wmschaftswachstum und eine bestandflihige 
Entwicklung der Entwicklungslllnder, notwendig sind, 

mit Genugtuung über den erfolgreichen Abschluß der 
UJ:UgII8y-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen auf 

. der vom 12. bis 15. April 1994 in Marrakesch (Marokko) 
abgehaltenen Ministertagung des Handelsverhandlungsaus
schusses und feststellend, daß die ÜbereinkIInfte der Uruguay
Runde" eine historische Errungenschaft darstellen und daß 
von ihnen erwartet wird, daß sie zur StlIrkong der Weltwirt
schaft beitragen und in der ganzen Welt zu einer Zunahme des 
Handels, der Investitionen, der Beschliftjgung und der Ein
kounnen fIIhren und insbesondere in den Entwicklungs11indern 
ein nachhaltiges Wirtscbaftswachstum und eine bestandfIIhige 
Entwicklung ftIrdem werden. 

jeslstellend, daß die ObereiDkllnfte der Uruguay-Runde 
eine betrilchtliche Liberalisierung des internationalen Handels, 
die StlIrkong der multi1nteralen Regeln und Disziplinen zur 
Gewllhrleistung größerer Stabilitllt und Berechenbarkeit in den 
Handelsbeziehungen, die Festlegnng von Rege1n und Diszipli
nen auf neuen Gebieten und die Schaffung eines neuen 
institutionellen Rahmens in Gestalt der Welthande1sorgsnisa
tion bedenten, die mit einem integrierten Mechanismus zur 
Streitbeilegnng ausgestattet ist, der gegen die internationalen 
Handelsregeln versto8ende einseitige Maßnahmen verhindern 
sollte, 

in der Erwllgung. daß die Entwicklungslllnder einen wich
tigen Beitrag zum Erfolg der UJ:UgII8y-Runde geleistet haben, 
indem sie sich insbesondere der Herausforderung der Refor
. men und Maßnahmen der Hande1s1iberalisierung gestellt ha
ben, und betonend, daß es gilt, positive Maßnahmen zu ergrei
fen, um zu gewilbrleisten, daß die Entwicklungslllnder, ins
besondere die am wenigsten entwickelten Länder, an dem 
Wachstum des internationalen Handels in einem Umfang An
teil haben, der den BedfJrfnissen ihrer wirtscbaftlichen Ent
wicklung entspricht, 

,. SIebe dle JI_JndODM 2904 (XXVJI). 3112 A tmd B tmd 3413. 

sowie in der ErwlJgung, daß die Pm e der subreglonalen 
und regionalen Wirtschaftsinteon, lI8.1IIOJItiich auch 
zwischen Entwicklungsillndern, die in den le1zten Jahren 
zugenommen haben, dem Welthandel eine beJ:rilchrljcbe 
Dynamik . verleihen und vermehrte Hande1s- und Entwick
lungsm6glicbkeiten für alle Länder schaffen, und betonend, 
daß sich die Mitgliedstaaten und die enJsptecbenden Zu
sammenschlüsse bem.Dhen sollten, nach außen offen zu bleihen 
und das multilaterale Handelssystem zu nnterstl1tzen, damit die 
positiven Aspekte solcher Integrationsabmachungen erhalten 
bleiben und ihre dynamischen Wacbstnmseffekte auch 
weiterhin zum Tragen kommen, 

ihmr Besof81ÜS Ausdruck verleilumd, daß die am wenigsten 
entwickelten Länder und die Nettonahrungsutittellmporteure 
unter den Entwicklungslllndern während des Reformpro
granpns, das zu einer größeren Liberalisierung des Agrarban
dels fiIhrt, negative Auswirkongen verspüren können, was die 
Verfllgbarkeit ausreichender Mengen an GrundnaImmgs
mitteln aus externen Quellen zu vernünftigen Bedingungen 
beIrifft, nameatlich auch kurzfristige Schwierigkeiten bei der 
Finanzierung von kommerziellen Importen von Grund
nahrungsmitteln in einer norma1en Menge, und in diesem Zu
sammenhang unterstreichend, wie wichtig die Schaffung 
geeigneter MechaniSIDen ist, wie in Ziffer 3 des Beschlusses 
der Schlußakte über die Etgebnisse der IDIdti1ateraien Handels
verhandlungen der Uruguay-Runde8 über Maßnahmen 1m 
Zusammenhang mit den m6glichen negativen Answirkungen 
des ReformptOgramms auf die am weuigsten entwickelten 
Länder und die Nettonalmmgsmittellmporteure unter den 
Entwicklungsillndem vorgesehen, sowie betonend, daß es 
notwendig ist, die besonderen BedIItfnisse der sm wenigsten 
entwickelten LIlnder laufend zu verfolgen und auch weiterhin 
positive Maßnahmeo anzustreben, die die Ausweitung der 
Handelsmög1ichkeiten zngunaten dieser Länder erleichtern, 

in der ErkenntnJs, daß es wichtig ist, insbesondere den 
afu1caniscben Ländem und den JnseIstaaten unter den Entwick
lungsllIndern Hilfe zu gewiIbren, damit sie voll von der 
Umsetnmg der Obereinkünfte der Uruguay-Runde profitieren, 

sowie in der Erkmntnls, daß die volle Integration der 1m 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften in das multilaterale 
Handelssystem positive Auswirkongen auf den Welthandel 
und das weltweite Wmscbaftswachstum und eine bestand
flihige Entwicklung hätte, und in diesem Zusammenhang 
betonend, wie wichtig es ist, daß der Handel der Entwicklungs
llinder mit den 1m Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
sowie die Prot.esse der regionalen Wll!schaftsintegration und 
die Zml"mmenarbeit zwischen den 1m Umbruch befindlichen 
Volkswirtschaften sowie zwischen diesen und den Entwick
lungsllIndern geft\nlert werden, 

nachdrfJcklich hinweisend auf die Notwendigkeit, den 
Zugsng zn und den Transfer von umweltgerechten 'Thchnolo
gien und dem enJsptechenden Know-how, insbesondere 
zugunsten der Entwicklungsillmfer, zu gegenseitig vereinbaxten 
günstigen Bedingungen, nameatIich auch Kon_sions- und 
Vorzugsbedingungen, zu fürdern, zu erleichtern und gegebe
neDf~zum~un~~~gungderN~ 
digkeit des Schutzes der Rechte des geistigen Eigentums sowie 
der besonderen Bedürfnisse der Entwicklungslinder 1m Hin
blick auf die Umsetzung der Agenda 21, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem BeschluB in 
bezug auf Handel, Umwelt und eine bestandfähige Entwick-
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Jung, den die Kommission flIr bestandflihige Entwicklung auf 
ihrer zweiten Tagung verabschiedet bai", und in diesem 
Zusammenbang im Geiste einer neuen weltweiten Partner
schaft flIr eine bestandfllbige Entwicklung anerkennend, daß 
es beim Herangeben an Umwelt-, Handels- und Entwicklungs
fragen eines ausgewogenen und integrierten Ansatnls bedarf, 

In Anerlumnung der Bedeutung der Schaffung einer Ad
boc-Arbeitsgruppe flIr Handel, Umwelt und Entwicklung im 
Rahmen der Handels- und Entwicklungsknnferenz der Ver
einten Nationen, wodurcb das Zusammenwirken der Konfe
renz mit anderen Institutionen gefördert wird, die ein Mandat 
auf diesem Gebiet haben, insbesondere mit der Weltbandels
organisation und dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats Ober den zweiten Thil und den wieder
aufgenommenen zweiten Thil seiner vierzigsten Thgung" und 
den ersten Thil seiner einundvierzigsten Tagung" und fordert 
alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur Umsetzung der 
Ergebnisse dieser Tagungen zu ergreifen; 

2. betont, wie wichtig die Weiterverfo(gung und Überwa
. cbung der Umsemmg der in der VeIpflicbtung von Cartagena 
entbaltenen Politiken und Maßnahmen ist, die auf der im 
Februar 1992 in Cartagena de Indias (Kolumbien) abgehalte
nen achten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz 
verabscbiedet wurde; 

3. unterstreicht die dringende Notwendigkeit der Han
delsliberalisieg, namentlich durcb einen erbeblicben Abbau 
von Zölten und anderen Handelsscbranken und die Beseiti
gung der diskriminierenden Behandlung in den internationalen 
HandeIsbeziebungen, sowie der Verbesserung des Zugangs zu 
den Märkten aller Länder, insbesondere zu denjenigen der 
entwickelten Länder, damit ein weltweites Wlrtschaftswacbs
tum und eine bestandflibige Entwicklung geflIrdert werden, die 
aJlen LiIndem, insbesondere den Entwicklungslllndem, zugute 
kommen; 

4. unterstreicht tlI4fIerrJem, wie wicbtig die dringende und 
vo11stllodige Durcbfilbrung der in der Schlußakte Ober die Er
gebnisse der multilateralen HandeIsverbnnd1ungen der Uru
guay-Runde entbaItenen ÜbereinkIInfte ist und welcbe Bedeu
tung dem Iulaafttreten des Übereinkommens zur =~~, 
der WeltlumdelsUlganisation bis zum 1. Januar 1995 ; 

S. weist nochdrllcklich daratif hin, wie wicbtig die 
vo11stilndige Umsetzung der in der Schlußakte enthaltenen 
Bestimmungen ist, die den Entwicklungsländern eine beson
dere und differenzierte Bebnnd1ung einräumt, wobei ins
besondere der Situation der am wenigsten entwickelten Länder 
besondere Aufmerlcsamkeit geschenkt wird; 

6. weist ~n:,:kO':ehdrUcklich daratif hin, daß die 
Umsetzung der • der Urugnay-Runde laufend be-
wertet werden muß, damit die Ausweitung des Welthandels 
gewiibrleistet wird und somit weltweit ein nacbbaltiges WIrt-
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scbaftswacbstum und eine bestandfilbige Entwicklung ge
fördert werden; 

7. m/ßbUligt jeden Versuch der Umgehung oder Unter
grabung der tnnltiJater,.( vereiabarten Maßnalunen zur Handels
h'beralisierung durch den Rilckgriff auf einseitige Maßnahmen, 
die Ober die in der Uruguay-Runde vereinbarten hinausgeben, 
und erkIlirt erneut, daß Umwelt- und soziale Belange nicht zu 
protektionistischen Zwecken eingesetzt werden sollten; 

8. erlumnt an, daß zur Förderung eines nachhaltigen 
Wntscbaftswachsfmns und einer bestandfilbigen Entwicklung 
Umwelt- und Hande1spo1itiken einander gegenseitig ergänzen 
sollten, und nimmt in diesem zusammenhang mit Genugtnnng 
Kenntnis von dem auf der Ministertagung des Handels
verhand!ungsauS'!Cllusses gefaSten Bescbloß, einen Ausschoß 
flIr Handel und Umwelt zu schaffen; 

9. weist 1IIlChdrUcklich daraz{hin, wie wichtig es ist, den 
am wenigsten entwickelten Ländern besondere Aufmerksam
keit zu schenken. damit ihre volle Thilnahme an dem multilate
ralen Hande\ssystem gefördert wird, und betont, wie wichtig 
VeIpflichtungen zu besonderen und differenzierten Maß
nahmen zur Milderung etwaiger nacbteiliger Auswirkungen 
der Umsetzung der Uruguay-Runde sind; 

10. weist außerdem nochdrUcklich daratif hin, daß die 
afrikanischen Länder von den Ergebnissen der Uruguay-Runde 
voll profitieren sollten, und unterstreicbt die Notwendigkeit 
der GewIlhrung technischer Hilfe an die afJ'I'kaniscben Liinder, 
um es ihnen zu ermllglicben, unter anderem die Auswirkungen 
der Umsetzung der Schlußakte zu bewerten, damit sie An
passungsmaßna!unen fest1egen können, die es ihnen gestatten, 
ihre Wettbewerbsfllhigkeit zu erhöhen, und die ihnen den 
Zugang zu den Mlirkten der entwickelten Länder erleichtern; 

11. ersucht die Länder, die eine Vorzugsbebnnd1ung ge
währen, VerbesseIungen ihrer PrIIferenzsystee in Erwilgung 
zu ziehen, und bittet darum, daß im Rahmen der Grundsatz
OberprOfung 1995 des Allgemeinen Präferenzsystems mllgli
ehe Anpassungen des Systems geprOft werden, unter Berilck
sichtigung der Ziffern 134 bis 140 der VeIpflichtung von 
Cartagena; 

12. bekrli/tigt die Rolle der Hande1s- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen als. zustllndige Koordinie
rungsstelle im Rahmen der Vereinten Nationen flIr die inte
grierte Behandlung von Entwicklungs- und damit Z!lsammen
hIlngenden Fragen auf den Gebieten Handel. F'manzen, Tech
nologie, Investitionen, Dienstleiatungen und bestandfllhige 
Entwicklung, und ersucbt die Konferenz, ihrer Aufgabe auf 
dem Gebiet des Handels und der Umwelt auch weiterhin nach
zukommen, indem sie insbesondere grundsatzpolitiache Ana
lysen durcbffthrt, konzeptionelle Arbeit leistet und sich um die 
HerbeifUhrung eines Konsenses bemOht, mit dem Ziel, Tnms
parenz und Kobllrenz bei dem Bestreben zu gewilbr\eisten, ein 
synergistisches VerblUtnis zwischen Umwelt- und Handels
politiken herzustellen, und dabei die Arbeiten zu berflcksicb
tigen, die von dem Allgemeinen 7.011- und Handelsabkommen 
und anderen zuständigen regionalen Wlrtschaftsinstitutionen 
durcbgefDhrt werden; 

13. unterstreicht die Notwendigkeit der vo11stilndigen 
Integration der im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
SOWle anderer Länder in die Weltwirtschaft, insbesondere 



durch verb lIeu Marktzugang fIlr ihre Exporte. namentlich Handels ist, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm fIlr die 
auch durch den Abbau und die Beseitigung von disk:riminie- bestandfilhige Entwicklung der kleinen Inselsfanten unter den 
renden tarifillen und nichttarifliren Maßnahmen im Einklang Entwicklungslllndem34 ZU ergIInzen. das auf der vom 25. April 
mit den multiIaternlen Hande1srege1n, und die weitere Liberali- bis 6. Mai 1994 in Bridgetown abgehaltenen Weltkonferenz 
sierung ihrer Handelssysteme. auch gegenüber den Entwick- Ober die bestandfähige Entwicklung der kleinen lnselstaaten 
lungsländern. und unterstreicht in diesem Zusammenhang unter den Entwicklungslllndern verabschiedet wurde. 
außerdem die NOtzlichkeit von Studien und der Gewllhrung 
technischer Hilfe durch das System der Vereinten Nationen bei 
Handels- und hnndeIsbezogene Problemen. denen sich die im 
Umbruch befindlichen Volkswirtschaften bei ihrer Integration 
in des multilaterale Handelssystem gegenObersehen; 

14. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen. ihre technische Hilfe im Lichte der 
'Obereinldlnfte der Uruguay-Runde neu auszurichten und zu 
verstlIrken. mit dem Ziel. die Kapazität der Entwicklungs
IlInder. innbesondere der am wenigsten entwickelten Länder. 
der afrikanischen Länder und der Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern. zu erhöhen. damit sie wirksam an dem 
internationalen Hande1ssystem teilnehmen können; 

15. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen. Vorschllige dahin gehend zu unterbreiten. 
wie die auf der Ministertagung des Hande1sverhandlungsans
schusses in bezog auf die sm wenigsten entwickelten Länder 
und Länder. die Nettonnhrungsmittelimporteure sind. einge
gangenen Vetpflichtnngen umgesetzt werden köonen. 

92. Plenorsitzung 
19. Dezember 1994 

491100. Besondere Maßnahlße!1 zoguusten der lnseIstaaten 
unter den EntwicklungsUindem 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451202 vom 21. De
zember 1990 und 47/186 vom 22. Dezember 1992 und ihre 
anderen einschlägigen Resolutionen sowie diejenigen der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen. 

Im Hinblick daratif, daß viele lnselstaaten unter den 
Entwicklungsländern zusätzlich zu den allgemeinen Proble
men, denen sich Entwicklungsländer gegenObersehen. noch 
durch spezifische HandeIs- und Finanzschwierigkeiten benach
teiligt sind und daß viele dieser Faktoren in den lnselstnnten 
unter den Entwicklungsländern gleichzeitig auftreten. was zu 
wirtschaftlicher und sozialer Anfälligkeit und Abhängigkeit 
fiIhrt, insbesondere soweit es sich um kleine undIoder geogra
phisch weit verstreute Länder handelt, 

eingedenk der Tatsache, daß sich die lnselstaaten unter den 
Entwicklungsländern. insbesondere die kleinen lnselstaaten 
mit extrem offenen und instabilen Volkswirtschaften, in den 
neunziger Jahren einem internntionalen wirtschnftlichen Um
feld gegenObersehen. das ihre Handelsmöglichkeiten mögli
cherweise ungllnstig beeinflußt, 

betonend, daß UnterstlItzungsmnalnnen ergriffen werden 
müssen. um es den Inselsfanten unter den Entwicklungslllndem 
zu ermöglichen, aus der Schlußakte Ober die Ergebnisse der 
multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde' 
größtmöglichen Nutzen zu ziehen. 

unterstndchend. wie wichtig die internationale Zusammen
arbeit zur UnterstOtzung der Politiken und Maßnahmen der 
lnseIstaaten unter den Entwicklungsländern im Bereich des 

feststellend, daß zahlreiche Inse1sfaateq unter den Entwick
lungsllIndern zu den sm wenigsten entwickelten Ländern 
gehören. 

1. dankt den Staaten sowie den Organisationen und 
Gremien innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen. die auf die besonderen BedOrfnisse der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsllindern eingegangen sind; 

2. begrqJlt das Aktionsprogramm fIlr die ltestanclfJ!hige 
Entwicklung der kleinen Tnse1stmrten unter den Entwicklungs
IlIndem34 und die Erklllrung von Barbados". die auf der Welt
konferenz über die 1JestamlfJ!hige Entwicklung der kleinen ln
se1staaten unter den Entwicklungslllndem (im folgenden "Kon
ferenz von Barbados" genannt) verabschiedet wurden; 

3. nimml mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs Ober eine Entwicklun~gie fIlr die 
lnselstaaten unter den Entwicklungsländern"'; 

4. begrqJ/t die von den lnseIstaaten unter den Entwick
lungsländern auf nationaler und regionaler Ebene unternom
menen Bemühungen, ihre internationale WettbeweJ:bdlIbjt 
zu erhöhen und ihre Handelsmöglichkeiten auszuweiten; 

5. fordert die internntionale Gemeinschaft atif, alle auf 
der Konferenz von Barbados eingegangenen VetpflichbJngen 
zu erfiIllen und die dort abgegebenen Empfehlungen in die Tht 
umzusetzen sowie die erforderlichen Maßnahmen zu etgIeifen. 
um das Aktionsprogramm wirksam weiterzuveIfolgen, und 
wiederholt im Zusammenhang mit Handels- und Entwick
lungsfragen betreffend lnse1sfaate'l unter den Entwicklungs
llindern die in Ziffer 6 der Resolution 47/186 erlassenen 
Aufrufe; 

6. vermerkt die wertvolle Rolle der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen bei der UnterstfIt
zung der InseIstmrten unter den Entwicklungsländern, auf die 
in Resolution 47/186 verwiesen wird, und begrilßt die in 
Ziffer 13 ihrer Resolution 49/122 vom 19. Dezember 1994 
getroffenen Vorkehrungen zur Stärkung der Kapazität der 
Konferenz, im Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen 
Forschungs- und Analysearbeiten in Ergänzung der Arbeit der 
Hauptabteilung flIr gruodsatzpolitische Koordinierung und 
bestandfllhige Entwicklung durchzufilhren; 

7. bittet die Kommission fIlr ~geEntwicklung. 
im Verlauf ihrer Thgung 1996 eine hochrangige Gruppe 
einzuberufen. welche die Herausforderungen exÖltmn soll, 
denen sich die Inselstaaten unter den EntwicklungsllIndern 
gegenl!bersehen. insbesondere im Bereich des AuRenhanl.!els. 
und die Kommission bei ihrer ÜbetprIIfung der Umsemmg des 

.. Reporf of the Global Cmiferencs on the SUsItlInBb/e lJswJIopmsJt of 
SmoJl l./mul Devefqplng Staus, Brldgetawn, 2S AprU May 1994 
(A/CONF.I671!1 und Kotr. 1 und 2) (V_lnmgcler VeRIÜIIeII Nadonim, 
Best.-Nr. 94J.18 und KorrIgenda). Kap. I, _I. Anlage n. 

M Ebi,AnlageI. • 
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auf der Konferenz von Barbados vereinbarten Aktions
programms unterstlltzen soll. und bittet außerdem die HandeIs
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die Ar
beit dieser Gruppe in Zusanuneruu:beit mit der Hanptabteilung 
fiIr grundsatzpolitische Koordinierong und bestandflihige 
Entwicklung zu organisieren; 

8. ersucht den GeneralsekretIir, die Belange und BedIIrf
nisse der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern auch 
weiterhin in koordinierter Art und Welse zu überwachen und 
zu übeIpriIfen, unter anderem innerhalb des Interinstitutionel
len Ausschusses fiIr bestandfllhige Entwicklung und der 
Sekretariate der Kommission fiIr bestandfllhige Entwicklung 
und der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen; 

9. ersucht den GeneralsekretIir tlIißerdem, der General
versammlung auf ihrer einundfl1nfzlgsten Thgung über die 
Durchfilbrung dieser Resolution Bericht zu erstatten, und 
ersucht den GeneralsekretIir ferner, unter Berücksichtigung des 
einander ergänzenden Charakters der Anschlußmaßnahmen an 
die Konferenz von Barbados und der laufenden Programme fiIr 
InseIstaaten unter den Entwicklungsländern Maßnahmen zu 
ergreifen, um eine integrierte Berichterstattung und die 
synergetische Behandlung dieser Fragen sicherzustellen. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

491101. Jntel'llBfionales Symposium der Vereinten Natio
nen iiber Hande[sefl1zlenz 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf das Dokument "Eine neoe Entwicklungs
partnerschaft: die Verpflichtung von Cartagena"', das von der 
HandeIs- und Entwicklungskonferenz auf ihrer achten Thgung 
verabschiedet wurde, auf der unter anderem der Begriff der 
HandeIseffizienz eingefllhrt und der zur Abhaltung des 
Internationalen Symposiums der Vereinten Nationen über 
Handelseffizienz ~de Prozeß eingeleitet wurde, 

sowie unter Hinweis auf inre Resolution 47/183 vom 
22. Dezember 1992 mit dem TItel "Achte Thgung der Handels
und Eutwicklungskonferenz der Vereinten Nationen", in der 
sie die Einberufung eines internationalen Symposiums der 
Vereinten Nationen über HandeIseffizienz befllrwortete, 

In der Erwligung, daß die Ergebnisse des Internationalen 
Symposinros der Vereinten Nationen über Handelseffizienz" , 
das vom 17. bis 21. üktober 1994 in Columbus, ühio (Ver
einigte Staaten von Amerika) abgehalten wurde, einen kon
kreten und praktischen Beitrag zur Verwirklichung der 
Entwicklungsziele und -bemühungen der Vereinten Nationen 
darstellen, 

unter Betonung der Wichtigkeit des Handels als maß
gebendes Instrument fiIr das Wrrtschaftswachstum und die 
bestandfllbige Entwicklung fiIr alle Länder, insbesondere die 
Entwicklungsländer, sowie der Notwendigkeit, fiIr Probleme 
im mikroökonomischen Bereich des internationalen Handels 
Lösungen zu finden, die maßgeblich zum Autbao offenerer, 
dynamischerer uitd effizienterer Handelsbeziehungen beitragen 
können. 

37 Siehe TDISYMP.TEI6. 

im Bewlj/ltsein der wesentlichen Bedentnng, die der Infor
mationstechnologie und der Anwendung effizienter Handels
praktiken in den kommenden Jahren bei der Förderung der 
WeUbewerbsflihigkeit der Länder und UnterßeJnnen durch den 
Einsatz des eIektronischen Handels zukommen wird, 

Im Hinblick auf den wertvollen Beitrag verschiedener 
Organisationen innerhalb und außerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen, und insbesondere der Arbeitsgruppe IV 
der Wrrtschaftskommission fiIr Europa, zum erfolgreichen Ab
schluß des Symposiums, 

In Bekriiftlgung der Notwendigkeit, den Problemen der 
Entwicklungsländer, insbesondere der sm wenigsten entwik
kelten Länder, vommgige Aufmerksamkeit zu schenken, und 
alle Entwicklungsländer ermutigend, sich auch weiterhin aktiv 
an den internationalen Handelsangelegenheiten zu betei1igen 
und sich bewäbrter und erfo1greicher Handelsmethoden und 
-praktiken zu bedienen, 

1. bringt ihre tiefe Dankbarkeit gegenüber der Regierung 
und dem Volk der Vereinigten Staaten von Amerika sowIe der 
Stadt Columbus (ühio) zum Ausdruck fiIr die Ausrichtung des 
Internationalen Symposiums der Vereinten Nationen über 
Handelseffizienz, fiIr die den Thilnehmern erwiesene Gast
freundschaft sowie fiIr die dem Symposium beteitgestellten 
Einrichtungen; 

2. begrl4ßt die Verabschiedung der MinistererkIärnng 
von Columbus über HandeIseffizienZ'l, die einen grundsatz.. 
politischen Rahmen und einen Katalog von praktischen Maß
nahmen und Empfehlungen fIIr einen effizienteren Handel auf 
der ganzen Welt darstellt, der fiIr alle Länder wesentliche Vor
teile mit sich bringen könnte; 

3. begrf4Pt tlIißerdem die offizielle Eröffnung des Wel*
netzes der Handelszentren, das allen Mitgliedstaaten durch die 
elektronische Verbindung von Handelszentren auf der ganzen 
Welt erlauben wird, auf effizientere Weise miteinander Handel 
zu treiben. und denjenigen Stsaten, die hislaog im Randbereich 
des internationalen Handels verblieben sind, dabei behilflich 
sein wird, aktiv und mit Gewinn darao teilzuhaben, namentlich 
den sm wenigsten entwickelten Ländern und den Klein- und 
Mittelbetrieben in allen Ländern; 

4. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die 'Thil
naIune hocbraogiger Vertreter an dem Symposium und über 
die innovativen Verfahren, die eingefllhrt wurden, um die 
Beratungen des Symposiums dynamischer und handlungs
orientierter zu gestalten, namentlich durch eine bessere Inter
aktion zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Thilnehmem; 

5. bittet alle Staaten, aktiv an der Umsetzung der MIni
stererklilrung mitzuwirken, und unterstreicht die Wichtigkeit 
aller Akteure, insbesondere der .Akteure des Privatsektors, 
sowie der engen Zusammenarbeit zwischen diesen und den 
nstionalen und örtlichen Regierungsbehörden zum Zwecke der 
Umsetzung der ErkIärung; 

6. dankt der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen fiIr die Organisation des Symposiums, 
welches die Bedeutung der Marktkdlfte und der HandeIs
liberalisierung fiIr die Verwirklichung der wirtschaftlichen 
Entwicklung unterstrichen hat, die Notwendigkeit der Ab
stimmung von Politik und Praxis gezeigt hat, eine ~er.tlb:kIe 
Zusammenarbeit zwischen entwickelten Ländern, Entwick-
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hmgslllmlem und Umbrucbländem gefllrdert und den offenen anstrengungen dieser Ufnder behindern, die sich bemiIhen, 
Meinungsaustausch llber praktische und marktorientierte durch die Schaffung eines llinderIIbelgreifenden Thmsit
Lösungen fiIr Probleme der wirtschaftlichen Bntwicklung unter systems auf die Weltmlirkte vorzustnßen, 
Einbeziehung aller Handelsakteure, der öffentlichen wie auch 
der privaten, angeregt hat; die Anstrengungen ll1/Ie1'SIIJIw1 die zur Zeit von den vor 

kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungslllndern 
in Zentralasien und den ihnen benachbarten Thmsitentwick
lungslilndem im Rahmen der einschlligigen multilateralen, 
bilateralen und regionalen Abmachungen untemommen WCl'
den, um die Probleme im zusammenhang mit dem Autbau 
einer bnmchbaren Transitinfrastruktur in der Region zu be
wllltigen, 

. 7. ennut/gt die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ihre Bemllbungen um die Fönlerung der 
Nutzuog des Weltmarkts zur Unterstl1t7.ung der Entwicklung 
sowie der Durcbfllbrung der Ministererkllirung fortzuset
zen, insbesondere im Hinblick auf die Enichtung von Handels
zentren und ihre Einbindung in das Weltnetz der Handelszen
tren auf der Grundlsge von offenen Systemen und intemational 
anerkannten Normen, die gleichen Zugang zu dem Netz fiIr 
alle Ufnder gewährleisten, gegebenenfalls mit Znsmnmenmbeit 
des Privntsektors und der zustllndigen Organe des Systems der 
Vereinten Nationen; 

8. bemm die Bedeutung eines geschlossenen Vorgehens 
innerhulb des Systems der Vereinten Nationen bei der Umset
zung des Konzepts der HandeIseffizienz, und ersucht die 
HandeIs- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, 
ihre Bemllbungen in den Bereichen der Handelseflizienz 
fortzusetzen, indem sie enge Zusammenarbeit mit den zustIIn
digen OIganen und Organisationen wahrt, um die sich er
gebenden Synergieeffekte voll auszunutzen; 

9. nimmt Kenntnis von dem Interesse des Handels- und 
Entwicklungsrats, Folgemaßnahmen zu dem Internationalen 
Symposium der Vereinten Nationen llber Hande1seffizienz zu 
prIIfen, und bringt ihr Interesse zum Ausdruck, lIber die 
diesbezllgfichen Entwicklungen im Rahmen ihrer Behandlung 
des Unterpunktes "Handel und Entwicklung" unter dem Punkt 
"ßestandflihige Entwicklung und internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit" auf dem laufenden gehuIten zu werden. 

92. Plenarsltz.ung 
19. Dezember 1994 

491102. fiausitsysteme ln den Blnneustaaten ln Zentral
asIen und den lbnen bena,.bbarten 'lhmsltentwick
hmgslPndern 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 48/169 und 48/170 
vom 21. Dezember 1993, 

sowie unter Hinweis auf die einvernehmliclten Scblnßfolge
rungen und Empfehlungen der Thgung von Regierungssach
verständigen aus Binnen- und TransilStaaten unter den Ent
wicklungslilndem sowie von Vertretern der Geberlllnder und 
der F'manz- um! Entwicklungsinstitutionen, die vom 17. bis 
19. Mai 1993 vom Handels· und Entwicklungsrat nach New 
York einberufen wurde", und insbesondere die Schlußfolge
rungen und Empfehlungen der genannten Thgung zu den vor 
kurzem unabhängig gewurdenen Binnenentwicklungslllndern 

. in Zentra1asien und den ihnen benachbarten Thmsitentwick
lungslllndern, 

in der Erkenntnis, daß der fehlende tetritoriaIe Zugang zum 
Meer sowie die Abgelegenheit und die Isolierung von den 
Weltmlirkten die gesamten sozioöknnomischen Entwicklungs-

" Sleho TDIB/4O(I)I2·'I'DJJllLDCJAC.l/4. 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneralsekretII 
mit dem Titel "Transitverkebrssysteme der vor kurzem unab
blIngig gewordenen Bjnnenentwickluogsllinder in Zentralasien 
und der ihnen benachbarten Thmsitentwicklungsll!nder: die 
derzeitige Situation und Vorschläge fiIr kilnftige Maßnah-
men"39, 

feststellend, daß der Bericht, wie es in Ziffer 1 seiner 
EinIeitung heißt, nur eine erste Annäherung an eine umfassen
dere Ausarbeitung konkreter Aktionsprogramme zur Bewlllti
gung dieser Probleme darstellt, 

in der Erkenntnis, daß eine Transitverkeh:rsstratege fiIr die 
vor kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungs
llinder in Zentralasien nnd die ihnen benachbarten Thmsit
entwicklungslllnder nur wirksam sein kann, wenn sie Maß
nahmen entbllit, die sowohl die mit der Benutzung der beste
henden Transitstrecken als auch mit der huldigen Ausmbeitung 
und dem reibungslosen Funktionieren neuer alternativer 
Strecken verbundenen Probleme beheben, 

nachdrl1cldich darmif hinweisend, wie wichtig es ist, die 
intemationalen UnterstIIlzllngsmaBnahmen zu verstärken, um 
auch kl1nftig den Problemen der vor . kurzem lInabhängig 
gewordenen Binnenentwicklungsll!nder in Zentralasien und der 
ihnen benachbarten Transltentwicldungslllnder zu begegnen, 

1. bittet den Generalsekretlir der Handels- und Entwick
lungskonferenz, im Benehmen mit den belleffenden Regierun
gen und in Znsammlll1llrbeit mit dem Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, der WJrtscbafts.. und Sozialkommis
sion fiIr Asien und den Pazifik, der Wlrtscbaftskmnmission fiIr 
Europa und den einschlägigen reginnalen Organisationen im 
Einklang mit den gebilligten Programmprioritäten und im 
Rebmen der vorhandenen FinanzmitteI ein Programm zur 
Steigerung der Effizienz der derzeitigen 1'ransitsysteme in den 
vor kurzem unabbllngig gewordenen Binnenentwicklungs
lIIndern in Zentralasien und den ihnen benachbarten Thmsit
entwicklungslllndern auszuarbeiten und eine ",nfessende 
Analyse um! Studie des Thmsitsystems der zentraIasiatischen 
LIInder vorzunehmen und dabei der Ausarbeitung aller neuen, 
geeigneten nnd praktikablen alternativen Thmsitstrecken und 
-korridore, insbesomlere der kllrzesten, besondere Anfinerk
samkeit zu schenken; 

2.· bittet die Geberlllnder und die muItiJatera1en F'manz
und Entwicklungsinstitutionen, den vor kurzem lInahhUngig 
gewordenen Binnenentwicklungslllndern in Zentralasien und 
den ihnen benachbarten Thmsitentwicklungslilndem ent-

" A/491Zl7. 
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sprechende finanzielle und technische Unterstützung ftIr die 
Verbesserung der Thmsitsysteme dieser Länder zu gewähren: 

3. ersucht die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, in Zusammenarbeit mit den in dieser 
Resolution genannten zustiIndigen internationalen und regiona
len Organisationen die Möglichkeit zu untersuchen, im 
Rahmen der vorhandenen Finanzmittel und unter Mitwirkung 
anderer interessierter Staaten ftIr die vor kurzem unabhllngjg 
gewordenen BinnenentwicklJlngslllruler in ZentraIasien und die 
ihnen benachbarten Transitentwicklongs!llnder ein regiona1es 
Symposium über Verkehrs- und Transitfragen in der Region 
abzuhalten, sobald die in Ziffer 1 erbetene Jlmfassende Ana
lyse und Studie abgeschlossen ist und bevor die Generalver
. sammlung sich auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung mit dieser 
Frage befaßt; 

4. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, zur Vorlage an 
die Generalversammlung auf ihrer einundfllnfzigsten Thgung 
einen Bericht über die Durcbfllhrung dieser Resolution 
auszuarbeiten. 

92. PlenarsIIvmg 
19. Dezember 1994 

49/103. EmIIhnmg und landwfrtsehaftllche EntwiekIung 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4ftlgung der Wichtigkeit und unverllnderten GOltig
kelt der Erklärung über internationale wirtschaftliche Zu
sammenarbeit, insbeanndere über die Neubelebung des Wnt
schaftswachstum und der Entwicklung in den Entwicklungs
llindem'o, der Internationalen Entwicklungsstrategje ftIr die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen", der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen ftIr die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger 1abren18

, des Aktionsprogramms ftIr 
die neunziger 1ahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder'9, der Verpflichtung von eartagena6, der Agenda 21' 
und der verschiedenen Konsensvereinbarungen und -überein

.1dInfte, die im Rahmen der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedet wurden, 

sowie in Bekrliftlgung ihrer Resolutionen 4512CY1 vom 
21. Dezember 1990. 47/149 vom 18. Dezember 1992 und 
47/193 vom 22. Dezember 1992. 

in der Erkenntnis. daß die SiißwassetnlSSOurcen in immer 
mehr Ländern knapp werden und daß es notwendig ist, die 
Nahrungsmittelproduktion in den Entwicklungslllndern zu 
erhöhen, zum Teil durch bessere Bewässerung und die Be
wirtschaftung der Wasserressourcen in einer ftIr den landwirt
schaftlichen Anbau geeigneten Weise, und in diesem Zu
sammenhang betonend, daß den von der Kommission ftIr 
bestandflihige Entwicklung vereinbarten Fragenkomp1exen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muß, lns
besondere den Fmgenkomp1exen in Ziffer 139 des Berichts der 
Kommission über ihre zweite Thgung411. 

sowie in der Erlu",ntnls. daß es geboten ist, 1aufende 
Projekte lIIDzngesta!ten und zu verbessern und knappe Wasser
und Bodenressourcen durch bessere Bewässerung und die 

.. Q//IdIllRet:ords qf the Economk muI Socftzl CouncU. 1~ supp/emmJt 
No. 13 (W1994133/Rev.l). 

Bewirtschaftung der Wassmressourcen in einer ftIr den land
wirtschaftlichen Anbau geeignetM Art und Welse zu erhalten, 

betonend. daß es geboten ist, die BeschlUsse der Kommis
sion ftIr bestandflihige Entwicklung voll 'IIDZlISemm, und 
insbesondere die Wichtigkeit der Arbeiten anerkennend, die 
die Kommission auf dem Gebiet der Siißwasserressource 
durchfflhrt, 

mit Besorgnis 1/OChdrIJcklich daratif hinweisend, daß 
Hunger und Mangelernihrung in zahlreichen LIIndern, inslJe.. 
sondere in Afrika, zugenommen haben, 

in Bekrliftlgung ihrer Verpflichtung. zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Frauen in lllndlichen Gebieten 
beizutragen, in Anerkennung der entscheidenden Ro11e, die sie 
in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelproduktion 
spielen, 

die Notwendigkeit unterstrelcIumd die auf dem Gehiet der 
Ernllhrung und der Landwirtschaft IJItigen Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen mit ausreichenden 
Mitteln auszustatten, damit sie ihr Mandat erfIlllen können, 

in der ErIr8nntnIs. daß es notwendig ist, die Nahrungs
mittelproduktion und die Produktivität des Nahrungsmittelsek
tors in den Entwicklungs11Indern durch geeignete Po1itIken 
anzuregen, die der Agenda 21. insbesondere Kapitel 14. voll 
Rechnung tragen, und ein bestandflihiges wirtschaftliches 
Umfeld zu gewllbrleisten, so auch ein offeneres Handels
system, das dem Autbau eines 1ebensflihigen Agrarsektors und 
größerer BmlIhrungssicherheit förderlich ist, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretllrs über die Nahrungsmittelproduktion, nament
lich auch llber agroindastrielle &zengnisse, internationale 
Märkte ftIr Agrarprodukte und ~e Bmmgnisse und die 
weltweite Ernllhrungssicherheit': 

2. stellt mit Besorgnis fest, daß die insgesamt bereit
gestellten Ressowcen ftIr die Entwicklung des Nahrungsmittel
und Agrarsektors in den Entwicklungslllndern ungeachtet der 
gewaltigen Herausforderungen auf dem Gebiet der landwirt
schaftlichen Entwicklung und der Ernl!Immgssiche weiter 
zurl1ckgegangen sind: 

3. forrJert die intemationale Gemeinschaft nachdrlicklich 
auf, der Entwicklung des Nahrungsmittel- und Agrarsektors in 
der Entwicklungsagenda hohen Vorrang einzuriIumen und zur 
Unterstützung einer bestandflihigen produktiven Landwirt
schaft und der BmlIhrungssicherheit in den EntwicklnDg8-
lllndern auf nationaler. bilateraler und multi1ateraler Ebene 
Mittel zu mobilisieren: 

4. er1diJrt, daß eine Steigerung der Nahrungsmittel
produktion und die Verbesserung des Zugangs einkommens
schwacher Menschen in den EntwicklungslUndero zu Nah
rungsmitteln zur Linderung der Armut und zur Beseitigung der 
Mangelernlihrung beitragen und mithelfen werden, den 
Lebensstandard dieser Menschen anzuheben: 

5. stelltfest. daß die im Rahmen der Schlußakte über die 
Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Um
guay-Runde erzielten ObereinkiInfteB eine GruruDage ftIr die 

" Al49/438. 
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Einleitung einer Reform des Agrarhandels geschaffen haben 
und wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung der Nah
rungsmittelproduktinn, der agrolndustriellen Erzeugnisse und 
der intematinnalen Märkte fIIr Agrarprodukte und ttopische 
Erzeugnisse sowie auf die weltweite Ernlibrungssicherheit 
haben werden; 

6. fonJert alle Länder, insbesondere die entwickelten 
Länder, nachdrilcklich fllif, verstärkte Anstrengungen zu 
unternehmen, um ein gfInstigeres internationales wirtschaftli
ches Umfeld, insbesondere ein offeneres AgrarhandeJssystem, 
zu schaffen, das die NahnmgsmitteJproduktion und die Pro
doktivität des Nahnmgsmittelsektors in den Entwicklungs
\lindern anregt, und betont in diesem Zosammenhang, daB es 
gilt, die in der Schlußakte der Uruguny-Runde enthaltenen 
Obereinkonfte dringend voll umzusetzen; 

7. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Anstrengun
gen, die die in Rom angesiedelten Otgane auf dem Gebiet der 
. Ernlibrung und der Landwirtschaft, die EmlIImmgs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, der interna
tionale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung und das 
Welternlihrungsprgramm, einzeln und gemeinsam unterneh
men, fordert diese Organisationen auf, ihre Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der ErnIlhrung und der Landwirtschaft ZU 

verstärken, Insbesondere auch mit dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, und begrllßt die Programme 
dieser Otganisationen, die auf die Nahnmgsmittelproduktion 
zur Herbeifllhrung von ErnIlhrungssicherheit in Ländern mit 
niedrigem Einkommen und Nahrungsmltteldetizit ausgerichtet 
sind, insbesondere auch die Einleitung von zwei Sonderpro
graromen der ErnlIhrungs- und Landwirtschaftsorganisation; 

8. mißt der Hilfe besondere Bedeutung bei, weIche die 
ErnlIhrungs- und Landwirtscbaftsorganisation der Vereinten 
Nationen den Entwicklungsllindero im Lichte der Schlußakte 
der Uruguny-Runde und im Kontext des Beschlusses der 
Uruguny-Runde über MaBnaJunen im Zusammenhang mit den 
möglichen nachteiligeoAuswirkungen des Refwmpxognunms 
auf die am wenigsten entwickelten Länder und die Netto
oahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungslilndero bei 
der Umgestaltung ihrer Grundsatzpolitik sowie bei der tech
nischen Hilfe gewlibrt; 

9. fonJert die internationale Gemeinschaft nachJrUcklich 
fllif, der Förderung und Neubelebung des Wirtschaftswachs
toms und einer bestandfähigen Entwicklung In den Entwick
IungsIlindern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, indem 
sie unter anderem fIIr eine stärkere Diversifiz!erung des Nah
rungsmittel- und Agrarsektors sorgt und sich Insbesondere auf 
die agroindustrielle Wrrtschaft der Entwicklungs\linder kon
zentriett; 

10. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen und die auf dem Gebiet der Emlibrung und 
Landwirtschaft tätigen multilateralen Flnanzinstitotionen, die 
Anstrengungen der Entwicklungsländer beim Aufbau kleiner 
und mittlerer Agroindustrien und Geoossenschafteo und bei 
der Verbesserung der Modalitäten fIIr die Verarbeitung, den 
1l:ansport, die VetteiJung und die Vermarktung Ihrer Nah
rungsmittel und sonstigen Agrarprodukte zu unterstützen; 

11. begrllfJt den erfolgreichen Abschluß des Übereinkom
mens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüsten
biIdung in den von DflITe oder Wüstenbildung schwer betroffe-

nen Ländern, insbesondere in Afrika" und gibt der Hoffnung 
Ausdruck, daB das 'Übereinkommen die Untetstfltzung der 
Internationalen Gemeinschnft fIIr die Lösung des wichtigen 
Problems finden wird, dem sich Insbesondere Afrika auf 
diesem Gebiet gegenübersieht, und unterstiltzt in dieser 
Hinsicht unter anderem den Beitrag, den die EmlIhrungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Internationale Fonds fIIr landwirtschaftliche Entwicklung zur 
Bewllltigung des Problems der Bodendegradation in Afrika 
leisten, und bittet die genannten Otganisationen, die Auswei
tong Ihrer Programme auf andere hiervon betroffene Regionen 
in Erwägung zu ziehen; 

12. fonJert die :mstllndigen Organisationen und Organe 
des Systems der Vereinten Nationen, die mnIti1atera1eo FI
nanzinstitotionen und die nichtstaatlichen Organisationen 
nachdrllcklich fllif, ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine 
umfassende Bewertung der Sfißwassmessourcen zu vet'
stlIrkeo, um die Verfllgbarkeit dieser Ressourcen und den v0r
aussichtlichen kiInftigen Bedarf zu ermitteln und die Probleme 
aufzuzeigen, mit denen sich die Generalversammlung auf Ihrer 
Sondettngung 1997 auselnandeJ:setzen sol\; 

13. ersucht die Organisationen und Otgane des Systems 
der Vereinten Nationen und die multilateralen FinanzInstitotio
nen, interessietteo Entwicklungsllindero bei der Ausarbeitung 
und Umsetzung von einze1staatlicheo WasserpoUtiken und 
-~gien bebiltlich zu sein; 

14. bittet die Regierungen, die internatinnalen Organisa
tionen und gegebenenfaIIs die wissenschaftlich-technischen 
Organisationen, die bestandflibige NotzuDg von Wasser fIIr die 
Erzeugung von Nahrungsmitteln und die IlindIiche Entwick
lung durch eine effizientere Nutzung von Wasser fIIr die 
Bewlisserung in den Entwicklungs11indern, Insbesondere auf 
dllrflicher Ebene, zu fördern; 

15. ersucht die zustiindigeo regionalen und internationalen 
Organisationen, den Entwicklungs11indern bei ihren Koopera
tiOß!1bemllhungen auf dem Gebiet der Erhaltung, der bestand
fähigen Nutzung und der integrietteo Bewirtschaftung der 
Wasserressourcen bebilflich zu sein, und unterstreicht die 
Notwendigkeit der vollinhaltlichen DorchffIhrung der Be
schlüsse der Kommission fIIr bestandfilhige Entwicklung, 
insbesondere was die Sflßwasserressourcen betrifft; 

16. begrifJt die Beiträge, die die MngIiedstaaten zu der 
Vtetteo Wiederauffilllung der MitteJ des Internationalen Fonds 
fIIr landwirtschaftliche Entwicklung angekOndigt haben, und 
bittet in diesem zusammenhang die Länder, soweit noch nicht 
geschehen, zu erwägen, ihre Beitriige so bald wie möglich 
anznklIndigen und dabei den Beschlflsaen Rechnung zu tragen, 
die vom Sonderausschuß fIIr Ressourcenbedarf und damit zu
sammenhängende Verwaltongspxobleme des Fonds gefaSt 
wurden; 

17. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit den 
zuständigen Otganen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen der Generalversammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten Thguog einen Bericht über die 
Durcht1lhrung dieser Resolution vorzulegen, der sich schwer
l'unktmfiBig insbesondere mit der Nutzung von Sflßwasserres
sourcen sowie mit den Auswirkungen der Ergebnisse der 
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Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverbandlungen auf 
die Nabrungsmittelproduktion, namentlich auch auf agroindu
strieDe Et?:eugnisse und die allgemeine Emlihrungssicherbelt 

. in den Entwicklungsllindero, befaßt; 

18. beschUt>lJt, in die vorläufige Tagesorduung ihrer 
einlllldfilrtfLigs Thgung unter dem Punkt "Bestandfllhige 
Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit" den Unterpunkt "EmlIImmg und landwirtschaftliche 
Entwicklung" aufzunehmen. 

491104. Rohstoffe 

DIe Generalversammlung, 

92. Plerui7silvmg 
19. Dezember 1994 

inlJefat(ftigung ihrer Resolutionen 451200 vom 21. Dezem
ber 1990,47/185 vom 22. Dezember 1992 und 48/214 vom 
23. Dezember 1993 und betonend, daß es dringend notwendig 
ist, diese vo1linha1t1ich umzusetzen, 

mit Genugtuung aber die WIChtigkeit, die in der von der 
Konferenz der Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwick
lung verabschiedeten Agenda 21' Robstofffragen im Kontext 
der bestandfllhigen Entwicklung beigemessen wird, 

unter Hinweis auf die in der Schlußakte der Ergebnisse der 
MnltiIatera1en Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde8 in 
bezog auf den Marklzugang eingegangenen Verpflichtungen 
und die Bedeu .. mg, die den ~erb ess = Iten Exportmllgllcbkeiten 
der Entwicklungsländer darin beigemessen wird, 

in der Erwllgung, daß in vielen EntwicklungsIlIndern, 
insbesondere in den afrikanischen Lllndem und den am we
nigsten entwickelten Lllndero, Exporterlöse, Arbeitspllltze, 
Ein1mmmen und Brspamisse nach wie vor in erster Linie dem 
Rohstoffsektor entspringen, der außerdem einen wichtigen 
Investitionsberei.ch darstellt und wesentlich zur Neubelebung 
von Wachstum und Entwicklung beiträgt, 

Kenntnis nehmend von der jllngsten Erhöhung einiger Roh
stoffpreise, in der Erkenntnis, daß dies möglicherweise kein 
langfristiger Trend ist, sowie in Anerkennung der Notwendig
keit besser funktionierender Rohstoffmlirkte und der Notwen
digkeit stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise, so auch 
der Vermeidung von exzessiven Preisschwankungen und der 
Suche nach langfristigen Lösungen fDr die Rohstoffprobleme, 

besorgt aber die Schwierigkeiten. denen sich die Entwick
lungsländer bei der F'manzierung und DurchfDhrung trag
fähiger Diversifizierungsprogrumme gegenabersehen, 

eingedenk der Notwendigkeit, daß die Entwicklungsländer, 
insbesondere die afrikanischen LIInder und die am wenigsten 
entwickelten LIInder, ihre Vnlkswirlschaften und insbesondere 
den Robstoffsektor diversifizieren, mit dem Ziel, ihre Pro
doktions-, Verteilungs- und Vermarktungssysteme zu moderni
sieren. die Produktivität zu steigern und ihre Exporterl!lse im 
Kontext des allgemeinen Preisverfalls von Grundstoffen zu 
erhöhen, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
CleneraIsekreti der Handels- und Entwicklungskonferonz der 
Vereinten Nationen aber die Rohstotfsituation, entwicklungs
relevante Verbindungen zwischen dem Robstoffsektor und 

163 

anderen Sektoren und notwendige Maßnahmen zur HmsIeIlung 
solcher Verbindungen im Kontext der Diversifizlerung43

; 

2. betont, daß die stark von Grundstoffen abhlingigen 
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein 
institationeDes Umfeld fördern mftssen, die eine Diversifizie
rang beglInstigen und die Wettbewerbsflihit erhöhen; 

3. erklllrt, daß flankierende internationale Politiken drin
gend notwendig sind, um das Funktionieren der Rohstoft
märkte durch effiziente und transparente Preisbildungsmecha
nismen, namendich Robstoftbörsen, und durch die Hemnzie
hung von Instrumenten zur Risikobegrenzung bei Rohstoft
preisfluktuationen zu verbessern; 

4. stellt fest, daß die EntwickIungsllinder, insbesondere 
die rohstoffabhlingigen Entwicklungsländer, die Notwendig
keit .stabiler und berechenbarerer Rohstoffpreise zum Aus
druck gebracht haben; 

5. unteTsI1ekhI die WIChtigkeit der Rohstoffdiversifizie
rang als Mittel zur Erhöhung der Exporterl!lse der Entwick
lungsländer und zur Vetbesserong ihrer Wettbewerbsfllhigkeit 
tro1Z anbaJtender PreIsinstabilit bei einigen Grundstoffen und 
der allgemeinen Verschlechterung der Austauschverhllltnisse; 

6. fordert die entwickelten LIInder nackdrfJcIdIch aqf, die 
Bemühungen, die die Entwicklungsländer, insbesondere die 
afrikanischen LIInder, zur Rohstoffdiversifizierung unterneb
men, auch weiterhin zu unterstiltzen, indem sie ihnen unter 
anderem lf'1:!mjsche und finauzieDe Hilfe fDr die Vmbeteitungs
phase ihrer Rohstoffdiversifizierungspgrumme gewäbren; 

7. wiederholt, wie wichtig es ist, den Beitrag des Roh
stoffsektors zum Wo:tschaftswachstum und zu einer bestand
fIlbigen Entwicklung in den rohsIoft'abhängigen Entwicklungs
ländern zu maximieren, und betont in dieser Hinsicht unter 
anderem, 

a) daß ein entsprechendes innerstaatliches und ein gün
stiges internationales Umfeld fDr eine erfolgreiche Diversifi
zierung und die Herstellung entwicklungsrelevanter Verbin
dungen zwischen dem Rohstoffsektor und anderen WJrt. 
schaftssektoren sowie fDr den Zugang zu den Märkten un
verzichtbar ist; 

b) daß handelsvetzenende Politiken und Praktiken, na
mentlich tariflIre und nichttarifllre Hindernisse, progressive 
Zölle und Wettbewetbsbinde die Fäbigkeit der Entwick
hmgsländer zur Exportdiversifizlerung und zur erforderlichen 
Umstrukturierung ihres Robstoffsektors beeinträchtigen; 

c) daß die Ausweitung des SIId-SIId-Rohstoffbandels 
Möglichkeiten fDr intersektorale Verbindungen innerha1b der 
exportierenden LIInder und zwischen diesen bietet; 

d) daß es notwendig ist, Forschung und Entwicklung zu 
fördern, Jnfrastruklur und Untersti1tzungsdienste bereitzustel
len und zu Investitionen lIIlZUnIgeII, so auch zur GrIIndung von 
Gemeinscbaftsunternehmen in den Entwicklungsländern, die 
im Robstoft'sektor und roIJstoff\IetwLei.enden Sektor tIIIig sind; 

8. betont, daß es wichtig ist, daß die Entwicklungsländer 
einen beträchtlichen ThiI ihrer Rohstoffe weiter\'erarbeilen, 

" Al49f1:UJ. 



164 

und betont in dieser Hinsicht, daß fIlr ihre Rohstoff-Fertigwa
ren und H.aIbfertigwa:r neue Absatzmöglichkeiten gefunden 
werden müssen; 

9. erkllJrt, daß die ÜbereinkiInfte der Uruguay_Rundel2 

voDinhaltlich durchgefflbrt werden mOssen, unter BerOcksich
tigung der fIlr die Entwicklungslilnder vereinbarten '-"'deren 
und differenzierten Behandlung, so auch der vorgesehenen 
Bestimmungen betleffend die aftikanischen Länder und die am 
wenigsten entwickelten Länder; 

10. begriiflt die von der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen geleistete Arbeit über die Aus
wirkungen der Ergebnisse der Uruguay-Runde auf bestimmte 
Rohstoffe, die fIlr die Entwicklungsländer von besonderem 
Interesse sind, und bittet den GeneraIsekretIi der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, die diesbe
zilglichen Anstrenguagen in enger zusammenarbeit mit den 
ExekutivsekretIiren der Regionalkommissionen und anderen 
betroffenen Organisationen zu vemtlirken; 

11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Arbeiten, die 
die EmUhmngs- und Landwirtschaflsorgaon der Ver
einten Nationen zur Zeit unternimmt, um die Auswirkungen 
der Uruguay-Runde auf die Märkte fIlr Agrarrohstoffe ZU 
bewerten, und ermutigt die Organisation, ihre Arbeit fort
zusetzen und der Generalversamm11mg über ihre Erkenntnisse 
Bericht zu erstatten; 

12. forden die Erzeuger und Verbraucher von bestimmten 
Rohstoffen nachdrUcklich auf, größere Anstrengungen zur 
Verstlirkung ihrer Znsammenarbeit und gegenseitigen Unter
stützung zu unternehmen; 

13. begrijfJt es, daß der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen das weltweite Mandat der Ver
einten Nationen im Hinblick auf Bodensch!ltze i1bertragen 
wurde, und fordert nachdriIcklich, daß Anstrengungen unter
nommen werden, um F'manzmittel zu mobilisieren, damit die 
Konferenz den EntwicklnngsIDndern in enger zusammenarbeit 
mit den Regionalkommissionen in diesem Bereich mehr 
technische Hilfe gewllhren kann; 

14. begrijfJt ClI4fJerdem den Beschluß des Ständigen Aus
schusses fIlr Rohstoffe des Handels- und Entwicklungsrats, 
worin das Sekretariat der HandeIs- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen nachdrilcklich aufgefordert wird, 
seine Arbeit über die Risikobegrenzung bei Rohstoffen, insbe
sondere in bezug auf die EntwicklungslDnder, fortzusetzen; 

15. betont, wie wichtig es ist, die WeUbewerbsfllhigkeit 
von mit Umweitvorteilen verbundenen Naturer7.eugDiss zu 
verbessern, und unterstreicht die Auswirkungen, die dies auf 
die Förderung aufrechterhaItbarer Konsum- und Produktions
weisen haben könnte, und fordert dazu auf, den Entwicklungs
IDndern finanzielle und technische Unterstlltzung fIlr die Er
forschung und Entwicklung solcher Erzeugnisse zu gew!lbren; 

16. nimmt Kenntnis von der wachsenden Zahl der beim 
Zweiten Konto des Gemeinsamen Fonds fIlr Rohstoffe einge
henden Hilfeersuchen, erklärt, daß die vorhandenen Mittel auf 
effiziente Weise zugewiesen werden milsaen, und stellt außer
dem fest, daß die MitgiiedslDnder des Fonds ihren Erwartun
gen in bezug auf weitere freiwillige Beiträge Ausdruck gege
ben haben; 

17. beschließt, die Frage der Rohstoffe in die vorlllufige 
Thgesordnung ihrer einundfllnfzigsten 'Thgung aufzunehmen 

92. Plenarsitvlng 
19. Dezember 1994 

49ß.OS. Kulturelle EntwlekIung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 4 tn.Pr1 vom 8. Dezember 
1986, mit der sie den Zeitraum 1988-1997 zurWeltdekade fIlr 
kulturelle Entwicklung erk1llrt hat, die unter der ScJtirmhel:r. 
schaft der Vereinten Nationen und der Organisation der 
Vereinten Nationen fIlr Erziehung, W'JSSeJISChaft und Kultur 
begsngen werden soll, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/157 vom 
19. Dezember 1991, in der sie den GenemIsekretIir der 
Vaeinten Nationen und den Generaldirektor der Organisation 
der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, W'JSSenSChaft und 
Kultur gebeten hat, Vorbereitungen fIlr eine weltweite Halb
zeitbiIanz der Dekade zu treffen, einschließlich einer Prilfung 
des vom Generaldirektor zu erstellenden 7'JsammenfaSSb'lden 
Evaluierungsberichts durch den Zwischenstaatlichen Ausschuß 
der Weltdek!lde fIlr kulturelle Entwicklung, 

unter BerlJcksichtlgung der Resolution 27 CI3.2 vom 
13. Nnvember 199344, die von der Generalkonferenz der 0r
ganisation der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur auf ihrer siebenundzwanzigsten 'Thgung ver
abschiedet wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/158 vom 19. De
zember 1991, in der sie die Einrichtung einer unabhängigen 
Weltkommission fIlr Kultur und Entwicklung unterstlilzte, 

unter Berlkksichtigung der Resolution 1994/32 des Wirt
schafts- und SozialIats vom 27.1u1i 1994, 

1. nimmt KenntnIs von dem Bericht des Generaldirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen fIlr Erziehung, 
W'lSSeD8Chaft und Kultur über die im Zeitraum 1992-1993 
erzielten Fortschritte in bezug auf die Weltdek!lde fIlr kulturel
le Entwicklung"; 

2. nimmt tllf!Jerdem Kenntnis von der Prilfung des 
zusammenfassend Halbzeit-Evaluiernngsberichts des Gene
raldirektors der Organisation der Vereinten Nationen fIlr Er
ziehung, Wissenschaft und Kultur über den Aktionsplan fIlr die 
Dekade46

; 

3. anerkennt die von den Mitgliedstaaten und den zwi
schenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen erzielten 
Fortschritte bei der DurchfIIbrung des Aktionsplans fIlr die 
Debde fIlr kulturelle Entwicklung47 und ermutigt sie, ihre 
Bemühungen in dieser Hinsicht im Verlauf der zweiten Phase 
der Dekade fortmsetzen; 

'" OtganIsatfon der VemiDten Nationen fllr Erzlefmng, WIssens l'8ft und 
Kultur. _ ufthe GetwmJ Cmtfemu:e, 7Wenty-seventh SessIon, Pori8, 2S 
Oetober", 16 Navember 1993. VoL I, ResoIuJlons, AbscJmltt m.3. 
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4. begriVit die Einrichtung der unabhllngigen WeItkom
mission fIIr Kultur und Entwicklung und sieht ihrem Bericht, 
wie in Resolution 461158 gefordert, mit Interesse entgegen; 

5. bittet alle Staaten und die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen OrganisatIonen sowie im Rahmen der vorhan
denen Haushaltsmittel die Organe, Organisationen und Gre
mien des Systems der Vereinten Nationen, 

a) bei ihren Aktivitäten im ZuSllmmenhang mit der 
Dekade die BemOhungen auf interdiszIpliniire Projekte re
gionaler oder interregionaler Reichweite zu konzentrieren und 
die Bildung unterschiedlicher Arten voo Partnerschaften fIIr 
ihre Umsetzung anzuregen; 

b) geeignete Wege zu finden, um kulturelle Faktoren bei 
aIIeo BemOhungen um soziale und wirtschaftliche Entwick
lung zu integrieren und gleichzeitig das gegenseitige Ver
ständnis und die WertscblftzlIng der verschiedenen Kulturen 
fllreinander zu fördern; 

6. bittet die Regionalkommissionen, als Beitrag zum ab
schließenden Eva1uierungshericht der Dekade und in Abspra

. che mit den Regierungen und den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen zu erwllgen. eine Studie der 
kulturellen Faktoren zu erstellen, welche sich auf die Entwick
lung als mögliche Quelle von Arbeitupliltzen und Einkommen 
auswirken; 

7. beschließt, den Unterpunkt "Kulturelle Entwicklung" 
in die vorlliufige Thgesordnung ihrer einundfDnfzlgsten Ta
gung aufzunehmen. und ersucht den Geoeralsekretilr der Ver
einten Nationen und den Generaldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen fIIr Entwicklung, WJSSeIISChaft und Kultur. 
der Generalversammlung im Jabre 1996 Ober den Wlrtschnfts
und Sozialrat einen weiteren Suchstandshericht über die 
Umsetzung der Dekade vorzulegen. 

92. plenarsitzung 
19. Der.ember 1994 

49/106. Integration der Im Umbrnch beflndlich.en Volks
wirtschaften In die Weltwh1schaft 

Die Generalversammlung, 

In Bekri{/tlgung ihrer Resolutionen 47/175 und 47/187 vom 
22. Dezember 1992 und 481181 vom 21. Dezember 1993 
sowie aller ihrer anderen einsch1ligigen Resolutionen, 

KenntnIs nelunend von den einschlligigen BeschlOssen der 
Wlrtschaftskommissioo fIIr Europa, das heißt voo den Be
schlüSSM B (49) und C (49) vom 26. April 199448• sowie von 
den einsch1ligigen Resolutionen der Wlrtschnfts- und Sozial
kommission fIIr Asien und den Pazifik, das heißt von den 
Resolutionen 50/1 und 50/2 vom 13. April 1994'", 

sowie Kenntnis nelunend von dem Bericht des Generalse
kretlIrs"'. dem Economlc SlIrvey of Europe In 1993-1994" 

.. Siehe 0ff/dt1I Records of the Economic tmd SocIal Cound/, 1994. 
Supp_No.17(E1l994l37), Kap. IV . 

.. Bbd., Supp_ No. 16 (Ef1994136). Kap. IV. 

" A/49J330. 
ß V_InmgderVOIelnIenNat!~BesL.Nr.E.94.D.E1. 

(WJrtschaftsIlberblickEmopa 1993-1994).demEconomicand 
SockIl Survey of AsIa and the PaciJic, 1993" (WJrtschaftlicher 
und sozialer Überblick fIIr Asien und den Pazifik, 1993) und 
dem World Economlc and Social Survey, 1994" (Wirtschaftli
cher und sozialer WeitOberblick 1994). 

In Anbetracht der Anstrengungen, die der IntematIonaIe 
Wllbrungsfonds und die Weltbank zur Zelt unternehmen, um 
wohldurchdachte makroökonomische Politiken zu fördern, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit der vollen Integration 
der im ÜbeJ:jpuig von der zentralen Planwirtschaft zur Markt
wirtSchaft befindlichen Länder sowie a11er anderen Länder in 
die Weltwirtschaft, was fIIr eine bestandfähige Entwicklung 
unverzichtbar ist, 

I. bittet das System der Vereinten Nationen, auch weiter
hin die Anstrengungen zu unteIslÜtzen. welche die Umbruch
llInder ontemehmen. WB ihre Volkuwirtschaften umzugestalten 
und sie unter anderem durch die Einfllhrung der interna
tionalen Nonnen und Praktiken der marktwirtschaftJic 
Länder in die Weltwirtschaft zu integrieren; 

2. begrfVitdie Maßnahmen, die das System der Vereinten 
Nationen ergriffen hat, um seine Fähigkeiten entsprechend der 
Resolution 481181 Ober die im Umbruch befindlichen Volks
wirtschaften zu stärken. und fordert das System der Vereinten 
Nationen auf. auch weiterhin analytische Tätigkeiten durch
zufIlIu:en und den im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften 
Beratung in gnmdsatzpolitischen Fragen sowie technische 
Hi1fe zu gewähren, die dem jeweiligen Stand der wirtschaftli
chen Umgestaltong eines jeden Landes angepaBt sind; 

3. fordert das System der Vereinten Nationen fllIf, im 
Ruhmen der Durchfllhrung dieser Resolution und bei gleich
zeitiger Fortse1ZUng der bestehenden Zu_arbeit mit den 
zuständigen internationalen Institutionen und Stellen auch 
~ Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaft1ich. 
und technischen zusammenarbeit zwischen den Ländern mit 
im Umbruch befindlichen Volkswirtschaften sowie mit den 
Entwicklungsländern zu untersuchen und dabei lmfmwgen, 
wie das System der Vereinten Nationen unter Vermeidung von 
DoppelarbeIt die Zusammenarbeit stlIrken kann, um diese 
Länder zu einer stärkeren BeteilIgung an der Weltwirtschaft zu 
ermutigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalwisammlung 
auf ihrer einundfünfzigsten Tagung einen Bericht Ober die 
Durchfllhrung dieser Resolotion vorzulegen. 

92. PlenarsiIvmg 
19. Der.ember 1994 

49/107. Programm fftr die Zweite Dekade fftr die Imin
strIeIle Entwicklnng AfrIkas (1993-2002) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolotion 471177 vom 22. Dezem
ber 1992, mit der sie das Progrnmm fIIr die Zweite Dekade fIIr 
die industrielle Entwicklung Afrikus verabschiedet hat, und 
ihren Beschluß 481456 vom 21. Dezember 1993. mit dem sie 

" V..-HohungderVOIelnIenNaIIonon,BesL.Nr.E.94.D.P.8. 
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sich die Resolutiun 1993/65 des Wlrlschafts.. und SoziaIrats 
vom 30. Juli 1993 zu eigen gemacht bat, 

sowie unter Hi1Eweis auf die Erkllirnng von Mauritius aber 
die beschleunigte industrielle Gesundung und Entwicklung 
Afrikas im Kontext der Zweiten Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas (1993-2002) und danach, die von der 
Konferenz der afrikanischen Industrieminister auf ihrem vom 
31. Mai bis 3. Juni 1993 in Port Louis abgebaltenen elften 
lIeffen verabschiedet wurde, 

Kenntnis nehmend von der Gri1ndung der Afrikanischen 
WJrtschaftsgemeiJlschaft und der Notwendigkeit sicbel2ustel
Jen, daß sie ihre Tätigkeit wahrnehmen kann, 

ferner unter Hinweis auf die von der GeneralkoDferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer tl10ften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5/Res.12 aber die Zweite 
Dekade ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas, die Resolu
tion GC.51Res.16 aber die Industrialisierung der am wenigsten 
entwickelten Länder und die Resolution GC.5IRes.20, die die 
ErkIlirung von YaotmtJ6'4 entb/llt, in der betont wurde, daß die 
Organisation der Industrialisieroog der am wenigsten entwik
kelten Länder besondere Aufmerksamkeit widmen und der 
lndusIriaIisieruog Afrikas sowie der Verwirklichung der Ziele 
der Zweiten Dekade hoben Vorrang eimflumen solle, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneralsekretllIs 
aber die Durchfllbrung des Programms ffIr die Zweite Dekade 
ffIr die industrielle Entwicklung Afrikas (1993-2002)"; 

2. bekrliftigt die WIchtigkeit der IndusIriaIisierg als ein 
dynamisches Instrument zur Herbeifllhruog von Wachstum, 
das ffIr die bestandfiibige wirtscbaftIlche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsländer, insbesondere in Afrika, un
verzichtbar ist; 

3. vertritt die Ar4fassung, daß die industrielle Entwick
lung ein wichtiges Instrument ffIr die Beseitigung der Armut, 
die Scbatl'ung von Einkommen und Arbe.itspllitzen,.die soziale 
Integration und die vertikale Diversifizierung ist; 

4. anerkennt die Notwendigkeit, die afrikanische Indu
strie stärker in die weltweite verarbeitende Industrie zu inte
grieren, und fordert die internationale Gemeinschaft zu diesem 
Zweck auf, die Verwirklichung der Ziele der Zweiten Dekade 
zu unterstiitzeo; 

5. anerkennt at.fIJerdem die Verantwortung der afrika
nischen Länder bei der DurcltfIIbrung der Prognonme der 
Zweiten Dekade und fordert sie auf, auch weiterhin geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des Wlrlscbaftswachstums und 
einer bestandfiibigeo Entwicklung zu ergreifen, so aocb durch 
die kontinuierliche Förderung eines gftnstigen KIimas ffIr 
ausländische Investitionen; 

6. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung um ihre volle Unterstlltzung bei der 
Verbesserung der Wettbewerbsflihigkeit des industriellen 

" SIehoO<pn!satlon derV __ fllrlndustrieJleEntwlckhmg, 
D_and ResoluJlmvJ uftlw GeneroI ConfeTe1lCe, Ff/Ih I/esularSess/on, 
YaoandI, 6-10 December 1993 (GC.5IINF.4) • 

.. Auch abpdtucld in Al491347, AnbarJg, AnIIIge. 
" A/491372. 

Sektors in Afrika und bei der Ausarbeitung von Maßnahmen, 
die geeignet sind, sie im Licht des Abschlusses der Urnguay
Runde der multilateralen Handelsverbandlungen zu ver
bessern; 

7. ersucht die Organisation der Vereinten Nationen ffIr 
industrielle Entwicklung lIlfIJerdem, den afrikanischen Ländern 
in Zusammenarbeit mit der Afrikanischen Entwicklungsbank 
und anderen subregionalen, regionalen und internationalen 
Fmanz.. und Bankinstitotionen UnterstIltzung zu gewähren, 
insbesuodere bei der Ausarbeitung neuer und innovativer 
MaßnaInnen zur MobiIisieruog von Ressourcen und zur Förde
rnng ausländischer Direktinvestitionen; 

8. fordert die WJrtschaftskonooission ffIr Afrika und die 
Organisation der afrikanischen Einheit lJIif, die Zusammen
arbeit mit der Organisation der Vereinten Nationen ffIr in
dustrielle Entwicklung zu erleichtern und so zur Verbesserung 
der industriellen Zusammenarbeit in Afrika und zur Integration 
der Afrikanischen Wn1Schaftsgemeinschaft auf industriellem 
Gebiet beizutragen, insbesondere in den Bereichen Industrie
politik, Technologie, _Erschließung der Humanressourcen, 
industrielle Investitionen, Kleinbetriebe, Unterne1uoeßSellt. 
wicklung und institutionelle Infrastruktur. die alle ffIr die Be
seitigung der Armut, die Scbatl'ung von ArbeitspIlitzen und die 
soziale und vertikale Integration unverzichtbar sind; 

9. ersucht den Generalselaetlir, der Genera1versammlung 
auf ihrer ftlnfzigsten Thguog aber die DurcltfIIbrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten, 

92. Plenarsitzung 
19. Derpmber 1994 

491108. Industrielle Entwieldnngszusmnmenarbelt 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die "Erklärnng aber internationale wirt
schaftliche Znsammeuarbeit, insbesondere aber die Neubele
bung des Wlrlschaftswacbstoms und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern"I', die Interoationale Entwicklungs
strategie ffIr die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
NationenI? und die Neue Agenda der Vereinten Nationen ffIr 
die Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/196 vom 
21. Dezember 1990, 46/146 vom 17. Dezember 1991 und 
47/153 vom 18. Dezember 1992 aber industrielle Entwick
lungszusammenarbeit und die Diversifizierung und Moderoi
sieroog der Produktionstl!tigkeit in den Entwicklungsländern 
sowie die Resolution 1992/44 des Wlrlschafts.. und Sozialrats 
vom 31. Juli 1992 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

ferner unter Hinweis auf die von der Generalkonferenz der 
Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Entwick
lung auf ihrer fiInften Thguog verabschiedeten Resolutionen", 
insbesondere die Resolution GC.5IRes.20, mit der sie die 
Erklärung von Yaound6" verabschiedet bat, und die Resolu
tion GC.51Res.12 aber die Zweite Dekade ffIr die industrielle 
Entwicklung Afrikas, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des GeneraIdirektors 
der Organisation der Vereinten Nationen ffIr industrielle Ent.
wieklung aber industrielle Entwicklungszusammenarbei und 

.. A/491347, Anhtutg. 
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dem Bericht des Generalsekretllrs aber die Durchfllhrung des 
Programms filr die Zweite Dekade filr die industrielle Ent
wicklung Afrikas (1993-2002)"'. 

. 1. ~lcht die WIChtigkeit der Industrialisierung als 
em dynannsches Instrument zur Herbeifilbrung von Wachs
tum, das filr die rasche wirtschaftliche und soziale Entwick
lung der Entwicklungsll!nder unverzichthar ist; 

2. betont. wie wichtig die industrielle Entwicklungs
_beit und ein der Investitions- und HandeJstlitigket 
filrderliches Klima auf internationaler. regionaler. subregiona
ler und nationaler Ebene filr die Förderung der Ausweitung. 
der Diverslfizierung und der Moderoisierung der Produktions
kapazitIit in den Entwicklungaiändern sind; 

3. bekrliftigt die grundlegende Rolle der industrialisie
rung und des Unternehmertums als ein Mittel. um eine in 
sozialer Hinsicht nIl1zIiche wirtschaftliche Entwicklung herbei
zufIlhren, indem die Armut beseitigt, produktive Arbeitspllltze 
geschaffen und die soziale Integration. namentlich die in
tegration der Frauen in den Entwicklongsprozeß. erleichtert 
werden; 

4. bekr4ftigt außerdem die zentrale Koonlinierungsrolle, 
die die Organisation der Vereinten Nationen fllr industrielle 
Entwicklung im System der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der industriellen Entwicklung der Entwicklongslllnder spielt; 

S. verweist auf den Umstrukturierungsprozeß. der im 
System der Vereinten Nationen derzeit im Gang ist, und 
begrüßt in diesem Zusammenhang die in jüngster Zeit vor
genommene Reform und Umstrukturierung der Organisation 
der Vereinten Nationen fllr industrielle Entwicklung, die diese 
in die Lage versetzen sollte, bei der Förderung der industriel
len Entwicklung wirksam auf die Bedürfnisse der Entwick

.lunga1änder. insbesondere der am wenigsten entwickelten 
Länder unter ihnen und der afrikanischen Länder. einzugehen. 
indem sie Dienste von hoher Qualität erbringt, die auf genau 
abgesteckte Ziele ausgerichtet sind; 

6. bittet die Organisationen und Organe des Systems der 
Vereinten Nationen. insbesondere die Organisation der Ver
einten Nationen fllr industrielle Entwicklung. im Rahmen ihrer 
Programme und Aktivitäten zur Verwirklichung der auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung" und der Internationalen Konferenz aber Bevölkerung 
und Entwicklung>" verabschiedeten Ziele und Aktionspro
gramme beizutragen, und fordert sie auf. sich an den Vor
bereitungen filr den Weltglpfel filr soziale Entwicklung. die 
Vierte Weltfrauenkonferenz und die Konferenz der Vereinten 
Nationen aber Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) zu 
beteiligen; 

7. ersucht den Generalsekretär. der GeneraIversammlung 
auf ihrer einundfllnfzigsten 'IlIgung einen Bericht aber die 
DurchfIlhrung dieser Resolution vorzulegen. 

92. Ple1UJTSiJz.ung 
19. Dez.ember 1994 

" Siehe &port of the Unlted NatIon3 ~ on EIWInmment and 
Developmont, RWdeJOJIßiro. 3-14JU1UII992 (AfCONF.!Sl!26IRov.! (Vol. 

. I, VoI.l/Korr.!. VoI. n, VoI. m und VoI.lJIIKotr.!» (Ver6ffent11chung der 
Vorebden Nationen, Best.-Nr. E.93.L8 und Kmrlgerula), VoI.I: Resolutions 
A40ptrdbythe ~. 

.. Siehe AfCONF.171113 und AdeI.1. 

491109. Konferenz der Vereinten Nationen lIber Wohn
umI Sledluogswesen (IIabltat ll) 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/180 vom 22. Dezem
ber 1992. in der sie beschloß, vom 3. bis 14. Juni 1996 die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat II) abzuhalten und einen Vorbereitungsaus
schuß sowie ein Ad-hoc-Sekretarint filr die Konferenz ein
zusetzen. 

emeul der Regierung der TIlrkei ihmI Dtmk aussprechend 
filr das Angehnt, die Konferenz in Istanbul auszurichten. 

in Bekr4ftlgung der Bedeutung, die unter anderem den 
Grnndslltzen in der Rio-Erklärung aber Umwelt und Entwick
lun~ und den Zielen, der Handlungsgrundlage, den Aktivitä
ten und Mitteln zur Durehfllbrung in Kapitel 7 der Agenda 213 

mit dem Titel "Förderung einer bestandflIbigen Entwicklung 
des Wohn- und Siedlungswesens" und in den einschlägigen 
Bestimmungen von Kapitel 28 mit dem Titel "Initiativen 
6rtIicher Ste11en zur UnteIsltltzung der Agenda 21" filr die 
Konferenz zukommt, 

1I!it Interesse KeTlJ'll1i/s nehmend von den Fortschritten, die 
bei den VorbereibIDgen filr die Konferenz bisher erzielt und in 
den Berichten des VorbereibIDgsausschusses filr die Konferenz 
aber seine vom 3. bis 5. März 1993 abgehaltene Organisations
tagung'" und seine vom 11. bis 22. Apri11994 in Genf abge
haltene erste Tagung'" sowie im Bericht des Generalsekretilrs 
aber den Stand der Arbeiten des Vorbereitungsaushusses und 
des Ad-hoc-Sekretarials filr die Konferenz'" beschrieben 
wurden. 

sowie mit Interesse Kenntnis nehmend von dem Bericht der 
Kommission filr Wohn- und Siedlungswesen Qber ihre vier
zehnte 'IlIgung62. 

Kenntnis nehmend von den sich auf das Wohn- und Sied
lungswesen beziehenden Empfehlungen im Bericht der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung auf ihrer zweiten Th
gung .... 

mit Sorge feststeUend. daß die Ressourcen. die dem Kon
ferenzsekretariat gegenwllrtig dnrch freiwillige Beitrlige und 
aus anderen Quellen. etwa durch die Umverteilung von Res
sourcen des Zentrums der Vereinten Nationen filr Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat). zur VerfI1gung stehen, nach wie vor 
nicht ausreichen. um den Vorbereitungsprozeß filr die Konfe
renz in dem von der Generalversammlung in der Resolution 
471180 vorgesehenen Umfang zu unterstiItzen, insbesundere 
was die Fähigkeit des Sekretariats betrifft, Entwicklungslllnder 
und andere Länder zu unterstiItzen. die eine solche UnterstIIt
zung bei ihren innerstaatlichen VorbereitungsbemOhungen filr 
die Konferenz benötigen. 

1. ninunt Kenntnis von den Berichten des Vorbereitungs
ausschusses für die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) aber seine Organi-

.. Siobe 0jJIziel1es Protokoll der Geneml1ISmlDJIIIlung, Adztun4v/snJg8ll1 
TIII/1UIS. BeilaS" 37 (AI48I37). 

.. Ebd., NeroJIIIIdvi8nJg8ll1 Tagung, IlBI1age 37 (A/49J37} • 

" Siehe Af49fE/2. 
"0jJIziel1es ProtoIu1U der Genma1wIrsamm1u. ~ 

TlII/1UIg. Beilag. 8 (AI48I8). 
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sationstagung und seine erste Arbeitstsgung und macht sich 
die darin enthaltenen BeschlUsse zu eigen; 

2. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Gene
ralsekretärs ilher die bei den Konferenzvorbereitungen erziel
ten Fortschritte"; 

3. billigt die Empfehlung in Beschluß Yl des Vor
bereitungsausschusses", der zufolge Anfang 1996 am Amtssitz 
der Vereinten Nationen eine relativ kurze dritte Arbeitstngung 
des Vorhereitungsausscbusses veranstaltet werden soll, um die 
Vorbereitungsarbeiten fIIr die Konferenz abzuschließen; 

4. begri4ßt die Empfehlungen des Vorbereitungsaus
schusses in seinem Bescbluß Y2 betteffeod die Vorbereitungen 
auf nationaler, regionsler und globaler Ebene, betreffeod den 
Entwurf einer Grundsntz- und Verpflichtungserklilrung und 
betreffend den Entwurf eines Weltnktionsplans, der sich um 
die beiden Hauptthemen der Konferenz gliedern soll: "An
gemessene Unterkünfte fIIr alle" und ·Bestaudfl!bige Entwick
lung des Wohn- und Siedlungswesens in einer von Verstädte
rung gekennzeichneten Welt"; 

5. nimmt mit Interesse Kenntnis von der Aufforderung 
des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, der Konferenz 
die Dimension eines ·Städtegipfels" zu verleihen, und bekräf
tigt ihren Beschluß, die Konferenz aufhllcbstmöglicher Ebene 
einzuberufen"; 

. 6. empfiehlt, daß der weltweite Aktionsplim der Konfe
renz die Ergebnisse aller einschlägigen Weltkonferenzen der 
Vereinten Nationen berücksichtigen soll; 

7. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß alle 
in Frage kommeoden Organe, Organisationen, Gremien und 
Programme ihre Bemühungen intensivieren und bei der 
Vorbereitung der Konferenz eng zusammenarbeiten; 

8. empfiehlt, der Einbeziebung von Fragen eines bestand
fllhigen Wohn- und Siedlungswesens, wie sie in Kapitel 7 der 
Agenda 21 enthalten sind, bei der Ausarbeitung einer Agenda 
tlIr Entwicklung, gemäß den Resolutionen 47/181 und 48/166 
der Generalversammlung vom 22. Dezember 1992 und 
21. Dezember 1993 gebührende Aufmerksamkeit zu schenken, 
und etkllIrt erneut, daß die Gesamtzielsetzung im Bereich des 
Wohn- und Siedlungswesens darin besteht, die soziale, 
wirtscbnftliclu; und ökologische Qualitlit der menschlichen 
Siedlungen und die Lebens- und Arbeitsumgebung aller Men
schen, insbesoodere der städtischen und lIindlichen Armen, zu 
verbessern: 

9. sprlchtden Staaten und OQlanisationen Ihren mifrlch
tJgen Dank aus, die zur UnterstfllZUng der VOJbereitungsadleit 
tlIr die Konferenz finanzielle oder sonstige Beiträge geleistet 
beziehungsweise nngekündigt haben, und ersucht den Ge

. neralsekretlir der Konferenz, weiterhin alles zu tun, um die tlIr 
die Arbeit und Vorbereitung der Konferenz erforderlichen 
auBerplnnmäßigen Mittel zu mobilisieren; 

10. erneuert Ihren AIffru! an alle Regierungen, ins
besoodere an die Regierungen der entwickelten Ulnder und 
andere Ulnder, die hierzu in der Lage sind, sowie an interna
tionnle und regionn1e Finnnzinstitutionen, substantielle Bei-

" SIehe 0;I1IzJeIks ProtoIr.oIJ der GenemlversammJung, Neummdviet</g1l4 
Tagung, BeJlase 37 (A!49/'37), Anhtmg I . 

.. Resolulion47/180.ZifferI. 

trlIge zu den freiwilligen Fonds zu Ieisten, die von der General
versammhmg mit Resolution 471180 eingerichtet worden sind, 
um die 'lA>rbeteitungsarbeilen fIIr die Konferenz zu finanzieren 
und die EntwickbmgsIlin, insbesondere die am wenigsten 
entwickelten Ulnder unter ihnen, dabei zu unterstützen, voll 
und wirksam an der Konferenz und ihrem Vorbereitungs
prozeß teilzunehmen: 

11. ersucht darum, daß die Arbeiten des Vorbereitungs
ausschnsses und des Ad-hoc-Sekretariats der Konferenz wei
terhin im Rnbmen der vorhandenen Hausbaltsml.ttel der Ver
einten Nationen finanziert werden, damit sichergestellt wird, 
daß die Konferenz verglichen mit anderen weltweiten interna
tinnalen Konferenzen der Vereinten Nationen eine angemesse
ne Behandlung erfIIbrt; 

12. nimmt Kenntnis von den BeitrlIgen, die Organisatio
nen, Orgnne und Programme der Vereinten Nationen und 
andere auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungswesens tätige 
Organisationen zur Arbeit des Vorhereitungsauhusses im 
Rnbmeo der Wabrnehmung seines Maodats leisten, und bittet 
sie, finanzielle Mittel bereitzustellen, um die Entwicklungs
llinder auf deren Ersuchen bei der Ausarbeitung ihrer na
tionslen Berichte zu unterstlltzen; 

13. ermutigt alle in Betracht kommenden interessierten 
nicbtstaatlicben Organisationen, insbesoodere aus Entwick
lungsllindern, sich unter Zugrundelegung der Verfahren, die 
auf den klIrzIich von den Vereinten Nationen veranstalteten 
Konferenzen Anwendung fanden, an der Konferenz und ihrem 
Vorhereitungsprozeß zu beteiligen und einen Beitrag hierzu zu 
leisten; 

14. ermutigt aqperdem die genannten Organisationen, 
einen umfassenden Beitrag dazu zu Ieisten, die Weltöffentlicb
keit stärker Ober die Probleme und dns Potential des Wohn
und Siedlungswesens n1s eines wichtigen Faktors des sozialen 
Fortschritts und des wirtschnftlicben Wachstums aufznldllren, 
und die filhrenden Politiker der Welt, sich dafllr einzusetzen, 
in den Städten und Dörfern ihrer Ulnder gesunde, sichere, 
gerechte und bestnodfIIhige Bedingungen zu schaffen; 

l~. ersucht die Regiona1kommissionen, in ihr Tätigkeits
programm tlIr 1995 einen Gegenstand betreffend die Konfe
renzvorbereitungen aufzunehmen, dabei dns Schwergewicht 
insbesoodere auf die Vorbereitungen in ihren jeweiligen 
Regionen zu legen und der Generalversammlung auf ihrer 
fllnfzigsten Thgung einen Bericht über diese Vorbereitungen 
zu unterbreiten; 

16. fordert alle StDDten auf, sich fIIr eine breitangelegte 
Thilnabme der GebietsköIperscbnften und aller in Frage kom
menden Akteure, so nucb der wissenschnftlicben Kreise, der 
Industrie, der Gewerkscbnflen, der nicbtstaatlicben Organisa
tionen und des priVDlen Sektors, am nationalen, regionalen und 
internationalen Vorbereitungsprozeß einzusetzen und einen 
umfassenllen diesbezllglichen Informations- und Erfahrungs
oustnusch zu flIrdem, insbesoodere Ober die ArbeitsPlOglWIiJIIC 
und die Tätigkeiten der nationalen Komitees; 

17. ersucht den Generalsekretlir der Vereinten Nationen, 
im Benehmen mit dem Generalsekretär der Konferenz der 
Generalversamm\ung auf ihrer fllnfzigsten Thgung Ober den 
Stand der VOlbeteitwlgen tlIr die Konferenz, elnscbIießlich der 
Durchfilhrung dieser Resolution, Bericht zu erstntten; 
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18. beschließt, unter dem Punkt "ßestandfllbige Entwick
lung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" den 
Untmpunkt "Knnferenz der Vereinten Nationen über Wohn
und Sied1ungswesen (Habitat ll)" in die vorillufige 'Thges
ordnung i!mIr fDnfzigsten 'IlIgungallfz1l1lehmen. 

92. plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1ßlO. InteuIBtionale Z"'S!!IIlIIdlnarlJelt zur BeseItIgung 
der Armut in den EntwlekIungsIlindern: Inter
naIlonalea Jahr fUr die BeseItIgung der Armut 

Die Generalversammlung. 

rmter Hinweis auf ihre Resolution 48/183 vom 21. Dezem
ber 1!1!13. in der das Jahr 1996 zum Jntemationalen Jahr fIIr die 
Beseitigung der Armut erk1llrt worden ist, 

in Bekr4ftigung i!mIr Resolutionen 43/195 vom zo. De
zember 1988. 44/212 vom 22. Dezember 1989. 451213 vom 

. 21. I>ezember 1990. 46/141 vom 17. Dezember 1991. 47/197 
vom 22. I>ezember 1992 und 48/184 vom 21. Dezember 1993 
über internationale Zuamnmenarbeit zur Beseitigung der 
Armut in den BntwicIdungslllndern, 

sowie rmter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 
22. Dezember 1992 mit dem Titel "Begehung eines inler1l1!
t1unalen 'lhges für die Beseitigung der Armut". 

Ke1llll1lls nehmend von dem Bericht des Generalsekretllrs 
über das Internationale Jahr fIIr die Beseitigung der Armut"'. 

in der Erkenntnis. daß es zwar in allen Lilndem Armut gibt, 
daß ihre Auswirkungen in den EntwickiungaUindern und unter 
den schwächeren Gesellscbaftsgtuppen jedoch besonders ernst 
und weit verbreitet sind, 

Im BewqfJI3ein dessen, daß es notwendig ist, die Ursachen 
und Folgen der Armut besser zu veratehen, 

inAnerkennung dessen, daß die Beseitigung der Armut und 
die vollstilndige Verwirklichung von sozialen, wirtschaftlichen 
und omweltbezogenen Zielen und Strategien miteinander 
verkufipfte Zielsetz!lßgen sind, 

sowie in Anerkennung der zentralen RoUe, die den Frauen 
. bei der Beseitigung der Armut zukommt. 

betonend, wie wichtig einze1slaatliche Strategieu und Poli
tiken zur Bekilmpfung der Armut und die Koordination der 
internationalen Zusammwarbeit auf diesem Gebiet sowie der 
Austansc1i erfolgreicher diesbezflglicher Erfahrungen zwischen 
den LiIndern sind, 

in der Erkenntnis. daß das schwere Leid der groBen 
Mehrzahl der in Armut lebenden Menschen es verlangt, daß 
die inler1l1!tionale Gemeinschaft dieser Frage sofortige Auf
merksamkeit schenkt und daß im Rahmen der bevorstehenden 
einschlligigen Konferenzen der Vereinten Nationen, insbe
sondere des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung. und im 
Kontext des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der 
Armut konkrete Maßnahmen zur Beseitigung der Armut et'
griffen werden, 

" N49/m 

1. erkliJrt erneut. daß die HauptaktivitIIt zur Begehung 
des Internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut auf 
allen Ebenen durchgefilhrt und vom System der Vereinten Na
tionen unterstlItzt werden sollen, mit dem Ziel, den Staaten, den 
politischen Entscheldungstrilgern und der WeItIlffentlichk 
stlirker bewußt zu machen. daß die Beseitigung der Armnt. die 
ein komplexes und meJmIimensionales Problem darstellt, fIIr die 
Festigung des Friedens und die Herbeifilhrung einer bestand
flIhigen Entwicklung von grundlegender WIChtigkeit ist; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Bedentnng, 
die der bevorstehende Weltgipfel fIIr soziale Entwicklung der 
Frage der Beseitigung der Armut einräumen wird; 

3. betont, daß es notwendig ist, im Rahmen des 1ahres 
eine eingehende und vollstllndige Uutersuchung der Art, der 
Ursachen und der Folgen aller Formen der Armut dorch
zufUhren, von denen die Menschen in den Entwicklungs
IIIndem be!iotfen sind, und dabei auf den Ergebnissen des 
Weitgipfels fIIr soziale Entwickl1l1lg aufzubauen; 

4. eT8Ut:ht den Generalsekretllr, auf dem Weg über das 
Sekretariat des Weitgipfels fIIr soziale Entwicklung, das 
Forsch1l1lgsinatitnt der Vereinten Nationen fIIr soziale Entwick
lung und die Universitllt der Vereinten Nationen, bei der 
Ausrichtung i!mIr Forschungsarbeiten und Studien über alle 
Formen der Armut die eigenen Erfahr1l1!gen der Armen ent
sprechend zu berücksichtigen und so dazu beizutragen, daß 
ihre Lage besser verstanden wird; 

S. eT8Ut:ht den GeneraIsekreIlI tll!fienlem, im Benehmen 
mit allen Staaten, den in Frage kommenden SonderoIgaDiBatio
nen, Programmen und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, den zustilndigen internationalen Organisationen, 
nichtstaatlichen Organisationen und interessierten Gruppen so 
baId.wie möglich den Progrwnmentwurf fIIr die Vorbereitung 
und die Begehung des 1ahres auszuarbeiten, in dem die Ziele, 
Grundsätze, Themen und wichtigaten Empfehlungen für das 
1ahrenthalten sind, die mit der Herausforderung, welche die 
Armut darstellt, sowie mit der ErkUlrung und dem Aktions
programm des Weltgipfels für soziale Entwicklung im EIn
klang stehen sollten, und der Generalversamml1l1lg auf i!mIr 
fDnfzigaten Thgun einen abschlieBenclen diesbezflglichen 
Bericht zur ~g vorzulegen, damit sichergestel1t wird, 
daß das 1ahr einen konkreten und bedeutsamen Beitmg zu den 
Bemilhnngen um die Beseitigung der Armut leistet; 

6. ersucht das Vorbereitungsorgan für das 1ahr, im 
Benehmen mit allen Lllndem und in Frage kommenden 
Gruppen ein Emblem für das Jahr auszuwi1hl.en, und ersucht 
ferner darum, daß deDjenigen, die das gewilhlte Emblem 
gestaltet haben. im Rahmen der Feierstunde zum Beginn des 
internationalen Jahres fIIr die Beseitigung der Armut ein 
symbolischer Preis verliehen wird; 

7. ersucht den Generalsekretllr ferner. im Dezember 
1995 während der fDnfzigaten Thgung der Generalversamm
lung eine Feierstunde zum Beginn des Internationalen 1ahres 
fIIr die Beseitigung der Armut zu veranstalten; 

8. bi#et alle Staaten, die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, die Zllstlindigen intemationaleu Orgenisa
tionen, die in Frage kOmmenden einzeh>taatlichen Organisatio
nen, die nichtstaatllchen Organisationen und interessierte 
Gruppen, den Vorbereitungen und der Begehung des 1ahres 
die gehotene Aulinerksamkeit zu schenken; 
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9. beschließt, sich anf ihIe! fünfzigsten Thgung unteI 
dern UnteIpunkt "Internationale Zusammenarbeit zur Beseiti
gung der A1mut in den Entwicklungslllndern" mit den Vor
bereinmgen für das Internationale Jabr für die Beseitigung der 
A1mut zu befassen. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

4911l1. Bericht der KolDlDlsslon flIr hestandfllhlge Ent
wieklnng Ilber Ihre zweite 'IlIgung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ibIe Resolution 47ß90 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Etgebnissen der Konferenz der 
Vereinten Nationen flber Umwelt und Entwicklung ange
schlossen baI, 

sowie unter Hinweis anf ibIe Resolution 47/191 vom 
22. Dezember 1992 aber die institutioneIlen Vorkehrungen im 
Anschluß an die Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung, 

In Bekr4ftlgung der Notwendigkeit eines ausgewogenen 
und ganzheitlichen Herangeheos an Umwelt- und Entwick
lungsfragen sowie der nenen weltweiten Partnerschaft für eine 
bestandfiIhige Entwicklung, zu der die Konferenz den Anstoß 
gegeben baI, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission für be
stsndfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung"', die vom 
16. bis 27. Mai 1994 in New York abgehalten wurde, 

unter BerIlcksIchtigung der in jflngster Zeit anf nationa1er, 
subiegionaler, ICgionaier und inte.t:regionaler Ebene unternom
menen Anstrengungen und Initiativen zur F6!derung einer 
bestsndfJ!bigen Entwicklung, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission für 
bestandfiIhige Entwicklung flber ibIe zweite Thgung und 
schließt sich den darin enthaltenen Empfehlungen an; 

2. begri4ßt die von einer Reibe von Regierungen und 
Organisationen anf der zweiten· Thgung der Kommission 
freiwillig vorgelegten Mitteilungen betreffend die Umsetzung 
der Agenda 21' und die Maßnahmen, die in zshlreichen 
LlIndem ergriffen worden sind, um die entsprechenden 
einrelstsatlichen Strategien und Aktionsplllne für nine bestand
fiihige Entwicklung auszuarbeiten, und ermutigt die Regierun
gen, ibIe ErfaInungen mit der Umsetnmg der Agenda 21 auch 
kflnftig untereinander auszutauschen; 

3. betont, wie wichtig es ist, daß je nach Bedarf einm1-
stsatIiche Strategien, ProgIllD11l1e oder Aktionsplllne für eine 
bestandfiIhige Entwicklung ausgePlbeitet und durchgefDhtt 
werden, und verlangt zu diesem Zweck die Bereitstellung 
finanzieller Mittel und die Weitergabe von 'Thclmologien; 

4. nimmt Kenntnis von den laufenden A1beiten zur Er
. stellung von Indikatoren für eine bestsndfl!ldge Entwicklung; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis dariiber Ausdruck, daß 
die finanzieIlen Empfehlungen und Verpt1ichttmgen der Agen
da 21, insbesondere was die öffentliche Entwicklungshilfe 
betrifft, trotz der Zunahme der Privatinvestitionen in einigen 
LlIndem hinte! den Erwartungen und Erfordernissen zurflck-

geblieben sind und daß die derzeit für eine bestandfllhige 
Entwicklung zur Verfllgung stehenden finanziellen Mittel und 
die begrenzte Bereitstellung von angem 8 "en, bclrechenbaren 
neuen und zuslltzlichen finanziellen Mitteln die wirksame 
Durchfilhrung der Agenda 21 erschweren werden und die 
Grundlagen für die weltweite Partnerschaft für eine flest!indige 
Entwicklung untergraben kÖDJlten, und bringt in diesem 
ZUSIIßIDIeDbang ihre Besorgnis zum Ausdruck, daß die 
öffentliche Entwicklungshilfe seit der Konferenz der Vereinten 
Nationen flber Umwelt und Entwicklung insgesamt sogar noch 
zurDckgegangen ist"; 

6. betont, daß es unbedingt notwendig und wichtig ist, 
insbesondere den EntwicIdungsllIndern die MiUe1 zur VerfII
gang zu stellen, die es ihnen ermöglichen, die Agenda 21 und 
andere Beschlosse der Konferenz der Vereinten Nationen flber 
Umwelt und Entwicklung umzusetzen, indem den Bntwick
lungslJlndem wie vereinbart insbesondere neue und zuslltzliche 
FinanzmiUel und umweltschonende 'Thclmologien zu giInstigen 
Bedingungen, so auch zu Kor:ressi'JDS- und Vorzugsbedingun
gen, aberlassen werden; 

7. unterstreicht llIfIJerdem die Rolle, welche der Kom
mission für bestandfilhige Entwicklung als einzigartigem 
internationalem Forum zur Erleichterung von muitiJ.arera1en 
Verhundlungen und zur Förderung von Maßnahmen anf dem 
Gebiet der sich wandelnden Konsum- und Produktionsweisen 
zukommt, fordert die Kommission anf, sich dafilr einzusetzen, 
daß dringend Maßnahmen zur UmSll!z!mg der entsprechenden 
Kapitel der Agenda 21 e.tgIifi'en werden, die sich mit dem 
entscheidenden Problem der nicht aufrechterhaItbaren Kon
sum- und Produktionsweisen insbesondere in den entwickelten 
Ländern anseinandersetzen, die nicht nur die Hauptursache für 
die weiter IlDhaltende weltweite Umweltverscblecbtenmg sind, 
sondern auch die Armut und die UngleIchgewichte noch 
verscblirfen, und erklärt in diesem Zusammenhtmg erneut, daß 
sich die einmlstsatlichen Behörden bemöhen sollten, die 
InternaJisimung der Umweltkosten und die Heranziehung von 
wirtscbaftlichen Instrumenten zu fIIrdern, wobei zu berUck
sichtigen ist, daß der Verursacher grundsiltzlich die Kosten für 
die Verschmutzung zu tragen hat; 

8. nimmt Kenntnis von den Arbeiten, die das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen/die WeIthandeIsorg1Uon, die 
Handels- und EntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen 
und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen anf dern 
Gebiet des Handels, der Umwelt und einer bestsndflibigen 
Entwicklung bislang durchgefllhtt haben, untelslIelcht die 
Notwendigkeit, sicherzustellen, daß sie eng mit der K0mmis
sion für bestsndfJ!bige Entwicklung zusammenarbeiten und 
daß sich ibIe A1beit e.tglinzt, und empfiehlt, daß die Kommis
sion, die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und 
die ErnlIhrungs- und LandwirtschaftsoIgaon der Ver
einten Nationen im Handels- und UmwellIWsachuß der 
WeltbandelsoIganisation auch weiterhin angemessen ~e.tlIeten 
sein sollen; 

9. unterstreicht die Wichtigkeit der Beschlflsse, welche 
die Kommission für bestsrulll!blge Entwicklung unteI anderem 
im Hinblick anf die Gesundheit, menschliche Siedlungen, 

&6 Aus dem Bericht der Organisatkm flIr w1rtscbaftI1che Z.'SH""'bii i"rbe1t 
und I!ntwlddung geht hervor. daß die iHIimtIIcbo Bntwil:IduDgshI um 
10 _ ZIIIiIckgegange Ist. 



v. Reso1ntlonpn - Zweiter Aossdmß 171 

. Silßwasser, toxische Chemikalien und gefllhrliche AbflUle 
verabschiedet bat, da diese konkrete Schritte auf dem Weg zur 
Umsetvmg der sektoralen MaBnahmenbflndel der Agenda 21 
darstellen; 

10. regt an, daß an den Tagungen der Kommission fIIr 
bestandfähige Entwicklung auch weiterhin Minister teilneh
men, so auch die fIIr Entwicklung, Planung, Finanzen und 
Handel zuständigen Minister an den Kommissionstagungen 
auf hoher Ebene; 

11. fordert die Kommission fIIr bestandfllhige Entwick
lung at4. im Binklang mit Kapitel 38 der Agenda 21 enge und 
k1are Beziehungen zu anderen zustJlndigen intemationalen 
Organisationen und Stellen, beispielsweise den Konferenzen 
der Vertragsstaaten des Rahmenübereinkommens der Ver
einten Nationen über K1imallnderungen67, des Übereinkom
mens über die biologische VIelfalt'" und des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen zur Bekllmpfung der WOstenbildung 
in den von Dürre oder WOstenbildung schwer betroffenen 
Ländern, insbesondere in Afrika'" und der G10halen Um
weltfazilitlit, aufzubauen, damit sie die Umsetzung der Agen
da 21 und der anderen BeschlOsse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung wirksamer über
wachen kann; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft, insbesondere 
die Geberliinder, 1UlChdrUckllch at4. alles zu tun, um die 
Finanzierungskapazität der internationalen Finanzinstitntionen, 
Regionalbanken und anderen internationalen Organisationen 
weiter zu stlIrken, und betont, daß diese sich wirksam und 
nachweislich stlIrker bemühen mOssen, Mittel fIIr die Umset
zung der Agenda 21 bereitzustellen; 

13. empfiehlt den Mitgliedern der internationalen F'manz
institutionen, im Rahmen ihrer jeweiligen Leitungsgremien die 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, 
daß ihre Programme und Aktivitäten die Agenda 21 stlIrker 
berücksichtigen, insbesondere soweit es darum geht, auf die 
BediIrfnisse der Entwicklungsliinder einzugehen; 

14. schlilifJt sich der Empfehlung der Kommission fIIr 
hestandfllhige Entwicklung an, wonach eine Matrix von 
gn\ndsatzpolitischen Alternativen und Finanzinstrumenten und 
-mecbaoismeo ausgesrheitet werden soll, die es erleichtern 
würde, fIIr jedes der sektoraIen MsBnabmeobllndel, die zur 
Zeit geprüft werden, optimale F'manzstrategien auszuarbeiten; 

15. ersucht den Geaeralsekretllr, die Mitwirkung des 
Hochrangigen Beirats fIIr bestandflibige Entwicklung an der 
Arbeit der Kommission weiter zu fördern, indem die Mit
glieder des Beirats ermutigt werden, sich in ihrer Eigenschaft 

. als Sachverständige an den infonnelleo Sitzungen der Kom
mission und an ihren TrelJen außerbalb der kaIeodermllßigeo 
Tagungeo unutittelbarer zu beteiligen, und lnformationssit
zungen zu veranstalten, die allen interessierten Parteien 
offenstehen, und die Ergebnisse der Tagungen des Beirats 
herauszustellen mit dem Ziel, die Transparenz seiner Arbeit zu 
erhöhen und die Kommunikation und Interaktion zwischeo 
dem Beirat und der Kommission zu verbessern; 

" AlACZ37118 (feil D)/Add.1 und Kmr.I. Anbang I. 
u SIehe Umwe1tptOgIwmn der Vetelnten NationeD, Conventitm on 

BiD/ogkol DIvetsIty (ZeIIInun lIlr _ des ProgtWDülS lIlr UmweJtrecht 
und Umwo_onen). Juni 1992. 

16. unterstreicht die Notweodigkeit ausgewogener, trans
parenter und kohllreoter Mecltanisml!ll partizipatorischer Art 
zwischen den Tagungen, die der Kommission und ihten Ad
hoc-Arheitsgruppen ihre Arbeit erleichtern, und dankt fIIr die 
verschiedenen Initiativen, die Regierungeo und internationale 
Organisationeo zwischen den Tagungen wgtiffen haben; 

17. unterstreichttu4lerdemdieNotweodigkeitwirksamer 
Ansch\lIBmaBnahmeo an die von der Kommission auf ihrer 
zweiten Tagung gefaßten BeschlUsse und stellt fest, daß sich 
die Mitglieder verpflichtet haben, die zwischen den Tagungen 
wgJiffetulll Initiativeo weiterzuverfolgen und so zur .nn1jIMeo
den Üherprflfung der Agenda 21 im 1ahr 1997 beizutragen; 

18. nimmt Kenntnis von der unverzichtbaren Funktion, 
welche große ZnsammeoschW_ bei der Umsetzung der 
Ageoda 21 wahrnehmen, und ermutigt diese, zur Arbeit der 
Kommission fIIr bestandfiIhige Entwicklung beizutrngeo; 

19. nimmt UlflJerdem Kenntnis von der Tlltigkeit des 
Interinstitotionelleo Ausschusses fIIr bestandfllbige Entwick
lung und der Leiter seiner Fachbereiche und bittet den Ge
neralsekretllr, der Kommission die Berichte des Ausschnsses 
zur Verfügung zu stellen; 

20. ersucht den Geaeralsekretär, diese Resolution allen 
Mitgliedern der imemationaIeo Gemeinschaft, den zullfllndigen 
zwischeostsatIi Organisationen, Einrichtungen, Program
meo und Organen innerhalb und auBerhalb des Systems der 
Vereinten Nationeo sowie den in Betracht kommeoden 
nichtstaatlicheo Organisationeo zur Keontols zu bringen. 

92. Plenors/Wmg 
19. Dezember 1994 

49/112. UntendUlZilugdesWeltweitenPrugrammsfUrUm
welterzlclnmg und Beobachtungen zuguusten der 
Umwelt (GLOBE) 

Die Generalversammlung, 

In der tJberzeugung, daß die anhaltende Verschlechterung 
der g1obaleo Umwelt auf aIleo Ebenen als Folge der Aus
wirkungen der stIIndIg zunehmeodl!ll menschlicheo Aktivitllt 
nach wie vor ein ernstes An\iegen ist, das weitere Aufmerk
samkeit erfordert, insbesondere auch eine stlIrkere Sensibilisi&
rung der Öffentlicbkelt und nachhaltigere MaBnabmeo, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/190 vom 22. Dezem
ber 1992, in der sie sich den Brgebnissea der Konferenz der 
Vereinten Nationeo über Umwelt und Entwicklung, nameot
lieh der Agenda 21', aageschlossen bat, 

Kenntnis nehmend insbesondere von KapitellS der Ageo
da 21 mit dem TItel "Kinder und 1ugendliche und bestand
fähige EntwickIung", Kapitel 36 mit dem '11Iel "Förderung der 
Schulbildung, des öffentlichen Bewußtseins und der berufIi
cheo Aus- und Fortbildung" sllwie Kapitel 40 mit dem '11Ie1 
"Informationeo fIIr die Entscheidungsfindung", in deneo zu 
größeren Anstrengungen aufgerufen wird, um die Einbezio. 
hung der 1ugeodlicheo zu gewähr1eisten, eine öffeotliche 
Bewußtseinsbildung zu fördern und im lntmesse einer bestand
flIbigen Entwicklung die Sammlung und den Austausch von 
Umweltdaten zu verb essern. 
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feststellend, daß das RahmenUbereinkommen der Vereinten 
Nationen über Klimalin<ierunp67 und das 'Übereinkommen
Uber die biologische Vielfalt"" vor kurzem in Kraft geIIeten
sind, daß das Seerecbtsilbereinkommen der Vereinten Natio
nen"" in Kraft getreten ist und die Verhandlungen iIber das 
Übereinlmmmen der Vereinten Natiouen zur BeklImpfung der 
Wllstenbildung in den von DOrre oder WOstenbildung schwer 
beliuffenen Ländern. insbesondere in Afrika<> kIIrzlich er
folgreich abgeschlossen wurden und daß die wirksame 
Umsetzung dieser ÖbereinkUnfte eine weitaus umfassendere 
und wirksamere Sammlung einschlägiger Umweltdaten und 
einen entsprechenden AusJausch dieser Daten erfordert, 

unter Hinweis auf ihre Resolutiou 48/192 vom 21. De
zember 1993 Uber die Stärkung der internationalen Zu
sammenarbeit bei der Überwachung weltweiter Umweltpro
bleme. 

in der tJbe1?eugung. daß es gilt, die Jugendlieben in der 
ganzen Welt fllr die Erhaltung und den Schutz der globalen 
Umwelt unter allen Aspekten und fllr die Verwirklichung einer 
bestandflIblgen Entwicklung zu begeistern und sie zur Mit
wirkung an diesen BemUhungen zu ermutigen und dabei zu 
un~ 

1. begrqpt das von der Regierung der Vereinigten Staa
ten von Amerikn am 22. April 1994 eingeleitete weltweite 
Progrnmm fllr Umwelterziehung und Beobachlimgen zugun
sten der Umwelt (GLOBE). dessen Ziel darin besteht, die 
gesamte Öffentlichkeit in der ganzen Welt stärker fllr Um
weltbelange zu senstbilisieren, die wissenschaft1iche Kenntnis 
von der Erde zu verbessern und allen SchUlern und Studenten 
dabei bebilflich zu sein, in Naturwissenschaften und Ma
thematik den höchsten WIssensstand zu erreichen; 

2. begrf4llt außerdem die von zahlreichen Regierungen 
bekundete Bereitschaft, sich an der GestaIIiIßg und Durch
ftlhrung der GLOBE-Initiative zu beteiligen; 

3. ermutigt die Regierungen, Organe, Organisationen und 
Progrnmme des Systems der Vereinten Nationen, so auch die 
Organisation der Vereinten Natiouen fllr Erziehung. WISSeI1-
schaft und Kultur. und andere zwischenstaat1iche und nicht
staatliche Organisatiouen. sich an der Ausarbeitung und 
Durchftlhrung der GLOBE-Initiative entsprechend zu be
teiligen, unter voller BerUcksichtigung der souverllnen Rechte 
und Interessen der Staaten und im Rahmen des jeweiligen 
Mandats der betreffenden Organe. Organisatiouen und Pro
gnnnme, so auch was die Verwirklichung einer bestandfäbigen 

. Entwicklung betrifft; 

4. ersucht den Generalsektetär. sicherzustellen, daß der 
GLOBE-Initiative bei den BemUhungen, die das System der 
Vereinten Natiouen unternimmt, um die Umsetzung der Agen
da 21 zu unterstUtzen. insbesondere den BemUhungen im 
Rahmen der Koordinierungsaufgaben des Interinstitutionellen 
Ausschusses fllr bestandflIbige Entwicklung des VerwaJ
hmg8"u sschusses fllr Koordinierung. entsprechend Rechnung 
getragen wird; 

.. 0JjIcIDl RecrmJs oftIuJ ThInl Unlted Nationa Coofe- on tIuJ Law of 
tIuJ Sea, Vol XVß <V"",,",",11t:Jmng der v ....... Na!lonen, Best.-Nr. 
8.84. V.3J.1loJnnnettt AICONF.fi2ll22. 

5. ersucht darum, daß der WJrtschafts- und SoziaIrat und 
seine NebenorgllDe, insbesondere die Kommissiou fllr besIaDd
flIhige Entwicklung. der GLOBE-Iuitiative im Koutext der 
bestandflihigen Entwicklung bei der tibmprofung und för
derung der Umsetzung der Agenda 21 voll Rechnung tragen; 

6. bittet die Regi.eningen, der Kommission fllr bestand
flIhige Entwicklung im Binklang mit der Resolutiou 47/191 der 
CleneraIvetsammlung vom 22. Dezember 1992 InfOJmatiODen 
iIber iIue Mltwirkung an dem GLOBE-Programm im Rahmen 
der Umsetzung der Agenda 21 zukommen ZU lasseD, lDs
besondere was die KapitellS. 36 und 40 der Agenda betriftl. 

92.P'lmltusitlung 
19. Dezember 1994 

4911l3. Verbreitung der GrqndsIitze der Rfo..ErJdllruag 
ilber Umwelt und Entwle1dung 

Die Generalversammlung, 

in der (Jbe1?eugung, daß in der Rio-ErkIli:nmg iIber Um
welt und Entwicklung=' die Grundprinzipien fllr die HetbeIffIh.. 
rung einer bestandfllhigen Entwicklung auf der ClrundIage 
einer nenen und gleichberechtigten weltweiten Partnerschaft 
enthalten sind, und in Bekrliftigung der Agenda 21'. 

sich der Talsache bew14ßt, daß die Vetbteibmg der in der 
Erkl/irung enthaltenen Gnmdsllf7e dazu beitragen wird, die 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und ganzheit1ichen 
Herangehens an Fragen der Entwick\ung und der Umwelt 
verstärkt in das Bewußtsein der Öffent1ichkeit zu rIIcken, 

sich dessen bewqflt, daß die VeJbteitung der in der Er
k1lIrung enthaltenen Grundslltze den Anstoß zu VeJ'JJIlIbtten 
Anstrengungen auf nationaler und internationaler Ebene zur 
Förderung einer besttIDdflIhigen und umweltgerechten Ent
wicklung in a1\en Ländern geben kann, 

unter Berllcksichtlgung ihrer Resolutiou 47/191 vom 
22. Dezember 1992. insbesondere Ziffer 4 a), in der sie 
empfohlen hat, die Kommission fllr bestandfiihige Entwick
lung möge bei der Umsetzung der Agenda 21 die Binhezie.. 
hung der Gnmdslltze der Erk1lInmg ftIrdem, und unter Hinweis 
auf Kapitel I Ziffern 32 und 42 des Berichts der ICmnmjsslon 
fllr bestandfiIhige Entwicklung iIber ihre eJSte 'llIgung .... 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48/190 vom 21. Dezem
ber 1993 und feststellend, daß die Minister und anderen 'Illl1-
nehmer der 'Il:effen auf hoher Ebene während der eJSten und 
zweiten Thgung der Kommissiou betont haben, daß es notwen
dig ist, die weite Verbreitung der (JnmdsJltze der llrk1lIrung auf 
a1\en Ebenen zu ftIrdem, um das Bewußtsein der Öffuntlic\tkeit 
fllr die bestandfllhige Entwick\ung zu schIIrfenll. 

1. fotrlert alle Regierungen lIIlCIuJriJcIdl at4. die weite 
Verbteitung der Rio-Erk1lInmg iIber Umwelt und Entwicklung 
auf allen Ebenen zu ft!rdem; 

2. ersucht den Genera1seIaetli. sicherzuste11an daß die 
zustllndigen Organe und Gremien des Systems der Vereinten 

.. 0jJ1d0J_oftluJlkonomIcandSoclalCmmdl,I993.~ 
No. 5 (I1I1993J25/Rev.IJ. Z_Teß. 

n )lbd., Kap. n. ZIffer 17""" OjJ1doJRecrmJs oftIuJ lkonomIcand SocIal 
Cmmdl, 1994. ~ No. 13 (I1II994I33IRev.1J. Kap. n. 
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Nationen der Erkllirung weite Verbreitung verschaffen und 
auch weiterhin dafflr Sorge tragen, daß ihre Grundsätze in 
Übereinstimmung mit Kapitel I Ziffern 32 und 42 des Berichts 
lIher die erste 'Thgung der Kommission fiIr hestandfähige Ent
wicklung in iIne ProgIwnme und AktivitIIten einbezogen werden. 

92. P/enarsitvmg 
19. Dezember 1994 

49nt4. Intematlnnaler Thg fiIr die Erhaltung der Ozon
schicht 

Die Generalversamtnlung, 

in Anbetracht der dringenden Notwendigkeit, die Ozon
schicht zu erhalten, die das Sounenlicht filtert und verhindert, 
daß die schlldlichen Auswirkungen der ultravioletten Strahlung 
die Erdoberfläche erreichen, und somit das Lehen auf unserem 
Planeten erhält, 

betonend, welche Bedeutung der Umsetzung des am 
16. September 1987 in Montrea1 abgeschlossenen Montrealer 
Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht 
ffIhren, und seiner späteren Änderungen zukommt, und unter 
Hervorhebung der diesbez11glichen Rolle des Exekotivaus
schusses seines Multilateralen Fonds, 

in Anerkennung des starken Engagements, das die Unter
zeicbnerstaaten und die Vertragsstaa!en des Montrea1er Proto
kolls sowie verscbicdene interessierte nichtstaatliche 0rglInisa
tionen unter Beweis gestellt haben, 

1. erkllirt zum Gedenken an den Thg im Jahr 1987, an 
dem das Montrealer Protokollilher Stoffe, die zu einem Abbau 
der Ozonschicht f!Ibren, unterzeichnet wurde, den 16. Septem
ber zum Internationalen Thg fiIr die Erhaltung der Ozon
schicht, der ab 1995 feierlich begangen werden soll; 

2. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen Schrit
te zu unternehmen, um dafilr zu sorgen, daß der Internationale 
Thg fiIr die Erhaltung der Ozonschicht in angemessener Weise 
begangen wird; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten, diesen besonderen Thg der 
Förderung konkreter Aktivitäten auf nationaler Ebene im 
Einklang mit den Zielen und Zielsetzungen des Montrealer 
Protokolls und seinen Änderungen zu widmen; 

4. ersucht den Generalsekretär lJlIßenJem, Empfehlungen 
darDber abzugeben, wie das System der Vereinten Nationen 
unbeschadet seiner laufenden 'nitigkeiten die erforderlichen 
Mittel mohilisieren und zur Verfilgung stellen kann, um bei 
der Durcbfllhtung und Förderung verschiedener TlItigkeiten im 
Zusammenhang mit der Begebuug des Internationalen 1llges 
fiIr die Erhaltung der Ozonschicht mit den Mitgliedstaaten 
znsammenzuarbeiten. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/11S. Begehung des Welttages fiIr die Bekilmpfung von 
WtistenbIIdung und Dürre 

Die Generalversammlung, 

in Bekriifttgung der einsch1llgigen Bestimmungen des 
Kapitels 12 der von der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 213

, 

In Anbetracht dessen, daß es zur Förderung von Maß
nahmen zur Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von 
Df1rre oder Wüstenbildung schwer betroffenen Llindern, ins
besondere in Afrika", notwendig ist, daß sich die Öffentlich
keit auf lokaler, nationaler, subregionaler, regionaler und 
internationaler Ebene des Problems bewußt ist, 

in der Erkenntnis, daß Wüstenhildung und Df1rre Probleme 
von globaler Tragweite sind, da sie alle Regionen der Welt 
betreffen, und daß die internationale Gemeinschaft gemein
same Maßnahmen ergreifen muß, um Wüstenhildung ond 
DOrre, insbesondere in Afrika, zu bekämpfen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Notwendigkeit inter
nationaler 7l!Sammenarbeit und Partnerschaft bei der BeklImp
fung der Wüstenhildung in den von Df1rre oder Wüstenhildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, im Ein
klang mit dem Übereinkommen, das am 17. Juni 1994 vom 
Zwischenstaatlichen Verbandlungsausschuß fDr die Ausarbei
tung eines solchen ObereinkommelJS in Paris verabschiedet 
wurde, 

sowie anerkennend, daß sich die internationale Gemein
schaft fest verpfliChtet hat, das Übereinkommen und dessen 
Anhänge fiIr die regionale Umsetzung durcbzuf!lbren, 

1. beschließt, den 17. Juni zum Wehtag fDr die Bekämp
fung von Wüstenhildung und Df1rre zu erklären, der ab 1995 
begangen werden soll; 

2. bittet alle Staaten, diesen Welttag der öffentlichen 
Bewußtseinsbildung zu widmen, durch die Veröffentlichung 
und Verbreitung von Reportagen. die Veranstaltung von Kon
ferenzen, Rundtiscbgesprächen, Seminaren und Ausstellungen 
lIher die internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Wüstenhildung und der Df1rrefolgen sowie die DurcbfUbrung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
der Wüstenhildung in den von Df1rre oder Wüstenhildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, und 
dessen Anhängen fiIr die regionale Umsetzung; 

3. bittet den Generalsekretär, Bmpfehlungen zu der Frage 
vorzulegen, wie das Sekretariat den Mitgliedstaaten auf deren 
Ersuchen bei der Gestaltung ihrer einmlstaatUchen Aktivitäten 
zur Begehung des Welttages bebilflich sein könnte; 

4. ersucht den Generalsekretllr, die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, um eine erfolgreiche Begebuug des 
Welttages durch die Vereinten Nationen sicherzustellen; 

5. bittet alle zuständigen 0Igane der Vereinten Nationen, 
im Rahmen ihres Mandats, sowie die nichtstaatlichen Organi
sationen, den Welttag fiIr die Bekämpfung von Wüstenhildung 
und Df1rre zu fördern. 

92. Plenarsit%ung 
19. Dezember 1994 

49nt6. Nicldgenehmlgte FIsehereIIn Zonen des nationalen 
Hohelfsberelclls und deren AuswIrknngeD anf die 
lebenden MeeresftSSOIJlCe der Oa!ane und Meere 
der Welt 

Die Generalversammlung, 

mit der Bitte an alle Mitglieder der internationa1en Gemein
schaft, insbesondere soweit sie FISCbereiinteressen besitzen, 
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ihre Zusammenarbeit bei der Erhaltung nnd Bewirtschaftung von Fischereitätigkeiten nnd die Durchsetzung der Fischerei-
der lebenden Ressourcen des Meeres im Einklang mit den im vorschriften zu verbessern. mit hohem Vorrang zu _ 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen" niederge- stOtzen, so auch durch die Gewährung von tinanzie11er 
legten völkerrechtlichen Bestimmungen zu verstärken, und/oder technischer Hilfe; 

unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen Ober Umwelt nnd Entwicklnng verabschiedete Agen
da 21'. insbesondere deren Kapitel 17. betreffend die nach
haltige Nutzung nnd Erhaltung der lebenden Meeres.teswurcen 
von Gebieten im Bereich nationaler Hoheitsbefugnisse. 

sowie unter Hinweis auf das von der Weltkonferenz Ober 
die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungs1llndern verabschiedete Aktionsprogramm 
für die bestandflihige Entwicklnng der kleinen Inselstaaten 
unler den Entwicklnngs1ändem34

, insbesondere dessen Kapitel 
IV; betreffend die nachhaltige Nutzung und Erhaltung der 
KOsten- und Meeresressourcen von Gebieten im Bereich 

. nationaler Hoheitsbefugnisse, 

feststellend, daß die internationale Gemeinschaft in der Rio
Erk1lIrnng über Umwelt und Entwicklung'" anerkannt hat, daß 
der besonderen Situation und den besonderen BedOrfnissen der 
Entwicklungsländer. insbesondere der am wenigsten entwik
kelten Länder und der Länder. deren Umwelt am stärksten 
gefilhrdet ist, hesonderer Vorrang geschenkt werden sollte, 

zutiefst besorgt Ober die schi!dlichen Auswirknngen der 
nichtgenehmigten FISCherei in Zonen des nationalen Hoheits
hereichs. woher der größte Thil der weltweit gefangenen 
Fische stammt. auf die nachhaltige Nutzung der Fischereire&
sourcen der Welt sowie auf die Ernährungssicherheit und die 
Volkswirtschaften zahlreicher Staaten. insbesondere der Ent
wicklungs1änder. 

in Bekriiftigung der Rechte nnd Pflichten der KOstenstaa
ten, im Bink1ang mit dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOber
einkommen der Vereinten Nationen niedergelegt, dafür zu 
sorgen, daß geeignete MaßnaIunen zur Erhaltung nnd Bewirt
schaftung der lebenden Ressourcen in den Zonen im Bereich 
ihrer nationalen Hoheitsbefugnisse ergriffen werden, 

Kenntnis nehmend von den Erörterungen. die in jOngster 
Zeit auf internationaler, reglooaIer nnd subregionaler Ebene 

. üher Fischereierhaltungs- und -bewirtschaftungsmaßnaIunen 
sowie über deren Biabaltung nnd Durchsetzung gefllhrt wur· 
den, 

1. fordert die Staaten atif, im Einklang mit ihren Ver
pflichtungen nach dem Völkerrecht, wie im SeerechtsOberein
kommen der Vereinten Nationen niedergelegt, die Verant· 
wortung dafür zu Obernehmen, durch entsprechende Maß. 
nahmen sicherzustellen. daß ein FISChereifabrzeug. das 
berechtigt ist, ihre Flagge zu fllhren. nur dann in Zonen des 
nationalen Hoheitsbereichs anderer Staaten fischt, wenn es 
dazu eine ordnungsgemäße Genehmigung der zuständigen 
Behörden des betreffenden KOstenstaats oder der betreffenden 
KOstenstaaten erhalten hat; eine solche genehmigte FlScherei
llitigkeit ist im Einklang mit den in der Genehmignng nieder
gelegten Bedingnngen auszuOben; 

2. fordert die Entwicklungsbilfeorganisationen auf, die 
Anstrengungen, welche die KOstenstaaten nnter den Entwick
lungs1ändern. insbesondere die am wenigsten entwickelten 
Länder und die k1einen Inselstaaten nnter den Entwicklungs
llindem, unternehmen. um die Überwachnng nnd Kontrolle 

3. ersuchtden GeneralBekretII. die Aufmerksamkeit aller 
Mitglieder der internationalen Gemeinschaft, der 7J1llfI!ndlgen 
zwischenstaatlichen Organisationen, der Organisationen und 
Organe des Systems der Vereinten Nationen, der regionalen 
und subreglonaJen Fischereiorgane und der zustlindigen nicht
staatlichen Organisationen auf diese Resolution zu lenken: 

4. ersucht den Generalsekretär ll14fJenlem, der General
versammlung auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung und danach 
entsprechend den Beschlilssen der Versammbmg einen Bericht 
über die ergriffenen Maßnahmen und über die bei der Durch
filhrung dieser Resolution aufgelletenen Probleme vorzulegen. 

92. PlenarsIIvmg 
19. D~er 1994 

491l17. Cberelnlmmmen flber die blologlsehe VIeJfaIt 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf das Übereinkommen über die biologi
sche Vielfalt"". 

sowie unter Hinweis auf die Agenda 21'. insbesondere 
deren KapitellS über die Erhaltung der biologischen VieJfa1t 
und die damit 7J' sam lMohlingenden Kapitel, 

:r.ulieftt besorgt über den anhaltenden Verlust an biologi
scher Vielfalt in der ganzen Welt und auf der Grundlage der 
Bestimmnogen des Oiiereinkmnmens erneut erklllrend, daß sie 
für die Erhaltung der biologischen Vtelfalt und die bestand
flihige Nutzung ihrer Bestandteile sowie die ausgewogene und 
gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile eintritt, 

1. begrtqJt das rasche 1nIaaftlleten des Übereinkommens 
über die biologische Vielfalt und die Einberufung der ersten 
'llIgung der Konferenz der VerJragsparteien des Überein
kommens Ober die biologische Vielfalt, das vom 28. Novem
ber bis 9. Dezember 1994 in Nassau abgehalten wurde: 

2. bittet den Exekutivsekre1lir des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt, der Kmnmission für bestanrlflibige 
Entwicklung als Beitrag zu der Arbeit ihrer dritten 'llIgung die 
Ergebnisse der ersten 'llIgung der Konferenz der Vertrags
parteien des Übereinkommens zur VerfOgung zu stellen; 

3. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht ratifiziert haben. atif, ihre innerstaatlichen 
Verfahren zur Ratifikation, Annabme beziehungsweise Geneh
migung zu beschleunigen; 

4. beschließt. auf ihrer fUnfzigsten 'llIgung unter dem 
Punkt ·Umwelt nnd bestandfIIhige Entwicklung" den Stand der 
UmSetzung des Übereinkommens zu prOfen, und bittet den 
Exekutivselaetllr des Übereinkommens, über die Kommission 
für bestanrIfli!tig Entwicklung und den Wirtschafts- und 
Sozia1rat über die Ergebnisscl der ersten 'llIgung der Konferenz 
der Vertragsparteien des Übereinkommens Bericht zu er-

statten. 92. Plenarsltvmg 
19. D~er 1994 
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.49/118. BeIflIDge und Rilekwllrfe In der FIsebereI und 
deren Auswirkungen auf die bestandfllblgll Nut
ZDDg der lebenden Meeresressourc:e der Welt 

Die Generalversammlung, 

"! der Erwilgung, daß die Staaten in den einschlägigen 
Bestimmungen des Seerechlsllbereinkommens der Vereinten 
Nationen" aufgefordert sind, beim Ergreifen von ErhaltungS
und Bewirtschaftungsmaßnabmen fIIr befischte Arten unter 
Heranziehung der besten zur Verfilgung stehenden wissen
schaftlichen Angaben die Wirkung dieser Maßnahmen auf 
vergesellschaftete oder abhlingige Arten zu berücksichtigen, 

unter Hinweis darauf, daß die im Joni 1992 in Rio de 
Janeiro abgehaltene Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung'l2 und die im Mai 1992 in Canc1ln 
(Mexiko) abgehaltene Internationale Konferenz über verant
wortungsvolle FIscherei" übereingekommen sind, die Ent
wicklung und Verwendung von selektiven FlSChereiaus
rilstungen und -praktiken zu fllrdern, die den Abfall beim Fang 
von Zielfischarten sowie die Beifilnge von Nichtziolarten 
gl~i~h~el ob FISChe oder andere lebende Meeresressourcen: 
ID1D1Dl1eren, 

sowie unter Hinweis darauf, daß auf dem 1992 in Athen 
abgehaltenen Weltfischereikongreß verschiedene Aspekte der 

. Frage der Rflckwürfe erörtert wurden, 

Kenntnis nehmend von der Arbeit der Ernährungs- und 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen über 
Beifilnge und Rückwürfe im Rahmen der Ausarbeitung eines 
internationalen Verhaltenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FIscherei und der 'Thtsache, daß die Konferenz der Vereinten 
Nationen über grenzüberschreitende und weit wandernde 
FIschbestände zur Zeit Bestimmungen über Beifilnge und 
Rückwürfe prüft, 

In Anerkenmmg der Anstrengungen, welche die interna
tionalen Organisationen und die Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft unternommen haben, um die Beifilnge und 
Rückwürfe in der FISCherei zu reduzieren, sowie der Notwen
digkeit der weiteren internationalen Zusammenarbeit auf 
diesem Gebiet, 

• so-:vte In der Erwilgung, daß es auch weiterhin notwendig 
1St, die Überwachung und Bewertung von Beifilngen und 
Rückwürfen sowie die Verfahren zur Verminderung von 
Beifilngen zu verbessern, 

1. nimmt Kenntnis von der wichtigen Rolle, die der 
FISCherei im Hinblick auf ihren Beitrag zur bestandflihigen 
Nahrungsmittelversorgung der heutigen und der kommenden 

. Generationen sowie zur bestandfllhigen Gewllbrleistung ihres 
Unterhalts zukommt; 

2. vertritt die Auffassung, daß die Frage der Beitlinge und 
Rückwürfe in der FISCherei es verdient, daß sich die interna
tionale Gemeinschaft ernsthaft damit auseinandersetzt; 

n Report q{dw UnJted Nations Coqferetu:e on _ tmd D",tJIop
_ RIodslaneiTO. 3-141une 1992 (A/CONF.ISJ.l16IR<w.1 (Vo!.1 und VoI. 
1IKorr. I. VoI. 11. Vol. mundVoI. 0JIK0rr. I» (VertWfuntllc1nmg der 
Vorolnten Nat1onon, Best.-Nr. E.93J.8 und Kmrlgenda), Vol.I:_ 
Adoptml by dw Cmiferencs, Resolullon I. Anlage 11. 

" SIebe A/CONF.164IINF12. Anhang 2. 

3. vertritt flII!Ierdem die Aljffassung, daß es notwendig 
ist, laufend und wirksam auf die Frage der BeifiInge und 
ROckwOrfe in de; FISCherei einzugehen, um den langfristigen 
und bestandflihigen Ausbau des FIschereiwesens sicher
zustellen, unter Berücksichtigunjl der in der Rio-Erk!llnmg 
über Umwelt und Entwicklung'" enthaltenen einschlägigen 
Grundslltze; 

. 4. bittet die ErnIlbrungs- und Landwirtschaflsorga
Uon der Vereinten Nationen, Bemmmungen über BeifiInge 
und Rückwürfe in der FISCherei auszuarbeiten und in ihren 
internationalen Verha1tenskodex fIIr verantwortungsvolle 
FISCherei aufzunehmen und dabei anderweitig durchgeführte 
Arbeiten zu berDcksichtigen; 

5". biltet die Konferenz der Vereinten Nationen über 
grenzüberschreitende und weit wandernde FJSChbestände 
Bestimmungen fIIr Beifilnge und Rück:würfe in der FIscherei 
auszuarbeiten und dabei anderweitig durchgefilbrte Arbeiten 
zu berücksichtigen; 

6. bittet die zuständigen subregionalen und regionalen 
Organisationen und Abmschungen auf dem Gebiet der FI
schereiwirtschaft sowie die ErnIlbrungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich zu prIIfen, welche Auswirkungen Bei
filnge und Rück:würfe auf die bestandfllhige Nutzung der 
lebenden Meeresresso.rrcen haben, und dabei nach Bedarf die 
einschlägigen Beratnngen der ErnIlbrungs- und Landwirt
schaftsorganisation über den internationalen Verhaltenskodex 
fIIr verantwortungsvolle FIscherei sowie die einschl!lgigen 
Beratungen der Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestände zu berück
sichtigen; 

7. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Umwelt und bestaudflihige Entwicklung" zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/119. JnternatIoDaler 'DIg der bfologiscllen VIelfalt 

Die Generalversammlung 

I. begrl4ßt die Empfehlung der vom 28. November bis 
9. Dezember 1994 in Nassau abgehaltenen Konferenz der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens über binlogische Viel
falt, den 29. Dezember zum Internationalen 'llIg der biologi
schen Vielfalt zu bestimmen; 

2. erkllJrt den 29. Dezember. den 'Thg des Inlaafttretens 
des Übereinkommens über biologische Vielfalt"", zum Interna
tionalen 'llIg der biologischen Vie1fa1t; 

3. enucht den Generalsekretilr und den Exekutivdirektor 
des Umwe1tprogramms der Vereinten Nationen, alles zu tun, 
um sicherzustellen. daß der Internationale 'Thg der biologi
schen Vle1fa1t gebührend begangen wird. 

92.Plenarsttvmg 
19. Dezember 1994 



4!l112O. Schutz des Weltkllmas fiIr die heutigen und die prozeß und an den Thgungen der Konferenz der VerIragSstaa-
kommenden Generationen ten sicherzustellen; 

Die Generalversmnmlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolutionen.45/212 vom 21. De
zember 1990. 47/195 vom 22. DezeJnber 1992 und 48/189 
vom 21. DezeJnher 1993. 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Zwischen
staatlichen Verhandlungsausschusses flIr ein RahmenUherein
kommen Ober Klimalinderungen Uber seine sechste bis zehnte 
Thgung74 sowie von dem Bericht des Generalsekretärs". 

mit dem emeuten Ausdruck ihres tiefempfundenen Danks 
an die Regierung Deutschlands flIr ihr großzUgiges Angebot, 
die erste Tagung der Konferenz der Vertragsstaalen des 
RahmenUhereinkommens der Vereinten Nationen Uber Klima
änderungen vom 28. März bis 7. April 1995 in Berlin auszu
richten. und erneut erklllrend, daß sie dieses Angebot annimmt, 

1. begrl/ßtdasInkrafttretendesRahmenflbereinkommens 
der Vereinten Nationen Uber K1imainderungen67 am 21. März 
1994. stellt mit Genugtuung fest, daß zahlreiche Staaten und 
eine Organisation der regionalen Wn1schnftsintegration 
Maßnahmen ergriffen huben. um das Übereinkommen zu 
ratifizieren. und fordert die anderen Stasten anf. entsptechende 
diesbezUgliche MaßnaIunen zu treffen; 

2. fordert den Zwischenstaatlichen Verhandlungsans
schuß flIr ein Rahmenf1bereinkmnmen Uber K1imainderungen 
IIIlChdrilckllch auf, auf seiner vom 6. bis 17. Februar 1995 in· 
New York anberaumten elften Thgung seinen Plan der Vor
hereitnngsarbeiten flIr die erste Thgung der Konferenz der 
Verttagsstaaten des Übereinkommens fertigzustellen; 

3. ersucht den Generalsekretlir. nach Möglichkeit in der 
Woche vor der elften Thgung des Zwischenstaatlichen Ver
handlungsausschusses alle Dienste zur VerfI1gung zu stellen. 
die notwendig sind, um allen Staaten eine entsprechende 

. 'ThIlnahme an der Konsultation zu erleichtern. die der Vorsit
zende des AuaschuSSl'S. wie vom Auaschuß anf seiner zehnten 
Thgung vereinbart. während dieser Woche abhalten wird; 

4. ersucht den Leiter des vorläufigen Sekretariats, sich 
auch weiterhin fIIr die Zusammenarbeit und Koordinierung mit 
anderen zustlIndigen Stellen. SO auch Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen. einzusetzen, wo die wirksame Umsetzung 
des Übereinkommens zu unterstlltzen. wobei das Ziel ins
besondere darin besteht, den Entwicklungsländern unter den 
Vertragsstaaten rechtzeitig finanzielle und technische Hi1fe zu 
gewähren, damit sie ihren Vezpflichtnngen aus dem Überein
kommen nachkommen können; 

5. nimmt mit Dank Kenntnis von den bereits entrichteten 
Beiträgen und bittet um weitem Beiträge zu den außerplan
mf!3igen Fonds, die gemäß den Ziffern 10 und 20 der Resolu
tion 45/212 eingerichtet und im Einklang mit Resolution 
47/195 beibehalten wurden. wo die volle und wirksame 
Mitwirkung der Entwicklungsländer. insbesondere der am 
wenigsten entwickelten unter ihnen, sowie der kleinen Insel
stasten unter den EntwicklungsIllndem an dem Verhandlungs-

" II1AcmfJI.. 31, 41, 53 beziehungsweise 76. 
" 11149/485. 

6. ersuchtden GeneralsekretlI atUJenlem, im z,JSaJ!!J!!en
hang mit den Vorkehrungen, die im Rahmen des laufenden 
Programmhaushaltsplans gelioffen wurden, um bis zum 
31. l)ezember 1995 eine vorlllufige Sekretariatsbetre des 
Übereinkommens sicherzustellen, die genannten außerplan
mäßigen Fonds br.izubehalten; 

7. beschliejJt in demselben Zusammenhang. die Thgun
gen der Nebenorgane der Konferenz der Vertragsstaaten, 
welche die Koufenmz 1995 unter Umstlinden einberufen mu.ß, 
in den Konferenz- und Sitzungskalender 1994-1995 anf
zunehmen; 

8. beschließt. den Punkt ·Schutz des Weltklimas flIr die 
heutigen und die kommenden Generationen" anf ihrer fünfzig
sten Thgung weiter zu behandeln. unter Berilcksichtigung des 
in Ziffer 20 der Resolution 47/195 erbetenen Schlußberichts 
des Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen Verhandlungsans
schusses sowie des Berichts der Konferenz der Vertragsstaalen 
Ober ihre erste Thgung. und ersucht den Generalsekretlir. ihr 
anf ihrer filnfLigsten Thgung Ober die Durchfllhrung dieser 
Resolution und Uber die Auswirkungen Bericht zu eJstaUen, 
die sich aus dem Bericht der Konferenz Ober ihre erste Thgung 
möglicherweise wgeben. 

92. Plenarsitzung 
19. Dezember 1994 

49/121, Konferenz der Vereinten Nationen fiber grt'J'ZiIber
sclneltende und welt WIUIdernde Flsehheatilnde 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis anf ihre Resolutionen 47/192 vom 22. De
zember 1992 und 48/194 vom 21. Dezember 1993 Ober die 
Konferenz der Vereinten Nationen Ober grenzUberschreitende 
und weit wandemde F"ISChbestilnde, 

mit Genugtuung Ober den Bericht des Generalsekretiirs uber 
die von der Konferenz anf ihrer dritten und vierten Thgung 
1994 erzielten Fortschritte"". 

KenntnIs nehmend von der Empfehlung der Konferenz an 
die Generalversamm1ung. 1995 zwei weitem Thgungen ein
zuberufen, damit die Konferenz ihre Arbeit ahschließen kann". 

davon fJber.t.eUgt. daß eine möglichst breite Beteiligung an 
der Konferenz flIr den Erfolg der Konferenz wichtig ist, 

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die Konfe
renz der Vereinten Nationen Ober grenzllberschreitende und 
weit· wandernde F"ISChbestände anf ihren vorangegangenen 
Thgungen erzielt hat; 

2. bllUgt im Einklang mit der Empfehlung der Koufenmz 
die Veranstaltnng von zwei weiteren 1hgungen der Konferenz 
vom 27. März bis 12. April 1995 und vom 24. Joli bis 
4. August 1995 in New York; 

" 11149=. 
71 Siebe AICONF.l6412S. ZIffer 30 und 1114915'12, ZIffern 24-26. 
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3. ersucht den GeneraIsekretii. die erforderlichen Dien
ste fDr diese beiden 'Thgungen der Konferenz zur Verfügung zu 
stellen, so auch Einrichtungen, damit während der 'Thgungen 

. zwei Sitzungen gleichzeitig stattlinden köunen; 

4. fordert die Konferenz nachdrllcklich atif, ihre Arbeit 
vor der fflnfzigsten 'Thgung der Generalversammlung abzu
sch1ießen; 

S. ersucht die Regierungen und die Organisationen der 
regionalen WlrtschaftsiDtegration erneut. Beitrllge zu dem 
freiwilligen Fonds zu leisten, der gemiUI Ziffer 9 der Resolu
tion 47/192 eingerichtet wurde, um den Entwicklungsländern, 
vor a1Iem denjenigen. die am meisten an dem Gegenstand der 
Ko~ interessiert sind, insbesondere den am wenigsten 
entwickelten Lilndern unter ihnen, dabei behilflich zu sein, voll 
und wirksam an der Konferenz teilzunehmen. und dankt fDr 
die bislang an den Fonds entrichteten Beitrilge; 

6. ersucht den GenemIsekretllr Ql4/Jerdem. der General
_S8I1111ilimg auf ihrer fflofzigstM 'l1Igung den abschlieBenden 
Bericht Ober die 'l"li1igImit der Konferenz vonulegen; 

7. beschließt. in die vorläufige Thgesordnung ihrer fünf
zigsten 'Thgung unter dem Punkt "Umwelt und bestandflihige 
Entwicklung" einen Unterpunkt mit dem TItel "BestBndfIihige 
Nutzung und Erhaltung der lebenden Meeresressourcen der 
Hohen See: Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fischbestllode" auf
zunehmen. 

92. PlenarsiIz.ung 
19. Dezember 1994 

4lI1U2. WeltkoDl'enmz über die bpstpnrlfllhlge Entwleklung 
, der kleinen InseIstaaten unter den EntwIclrlnngs

Ilindern 

Die Generalvel'Slll1ll1ÜUng. 

unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz der VereiDten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung und insbesondere auf 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 213 über die bestandfllhige 
Entwicklung der kleinen Inse1stanten unter den Entwicklungs
lIlndem. 

sowie U1I1er Hinweis auf ihre Resolution 47/186 vom 
22. Dezember 1992 über besondere Maßnahmen zugunsten der 
Inse!staaten unter den EntwicklungslIIndem, 

insbestmtlere unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/189 
vom 22. flezember 1992 und 48/193 vom 21. Dezemlvlr 1993. 

erneut erklJlrend, daß die kleinen Insel!lt!!ate'l unter den 
EntwickbmgsUind aufgrund ihrer begrenzten Entwicklungs
m!IgIichkeiten bei der Konzipierung und Umsetzung von PII!
nen fDr eine bect!!ndflihise Entwicklung mit besonderen Her
ausfm:denmgen konfrontiert sind und daß sie ohne die Zusam
menarbeit mit der internationalen Gemeinschaft our bedingt in 

. der Lage !!ein werden, diesen Herausforderungen zu begegnen. 

nach Behandlung des Bericht!! der Weltkonferenz über die 
bestandflllrige Entwicklung der kleinen Inse!staaten unter den 
Entwicklungsl!h!dem"'. die vom 25. April bis 6. Mai 1994 in 

'" Rspmt of the Glolml Cm(Bnmce on the SustIlInabk D .. elopment of 
SmoIl Is10ntl D8tIeIopIng _. 1Irldgetown, 25 AprU-6 Mo:y 1994 
(AICONF.I67/9 und Kort.l und 2) (V.,.,.,.,.,.u.tn der V_ Na!iomm, 
IIesI.-Nr. B.94J.18 und Ko1Iig1mda). 

Bridgetown stattfand und zu der auch ein 'Thgungsteil auf 
hoher Ebene gehörte. der am S. und 6. Mai 1994 stattfand, 

Ihrer Genugtuung dDrflber Ausdruck gebend, daß a1le 
MitgIiedst!!aten der Vereinten Nationen und Mitglieder ihrer 
SonderOIganiBatonen auf hoher Ebene, Beobachter sowie 
zwisclum!lt!!atliche OIganisationen und nichtstaatliche Organi
sationen aus aIlen Weltregionen an der Konferenz und ihrem 
VorbereitungsaDllSchuB teilnehmen konnten, 

mit dem Ausdruck ihre> tIefempfiuuJene Dankes an die 
Regierung und das Volk von Barbados fDr die den Konferenz
teilnehmern erwiesene Gastfreundschaft und fDr die her
vor:mgenden Einrichtungen. MitmbeiteI und Dienste, die ihnen 
zur Verfügung gestellt wmden. 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht der 
We1tkonferenz über die bestandfI!hige Entwicklung der kleinen 
Inselst!!aten unter den Entwicklungsländern; 

2. unterstll/zt die Erklllrung von Barbados'" und das 
Aktionsprogramm fDr die be!It!!ndfI!hig Entwicklung der 
kleinen Insel!lt!!aten unter den Entwicklungs\lindem34. die am 
6. Mai 1994 von der Konferenz verabschiedet wmden; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Z,JSRI!!1l!!lQ_ 

fassung des 'IlIgungsteiJs auf hoher Ebene'" mit dem Schwer
puoktthema ·Schaffung von Partnerschaften fDr eine bestand
fllhige Entwicklung·; 

4. fordert die Regierungen sowie die Organe. 0rganisa
tionen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen sowie 
andere zwischeost!!atliche und nichtstaatliche Organisationen 
atif, aIle auf der Konferenz eingegmgenen Verpflichtungen 
und abgegebenen Empfehlungen umzusetzen und die notwen
digen Maßnahmen fDr eine wirksame Weiterverfolgung des 
Aktionsprogramms zu etgteifen. indem sie insbesondere auch 
sicherstellen. daß die in Kapitel XV vorgesehenen Mittel zu 
dessen DurchfDhrung bereitgestellt werden; 

S. nimmt mit Dank Kenntnis voo dem Bericht des Gene
ralsekretlirs über die Maßnahmen, die die Organe, OIganisatio
nen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen zur 
DurchfDhrung des Aktionsprogramms ergriffen haben"'; 

6. begrijfJt inabesoodere die Fortschritte, die die Ernilh
rungs- und Landwirtschaftsorgaon der VereiDten Natio
nen. die Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. das 
Zentrum der Vereinten Nationen fDr Wohn- und Siedlungs
wesen (Habitat). das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und die Weltorganisation fDr Meteorologie bei der 
Beneunung von Verbindungsstellen und lIhnIichen Meche
nlsmen zur Komdinierung der Ma1\nahmen zur DurchfDhrung 
des Aktionsprogramms etzielt haben; 

7. begrqjJt es. daß das EntwicklllIlgsPlOgtWWD der 
Vereinten Nationen Durchfllhrbarkeitsstudien über die Schof
fung eines Programms der technischen Hilfe" und ein Infor-

.,. Ebd., AnhlIIIge, Aabang m. 

.. A/49/42S und Add.1. 
SI A/49/459. Anbang. 
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mationsnetzwerk'" für die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklongslilndern durchgefilhrt bat; 

8. bittet das EntwicklllJlgsptogramm der Vereinten 
Nationen, sein Mandat als federfllbrende Organisation bei der 
Systematisierung der Bemilhungen des Systems der Vereinten 
Nationen um den Kapazi.tI!tsauf auf örtlicher, nationaler 
und regionaler Ebene entsprechend der Agenda 21 und bei der 
Stllrkung des gemeinsameu EintreteDs der Vereinten Nationen 
für die Durchfilhrung des Aktionsprogramms, insbesondere 
durch ihr Verbundsystem von Landesbllros, weiterhin wahr
zunehmen; 

9. bittet das Entwicklungsprogramm der Vereinten Na
tionen tD4fJenJem, 

a) die Durchfilhrung des Programms der technischen 
Hilfe für kleine TnseJsfaaten unter den Entwicklongslilndem in 
die Wege zu leiten, indem es entsprechend Ziffer 106 des 
Aktionsprogramms ein Verzeichnis eIStellt, und mit den klei
nen Inselsfaateu unter den Entwicklungs1llndem und anderen 
interessierten Parteien weitere Kot!$u1tationen zu fUhren, um 
festzustellen, wie das Programm, der technischen Hilfe am 
wirksamsten durchgetllbrt werden kann; 

,b) weitere inter- uud intraregionale Konsultationen,zwi
schen den zustlIndigen technischen Sachverständigen der klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungslllndern uud anderen 
interessierten Staaten, Organen uud zustlIndigen Organisatio
nen zu koordinieren, um das Informationsnetzwerk für die 
kleinen 1nse1stnaten unter den Entwicklungs11Indem weiter 
anszuarbeiten und festzusteHen, wie es unter Berilcksicbtigung 
der Anforderungen des Programms der technischen Hilfe und 
des Aktionsprogramms am wirksamsten eingesetzt werden 
kann; 

10. fordert die internationale Gemeinschaft auf, sich im 
Wege eines Konsu\tationsprozesses an der Prilfung der Durch
fllhrbarkeitssten zu beteiligen, mit dem Ziel, die BemOhun
gen um die Ingangsetzung des Programms der technischen 
HiJfe uud des Informntionsnetzwerks voll zn unterstiltzen; 

11. ersucht die Konnnission fIIr bestandfl!bige Entwicklung, 
a) Vorkehrungen zn treffen, um auf klare uud identifi

zierbare Weise und im Kontext ihres mebrjllhrigen tbentati
sehen Programms uud ihrer jährlichen Bebandlung sektoriIbCr
greifender Fragen die DurchfOhrung der im Aktionsprogramm 
vereinbarten Bestimmungen zu prüfen uud zn llberwachen; 

b) 1996 eine eISte 'Öberprilfung der erzielten Fortschritte 
und der zur DurchfOhrung des Aktionsprogramms ergriffenen 
Maßnahmen vorzunehmen; 

c) im Kontext der Gesamtilherprflfung der Agenda 21 
1997 konkrete Modalitäten für eine umfassende Obe.iprnfung 
des Aktionsprogramms im Jahr 1999 zn empfehlen, wozu auch 
die Frage der Einberufung einer zweiten Weltkonferenz gemäß 
Kapitel 17 Abschnitt G der Agenda 21 gehört; 

12. ersueht den Genera1sekretII die in Frage kommenden 
Regionu\kommissionen in die Lage zu versetzen, Tätigkeiten 
zur Koordinierung der Umsetzung der Konferenzmgebnisse 
auf regionaler uud subregionaler Ebene zu unterstiltzen, unter 
anderem indem ihren snbregionaJen Bilros und Durchfflh
nmgszentren gemlIß Ziffer 134 des Aktionsprogramms uud 

" A/49/414, Anbang. 

unter BerOcksichtigung des DezentraIisierungsprozesses die 
notwendige Autonomie uud ausreichende Ressourcen gewllhrt 
werden; 

13. ersueht den GeneraIsekretII außeIflem, dafIIr Sorge zu 
tragen, daß die Handels- uud Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen verstärkt in die Lage versetzt wird, im 
Einklang mit ihrem Mandat die erforderlichen Forschungs
arbeiten und Analysen durchzufDhren, um die Arbeit der 
Sekretarials-HaupIabteilung für gnmdsatzpolitiscbe Koordinie
rung und be!dandfllbige Entwicklung im Hinblick auf die 
DurchfOhrung des Aktionsprogramms zn ergänzen; 

14. spricht der Hauptabteilung für grundsatzpolitiscbe 
Koordinierung und bestandfllbige Entwicklung ihre Aner
kennung aus für die Effizienz, die sie bei den Vorbereitungen 
für und der Berichtetstattung iIber die Konferenz bewiesen bat; 

15. ersueht den Generalsekretär ferner, innerhaJb der 
Hauptabteilung für grundsatzpolitische Koordinierung nnd 
bestandfllbige Entwicklung eine klar abgegrenzte Einheit 
einznrichten und sie mit den Ressourcen uud dem qualifizier
ten und fllhigen Fach- uud HiJfspersonal auszustatten, die sie 
braucht, um ihre vielfl1tigen Aufgaben im Hinblick auf die 
Unterstiltzung der systemweiten Durchfilhrung des Aktions
programms wahrnehmen zu können, unter möglichst effizien
ter und kostengiInstige Nutzung von Ressourcen im Einklang 
mit den Bestimmungen von Ziffer 123 des Aktionsprogramms; 

16. ersucht den Genera1sekretllr, iIber die Sekretariats
HaupIabteilung Presse und Information für eine weitreichende 
und wirksame Verbreitung des Aktionsprogramms zu sorgen; 

17. beschließt, unter dem Punkt "Umwelt nnd bestand
flIhige Entwicklung" einen Unterpunkt "Umsetzung der Er
gebnisse der Weltkonferenz iIber die bestaudfllbigJ) Entwick
lung der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklongslllndem" 
in die vor1liufige Thgesordnung ihrer flInfzigsten 'l1lgung 
aufzunehmen; 

18. ersuehtdenGeneralsekretll,derGenerahmsammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über die zur Umsetzung der 
vorJiegenden Resolution ergriffenen Maßnahmen und iIber die 
von den Organen, Organisationen und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen zur Umsetnmg des Aktionsprogramm 
für die bestandfäbige Entwicklung der kleinen 1nse1stnaten 
unter den Entwicklungs11Indem ergriffenen Maßnahmen 
Bericht zu m~ und ersucht den Generalsekretllr in diesem 
Zusammenhaug außerdem, die Organe, Organisationen uud 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen zu bitten, soweit 
noch nicht geschehen, die Einrichtung von Leitstellen uud 
anderen lIbnJichen Mechanismeu in Erwägung zu ziehen, 
damit sie im Hinblick auf die Umsetzung des Aktionspro
gramms wirksam tlItig werden können. 

92. Plenarsitvmg 
19. Dezember 1994 

4!1/123. Entwlcklnngsprogramm der Venofnten Nationen 
~BnM~er~~~ 

Die Gemlralversammlung, 

In BekriiftJgU1l8 ihrer Resoluticn 47/199 vom 22. JlezemMr 
1992 über die dreijährliche Grundsatzilberprllf der 0perati
ven Entwicklungsaktivitäten des Systems der Vereinten Na-
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tionen und ibrer Resolution 48/162 vom 20. Dezember 1993 
Ober weitere Maßnahmen zur Neugliedenmg und Neubelebung 
der Vereinten Nationeu im WIrtSchafts- und Sozialbereich und 
auf damit zusammenhllngenden Gebieten. 

: daran erinnernd, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung das Ergebnis eines unabhängigen gedanklichen 
Prozesses ist und daß die Grundsa!zpolitik tlIr die operativen 
Bntwicklungsaktivitliten des Systems der Vereinten Nationen 
nach wie vor von den Mitgliedstaaten festgelegt wird, 

1. steUt fest, daß der Bericht aber die menschliche 
Entwicklung ein tlIr sich allein stehendes, gesondertes Werk 
ist, bei dem es sich nicht um ein offizielles Dokument der 
Vereinten Nationen handelt, und daß die Grundsatzpolitik tlIr 
die operativen Entwicklungsaktivitliten des Systems der 
Vereinten Nationen nach wie vor von den Mitgliedstaaten 
festgelegt wird; 

2. bekrliftlgt den Beschluß 94/15 des Exekutivrats des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen vom 10. Juni 
1994". mit dem der Rat den Beschluß des Administrators 
hegrfIßt hat, den KonsuItationsprozeß mit den Mitgliedstaaten 
und anderen in Betracht kommenden internationalen Organen 
zu verbessern, mit dem Ziel. die in dem Bericht angewandten 
Methoden zu verfeinern und so die Qua1itllt und Genauigkeit 
des Berichts zu verbessern. ohne dabei seine redaktionelle 
Unabblingigkeit in Frage zu stellen; 

3. ersucht den Genera1sekretllr. sicherzostellen. daß der 
Generalversammlung in dem entsprechenden Abschnitt des 

. Berichts des Wutschafts- und SoziaIrats Ober seine Arbeits
tagnng 1995 Ober die Durobfilhrung dieser Resolution Bericht 
erstattet wird. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

49/124. UDiversltAt der Vereinten Nationen 

Die Generalversammhmg. 

In Bekrliftlgung ibrer frOheren Resolutionen über die 
Universitllt der Vereinten Nationen. 

11IlCh Behll1uJlung des Berichts des Rates der Universitllt der 
Vereinten Nationen über die Tiltigkeit der Universitllt im Jahr 
199384 und ihre Entwicklung im Jahr 1994. der vom Rektor der 
Universitllt der Vereinten Nationen am 7. November 1994 
mfindlich vorgetragen wurde"'. 

Kenntnis nehmend von dem Besebluß 4.2.2, den der 
Exekutimtt der Organisation der Vereinten Nationeu tlIr 
Erziehung, WISlleII8Chaft und Kultur auf seiner vom 25. April 
bis 5. Mai 1994 in Paris abgehaltenen einhundertondvierund
vierzigsten 1hgung verabschiedet hat'". 

" _ 0fIIdaI &cords of the &:mrmnIc and Socia/ Coundl, 1994. 
SuppkmmIlNo.1S(EII99413SIRov.l). 

.. 0jfIzIeu.. ProtoIwU der GenemJvemmunlung. N~gste 
T"I/Jl1I8. BeIlag. 31 (Al49ßl). 

a 0fIIdaI &cords ofthe GenemJ AssBl7lbly. Fotty-n/nIh SessIon. Sectmd 
CommiIIe8.2O. _go 

.. _~derV __ IlirI!r.deJnmg. __ 

und KuIJur. DeclsIons AJIopted by the Elcecutlve Botud at Its 144th SessIon. 
Paria. 25 Aprl/ to S MtJy 1994 (144 BX/I)lc!s!ons). 

mit tiefer Genugtuung über die freiwilligen BeitdIge, die 
von Regierungen und anderen öffentlichen und privaten 
Stellen bislang zur UnterstOtzung der Universitllt entrichtet 
wurden, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengnn
gen, die der Rektor unternommen hat, um die Verwaltungs
kosten zu senken und das Programm der Universitllt zu 
konsolidieren, jedoch besorgt Ober die finanziellen Schwierig
keiten, denen sich die Universitllt nach wie vor gegenf1bersiebt, 

sowie mit Genugtuu1!g Kenntnis nehmend von dem Be
schluß des Rates, eine vorausschauende Bewertung der 
Tiltigkeit der Universitllt im Rahmen ibrer mittelfristigen 
Perspektive für den Zeitraum 1990-1995 vorzunehmen, um 
den Kurs für ihre kilnftige Tiltigkeit festzulegen, 

besorgt darüber, daß insbesondere andere Organe der Ver
einten Nationen nicht ausreichend Ober die Arbeiten informiert 
sind, welche die Universitllt durcbfiJhrt, sowie cIarDber, daß 
von den Ergebnissen dieser Arbeiten nicht so ausgiehig 
Gebrauch gemacht wird, wie dies möglich wl\re, 

In Anerkennung dessen, daß die Universitllt als glohales 
Sammelbecken für Ideen der internationalen Gemeinschaft im 
allgemeinen und dem System der Vereinten Nationeu im 
besonderen immer mehr Beiträge liefert, und davon ausge
hend, daß diese im dritten Jahrzehnt ihres Besteben •• das 1995 
beginnt, noch weiter zunehmen werden, 

1. vermerkt mit Genugtuung, daß der Rat der Universität 
der Vereinten Nationen einen Prozeß zur Konsolidierung des 
Programms der Universitllt und zur Herbeifübrung einer 
engeren Abstinunung mit den Prioritliten und Anliegen der 
Vereinten Nationen und der akademischen Welt eingeIeitet hat, 
und betont, daß dieser Prozeß fortgesetzt werden muß; 

2. ersucht in diesem Zusammenhang den Rat und den 
Rektor der Universitllt der Vereinten Nationen, weitere Maß
nahmen zu ""gteifen, um die Universitllt insbesondere bei den 
Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren Organisa
tionen besser bekannt zu machen, ihre Kontakte zu diesen zu 
verstlirken und für eine weitere VerbIeitung der Ergebnisse 
ihrer Arbeit zu sorgen, und diesbezügliche Maßnabmen in den 
Bericht des Rates an die einllndfilnfzigste Thgung der General
v~ung aufzunehmen; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit, die Koordinierung 
und die ZusammenarbeIt zwischen den Forschungs- und Aus
hildungszentren der Universitllt weiter zu verbessern; 

4. ersucht den GeneraIsekretllr, innovative Maßnabmen 
in Erwägung zu zieben, die es gestatten. die Kommunikation 
und das Zusammenwirken zwischen der Universitllt und 
anderen Organen des Systems zu verbessern, und dafür Sorge 
zu tragen, daß die Arbeit der Universitllt in alle einscblllgigen 
Tiltigkeiten des Systems der Vereinten Nationen einbezogen 
wird, unter Berücksichtigung der Resolution 47/199 der 
Generalversammlung vom 22. Dezember 1992, damit das 
System der Vereinten Nationen umfassender auf die Arbeit der 
Universitllt zurllckgreifen kann, und der Versammlung auf 
ihrer einundfllnfzigsten 1ltgung einen diesbezüglichen Bericht 
vorzulegen; 

S. ersucht den Rat und den Rektor, auch weiterhin alles 
zu tun, um die Effizienz und Wutscbaftlichkeit der Aktivitliten 
der Universität sowie ihre finanzieUe ThmspareDz und Rechen-
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schaftspfIicht sicherzustellen, sieb noch stärker um eine Er
höhung ihres Stiftungsfonds zu bemiIben und Beitrilge zur 
Finanzierung ihrer Ianfenden Kosten sowie anderweitige Un
terstIlIzung fIIr die Programme und Projekte zu mobilisieren; 

6. ersucht den GeneraIsekretii flI4IJerdem, auch weiterhin 
alles zu tun, damit der reale Wert des Kapitals des Stiftungs
fonds der Universitllt erhalten bleibt und noch wIIcbst; 

7. appelllert an die internationale Gemeinschaft, freiwil
lige Beitriige an die Universililt, insbesondere an ihren Stif-
tungsfonds, zu entrichten. I 

92. Plenarsllvmg 
19. Dezember 1994 

491125. Ausbfldnngs- und Fo ... li!IItgtdlwfllll' der Veteluteu 
Natlonen 

Die Gensralversommlung, 

, unter Hinweis auf ibte Resolutionen 46/180 vom 19. De
zember 1991, 47n:rt vom 8. April 1993 und 481207 vom 
21. Dezember 1993. 

lIIlCh Behtmdlung des Berichts des Genera1sekretllrs87 und 
des Berichts des nmtierenden ExekutivdirektoIs des Aus
bildungs- und FarscbungsinstihIlS der Vereinten Nationen Ilbet 
die Aktivitäten des Institots88, 

in Anerkennung der zunehmenden Wichtigkeit und Rele
vanz der Ausbildung im Rahmen der Vereinten Nationen und 
des neuen AusbiIdungsbedar aller Mitgliedstaaten 

in Anbetracht der Relevanz der Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der Ausbildung, die des Institut im Rahmen seines 
Mandnts durcbfllbrt, 

anerlcennend, wie wichtig es ist, daß des neugegliederte 
Institnt auch weiterhin engere Beziehungen mit in Betracht 
kommenden nationalen und internationalen Institutionen in 

,den Industrie- und Entwick1nngs1!1ndern anknüpft, damit des 
System der VeJeinten Nationen dem Ausbildungsbedarf 
möglichst kostensparend und im Einklang mit den Interessen 
der MitgUedstaaten nachkommen kann, 

mlt Interesse Kenntnis Mhmend von den Maßnahmen, die 
mgriffen wurden, um den Neugliedenmgsprozeß des Instituts 
abzuschließen und es zu der dynamiscbeu Ausbildungs
Institution zu mncben, als die es ursprünglich konzipiert war, 

1. nimmt Kenntnis von den Bmpfeblungen des Kuratori
ums des Ausbildungs- und Forscbungsinatitots der Vereinten 
Nationen: 

2. fonlert die Mitgliedstaaten nachdrlicJdich auf, freiwil
lige Beitriige an des neugegliederte Institut zu entrichten, 
insbesondere an seinen Allgemeinen Fonds, um seinen 
Fortbestand und den weiteren Ausbau seiner Ausbildungs
programme sicherZlIstelien; 

3. eridlJrt erneut, daß der gesamte Verwaltllngsballsbelt 
und die Ausbildungsprogramm des Institots aus freiwilligen 

" AJ49/634 • 
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Beiträgen, Spenden, zweckgebnndenen SonderzuscbfIsse 
sowie zu Lasten der Getueinkosten der DurcbfIIbrungs
mgapisation finanziert werden; 

4. ersucht den GeneraIsekretli, dem Inatitut kOnftig 
sowie rflckwirkend von der Verlegung seines AmtssIIZes nncb 
Genf Bllroriiumlicbkeiten in Genf und administrative und 
logistische Unterstiltzung zu einem angemessenen Preis zur 
VerfI1gung zu stellen, der auf den den Vereinten Nationen 
seIbst defIIr entstehenden Kosten beruht, und ibm die gleiche 
Behandlung wie anderen Einrichtungen der Vereinten Natio
nen zuteil werden zu lassen; 

5. ersucht den GeneraIsekretli tllfPerdem, dem Inatitut 
Räumlichkeiten fIIr sein VerbindungsbiJro in New YOlk zu 
einem angemessenen Preis zur Verfflgung zu stellen, der auf 
den den Vereinten Nationen selbst defIIr entstehenden Kosten 
beruht, und ibm die gleiche Behandlung wie anderen Ein
richtungen der Vereinten Nationen zuteil werden zu 1essen, 
und ersucht des Kuratorium in diesem ZU!l!!mmenhang, diesen 
Fragen die erforderliche Aufmerksamkeit zu schenken, um zu 
venneiden, daß dem Inatitut finanzielle Necbteile erwncbsen: 

6. bhtet des Inatitut sowie die Vereinten Nationen und 
ibte Fonds und Programme, insbesondere des Entwicklungs
programm der Vereinten Nationen, ibte Zusammenarbeit 
weiter anszubeuen und zu verstllrken, damit des Inatitut im 
System der Vereinten Nationen zu einem wichtigen Zentrum 
fIJr die Ausbildung und fIIr ausbildungsbezogene Forschungs
arbeiten wird und unnötige Doppelarbeit vermieden wird; 

7. ersucht den Genera1sekretlir, die Znsammenarbeit 
zwischen dem Institut und anderen qua1ifizierten einzel
staatlichen und internationalen Institutionen, so auch mit dem 
Internationalen Ausbildungszentrum der Internationalen 
Arbeitsorgenisation in Turin (Italien), im Einklang mit deren 
jeweiligem Mandat zu verstlirken; 

8. ersucht den GeneraIsekretii tllfPerdem, der General
versamm1ung auf ibter fiinfzigsten Tagung einen Bericht Ilbet 
die zur Durcbfllbrung dieser Resolution eIgxlifenen Maß
nahmen vormlegen. 

92.PIentmdtvmg 
19. Dezember 1994 

491126. Agenda mr Entwiekbmg 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ibte Resolutionen 47/181 vom 22. De
zember 1992 und 48/166 vom 21. Dezember 1993, 

KenmnJs Mhmend von den vom GeneraIsekretii vmge
legten Berichten über eine Agenda fIIr Entwicklung", 

mlt Genugtuung über die Weltenbörungen tIber Entwick
lung, die auf Anregung des Präsidenten der ecbtundvletzigsten 
Thgung der Genera1versammlung vom 6. bis 10. Juni 1994 in 
New York ebgebelten wurden und die einen fundierten Beitrag 
zu den laufenden Erörterungen Ilbet eine Agenda fIIr Entwick
lung erbmcbt beben, sowie Kenntnis nehmend von der Mit
teilung des PrIIsidenten der achtundvierzigsten 'IIIgnng der 
Generalversammlung und von seiner Zusammenfassung der 
Weltenbörungen", 

.. SIelIeAf49/32O, Anhaog. 
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im Hinblick auf die Erörterungen, die im Rabmen des 
TagungsteiIs auf hoher Ebene der ArbeilBtagUng 1994 des 
Wtrtschafts.. und SoziaJrats stattgefunden haben. sowie KelIm
Dis nebmend von der znsamm'lllfassung und den Schlußfolge
rungen des Ratspräsidenten"', 

• WJ!er Betommg ihrer Entschlossenheit, einen handlungs
onentterten KonsensuaIrahme zur Förderung der interna
tionalen Entwicklungsznsammenarbeit und zur Stärkung der 
RoUe der Vereinten Nationen im Wirtschafts.. und Sozia1-
bereich auszuarbeiten, 

1. beschließt, eine in der Besetzung nicht begrenzte 
Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Generalversamm1ung zur weiteren 
Ausarbeitung einer handlungsorientierten, umfassenden Agen
da für Entwicklung einzusetzen, wobei diese Arbeitsgruppe 
ihre Tätigkeit so bald wie möglich im Jahre 1995 aufnehmen 
soll; 

2. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe. bei ihren Beratun
gen die vom Genera1sekretii gemllB den Resolutionen 471181 
und 48/166 vorgelegten Berichte13 samt den darin enthaltenen 
Empfehlungen, das Etgebnis des Thgungsteils aufhoher Ebene 
der Arbeitstagung 1994 des Wirtschafts.. und SoziaIrats, die 
von den Vertretern im Rabmen der Debatte auf hoher Ebene 
wiihrend der neunundvierzigsten Thgung der Generalversamm
lung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie die 
Zusammenfassung der Weltanhörungen über Entwicklung"" 
und die von den Gruppen und/oder Staaten vorgelegten VOr
schIlige, namentlich auch den Vorschlag über die Einberufung 
einer Konferenz der Vereinten Nationen über Entwicklung, zu 
berl1cksichtigen; 

3. e1'SUJ:ht den Wirtschafts- und SoziaIrat, auf seiner 
Organisationstagung für das Jahr 1995 Mittel und Wege zu 
. prüfen, die es dem Rat ermöglichen, weitere sachbezogene 
Beitrilge zur Arbeit der Ad-hoc-Arbeitsgruppe zu leisten: 

4. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe aujJeniem, ge
eignete ModaIitIIten fIIr die Fertigstellung und Verabschiedung 
einer Agenda für Entwicklung zu prüfen; 

5. e1'SUJ:ht die Ad-hoc-Arbeitsgruppe ferner, der General
versammlung vor Abschluß ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Bericht über den Stand ihrer Arbeit vorzulegen; 

6. beschließt, den Punkt • Agenda für Entwicklung" in die 
vorlilufige Thgungsordnung ihrer fllofzigsten Thgung auf
zunehmen. 92. Plenars/tvJllg 

19. Dezember 1994 

49/127. Jntemationale Wanderung und EntwIekhmg 

Die Generalversammlung, 

in Bekr4/llgung der unveränderten Gllltigkeit der GrundsIIt
ze, die in den Rechtsakten zum internationalen Schutz der 
Menschenrechte n1edergelegt sind, insbesondere in der 
Allgemeinen Erk1änmg der Menschenrechte''', den interna
tionalen Menschenrechtspakten", dem lnternationalen Über
einkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriml-

.. E/19941109. 

.. Resolullon 217 A (111). 

" _2200 A (XXI), Anlage. 

nierung"', der Konvention l1bet die Beseitigung jeder Form 
von Dis~ der Frau" und der Konvention l1ber die 
Rechte des Kindes , . 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451158 vorn 18. Dezem
ber 1990, mit der sie die in der An1age dazn enthaltene inter
nationale Konvention zum Schutz der Rechte aller wanifer.. 
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen verabschiedet 
nnd zur Unterzeichnung, zur Ratifikation sowie zum Beitritt 
auflegte, 

im BlIW!f!Jtsein dessen, daß es trotz des Vorbandenseins 
eines Katalogs bereits festgeschriebener Gnmdsiltre notwen
dig ist, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um sicher
zustellen, daß die Menschenrechte und die WI1tde aller Wan
detarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen geachtet wer
den, und daß es wI1nlIchenswert ist, die Lage aller legalen 
Wanderer und ihrer Familienangehörigen zu verbessern, 

nach Behmullung des Berichts der vom 5. bis 13. Septem
ber 1994 in Kairo abgehaltenen lnternationalen Konferenz 
l1ber Bevölkerung und Entwicklung"", 

eingedenk dessen, daß die geregelte intetnationale Wande
rung positive Auswirkungen auf die Emwicklung und unter
schiedliche Auswirkungen auf die Entsendell!nder wie auch die 
Empfängerländer haben kann, 

betonend, wie wichtig es ist,. daß die legalen Wanderer 
unter gebDhrender Achtung ihrer religiösen und kultnre11en 
Zugehörigkeit in die Gesellschaft des Gastlandes integriert 
werden, und daß es notwendig ist, ihnen im Einklang mit den 
innerstaatlichen Rechtsvorschriften und den nniversa1 aner
kannten Menschenrechten die gleichen sozialen, wirtschlIftIi
chen und gesetzlichen Rechte zu gewiihren, die die Staats
angehörigen genießen, 

daran erinnernd, daß im Einklang mit Artikel 10 des 
Übereinkommens l1ber die Rechte des Kindes und allen ande
ren einschlligigen nniversa1 anerkannten Rechtsakten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte alle Regierungen, insbesondere die 
Regierungen der AufnabmelIInder die entscheidende WIChti -

'der .. g kert Famd1enznsammenftlhrung anerkennen und ihre 
Eingliederung in ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften 
fIIrdem roßS"eD, damit der Schutz der Einheit der Familien von 
legalen Wanderern gewllhrleistet ist, 

mit Genugtuung über die Verabschledung des Aktions
programms der lnternationalen Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung" und Kenntnis nehmend von der breiten 
UnteIstl!tzung. die die Einberufung einer Konferenz der 
Vereinten Nationen über intetnationale Wanderung und 
Entwicklung gefunden hat, 

unter Hinweis auf die in dem Aktionsprogramm der 
Intetnationalen Konferenz l1ber Bevl1lkerung und Entwicklung 
enthaltenen Empfehlungen in bezog auf internationale Wan
derung und Entwick1ung, 

1. nimmt mit Genagtuung Kß1IntnIs von dem Bericht der 
Intema1ionalen Konferenz l1ber Bevölkerung und Entwicklung; 

.. ResolutIon 2106 A (XX). AnJage. 

.. Resolution 341180. Anlage. 
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2. ersucht den Generalsekretllr, im Benehmen mit allen 
Staaten und den zuständigen internationalen und regionalen 
Organisationen einen Bericht über internationale Wanderung 
und Entwicklung auszuarbeiten, der auch Aspekte der Ziele 

. und Modalitllten der Veranstaltung einer Konferenz der Ver
einten Nationen über internationale Wanderung und Entwick
lung behandelt und dem WIrtschafts- und Sozia1rat auf seiner 
Arbeitstagung 1995 zur Erörterung vorgelegt werden soll; 

3. ersucht den Generalsekretär arUJerdem, der Genera1-
versammlung auf der Grundlage der Erörterungen im 
WIrtschafts- und Sozia1rat auf ihrer filnfzigsten Thgung über 
dieses Thema Bericht zu erstatten, damit sie unler anderem 
einen Beschluß über die Veranstaltung einer Konferenz der 
Vereinten Nationen über internationale Wanderung und 
Entwicklung fassen kann; 

4. beschließt, einen Punkt mit dem TItel "Internationale 
Wanderung und Entwicklung, einschließlich der Veranstaltung 
einer Konferenz der Vereinten Nationen über internationale 
Wanderung und Entwicklung" in die vorläufige Thgesordnung 
ihrer filnfzigsten Thgung aufzunehmen. 

92. PlenarsItvmg 
19. Dezember 1994 

4'1128. Bericht der lnternationa1en Konferenz lIber Bev61-
kenmg und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 47/176 vom 22. De
zember 1992 und 48/186 vom 21. Dezember 1993 über die 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
sowie ihre Resolution 48/162 vom 20. Dezember 1993 über 
die Neugliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen 
im Wrrtschafts- und Sozialbereich und auf damit znsammen
hlingenden Gebieten, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des WIrtschafts
und Sozialrats 1989/91 vom 26. Juli 1989, 1991/93 vom 
26. Juli 1991, 1992/37 vom 30. Juli 1992, 1993/4 vom 
12. Februar 1993 und 1993n6 vom 30. Juli 1993, worin der 
Rat Beschlüsse in bezug auf die Einberufung, das Mandat und 
den Vorbereitungsproze!l der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung gefaSt hat, 

ferner unter Hinweis auf den Beschluß 1994/227 des 
WIrtschafts- und Sozialrats vom 14. Juli 1994, mit dem der Rat 
die vor1llufige Thgesorduung und die Dokumentation fiIr die 
achtundzwanzigste Thgung der Bevölkerungskommission 
sowie die Aussprache über die Auswirkungen der Bmpfeh
hmgen der Konferenz gebilligt hat, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des WIrtschafts.. und 
Sozialrats 3 (III) vom 3. Oktober 1946, 150 (VII) vom 
10. August 1948 und 1985/4 vom 28. Mai 1985 über das 
Mandat der Bevölkerungskmnmission sowie die Ratsresolutio
nen 1763 (LIV) vom 18. Mai 1973 und 1986n vom 21. Mai 
1986 über die Ziele und Aufgaben des Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen, 

nm:h Behandlung des Berichts der vom 5. bis 13. Septem
ber 1994 in Kairo abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Bevölkerung und Entwicklung"", 

In 1JeIcrqfIigung der WIChtigkeit der Ergebnisse der 1974 in 
Bukarest abgehaltenen Weltbevölkerungskonferenz und der 
1984 in Mexiko-Stadt abgehaltenen Internationalen Bevö!ke
rungskonferenz und in voller Anerkennung des auf der Inter
nationa1en Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung ge
wIIblten integrierten Ansatzes, der dem inneren Zusammenhang . 
zwischen Bevölkerung, einem nachhaltigen WU1schaftswachs
!Um und einer bestandflihigen Entwicklung Rechnung trägt, 

In Anerkennung dessen, daß die Umsetzung der im Ak
tionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevö1ke
rung und Entwicklung enthaltenen Bmpfehlungen21 das 
souveräne Recht eines jeden Landes ist, im Einklang mit 
seinen inuerstaatIichen Rechtsvorscbriften und Entwicklungs
prioritllten, bei uneingescbriinkter Achtung der verschiedenen 
religiösen und sittlichen Werte und kulturellen Traditionen 
seiner Bevölkerung sowie in Übereinstimmung mit den allge
mein anerkannten Menschenrechten, 

ibrer tJberzeugung Ausdruck verleihend, daß die Ergeb
nisse der Konferenz einen Beitrag zu dem bevorstehenden 
Weltgipfel fiIr soziale Entwicklung, zur Vierten Weltfrauen
konferenz und zur zweiten Konferenz der Vereinten Nationen 
über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat U) leisten werden, 
insbesondere was die Forderung nach höheren Investitionen 
zugunsten der Menschen und zur MachtgJl'ichstelbmg der Frau 
im Hinblick auf ihre volle Thilhabe an allen Ebenen des 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Lebens ihrer 
Gemeinwesen betrifft, 

ihrer Befriedigung darlJber Ausdruck verleihend, daß die 
Konferenz und ihr Vorbereitungsproze!l den Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen und den Sonderorganisationen, den 
Beobnchtem und den verschiedenen zwischenstaatlichen 
Organisationen sowie den Vertretern von nichtstaat1ichen 
Organisationen aus allen Regionen der Welt eine volle und 
aktive Beteiligung gestattet hat, 

mit dem Ausdruck Ihtes tiefempfundenen Dankes an die 
Regierung und das Volk von Ägypten für die den Konferenz
teilnehmern erwiesene Gastfreundschaft und fiIr die Ein
richtungen, das Personal und die Dienste, die ihnen zur Ver
fögung gestellt wurden, 

1. nimmt mit Genugtuung Kennlnis von dem Bericht der 
Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwick
lung; 

2. macht sich das am 13. September 1994 verabschiedete 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevöl
kerung und Entwicklung zu eigen; 

3. anerkennt den Beitrag, den der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen und der Genera1sekretär der Konferenz zur 
erfolgreichen Veranstaltung der Konferenz geleistet haben; 

4. erklilrt, daß sich die Regierungen bei der Umsetzung 
des Aktionsprogramms auf höchs!er politischer Ebene ver
pflichten sollen, die darin entba1tenen Gesamt- und Einzelziele 
zu erreichen, in denen eine neue ganzheitliche Bevölkerungs
und Entwicklungskonzeption zum Ausdruck kommt, und daß 
sie bei der Koordinierung der Durchflibrung, Überwachung 
und Bewertung der Anschlllllmaßnabmen eine F6luungsrolle 
übernehmen sollen; 

5. fordert alle Regierungen, Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und anderen wichtigen Gruppen, die 
sich mit Bevölkerungs- und Entwickluogsfragen befassen, so 
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auch die zwiscbenstaat!ic1ten und nichtstaatlichen Organisatio
nen, Parlamentarier und anderen Repräsentanten der Bevö1ke
rung, auf, dafür zu sorgen, daß das Aktionsprogramm einer 
möglichst breiten Öffentlichkeit bekannt gemru:ht wird, und 
sich darum zu bemflhen, die Unterstiltzung der Öffentlichkeit 
fUr die darin enthaltenen Gesamt- und Einzelzieie und die 
vorgesehenen Maßnahmen zu gewinnen; 

6. erkennt voll an, daß die Faktoren Bevölkerung, Ge
sundheit, Bildung, Armut, Produktions- und Konsumstruktu
ren, Machtgleicbstellung der Frau und Umwelt eng mitein
ander verknüpft sind und im Rahmen einer ganzheitlichen 
Konzeption behandelt werden sollten und daß die Anschluß
maßnahmen an die Konferenz dieser Tatsache Rechnung 
tragen ntössen; 

7. fonlert alle Länder nachdrllcklich auf, ihre derzeitigen 
Ausgabenprioritllten mit dem Ziel zu prüfen, zusätzliche Bei
triige fIIr die Umsetzung des Aktionsprogramms zu entrichten, 
und dabei die Bestimmungen in den Kapiteln xm und XIV 
des Aktionsprogramms sowie die wirtschaftlichen Schwierig
keiten zu berilcksichtigen, denen sich die Entwicklungsllinder, 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder, gegen
übersehen; 

8. anerkmnt die Wichtigkeit der subregionalen und 
regionalen AktivitlIten, die während der Vorbereitungsarbeiten 
fIIr die Konferenz durchgefflhrt wurden, namentlich der als 
Teil dieses Prozesses verabschiedeten regionalen Strategien, 
PIlIne und ErkIl!rungen, und bittet die Regionalkommissionen, 
die sonstigen regionalen und subregionalen Organisationen 
und die Entwicklungsbanken, die Konferenzergebnisse im 
Rahmen ibres jeweiligen Mandats im Hinblick auf die Durch
fi1hrung von Anscblllßmaßnahmen und die Umsetzung des 
Aktionsprogramms auf regionaler Ebene zu prüfen; 

9. betont, daß internationale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet Bevölkerung und Entwicklung fIIr die Umsetzung der 
auf der Konferenz verabscbiedeten Empfehlungen unverzicht
bar ist, und fordert die internationale Gemeinschaft in diesem 
Zusammenhang auf, bilateral und multilateraI angemessene, 
wnfangreiche Hilfe und Untersti1tzung fIIr Bevölkerungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen zu. gewähren, so aucb über den 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und andere Organe 
und Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
die Sonderorganisat die auf allen Ebenen an der Umset
zung des Aktionsprogramms mitwirken werden; 

10. fonlert die Organe und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und die Sonderorganisationen auf, die 
notwendigen Maßnahmen zur vollen und wirksamen Unter
stlltznng der Umsetz1mg des Aktionsprogramms zu ergreifen; 

11. unterstreicht die Notwendigkeit, eine wirksame Part
nerschaft mit nicbtgtaatIichen Gruppen und Organisationen zu 
pf1egen und zu verstärken, damit sichergestellt wird, daß sie 
bei Bevölkerungs- und Entwicklungsmaßnahmen auch künftig 
in jeder Hinsicht ihren Beitrag und ihre Zusammenarbeit ein
bringen, und fordert alle Länder nachdrOcklich auf, in Partner
schaft mit den nichtstaatIicben Organisationen,.lokalen Grup
pen und Ve.dtetelD der Medien und der. akademiscben Welt 
geeignete innerstantIiche Anschlußmechanismen zu schaffen 
und sich um Unterstiltzung seitens der Parlamentarier zu 
bemflhen, damit die vollständige Umsetzung des Aktionspro
gramms sichergestellt witd; 

12. erkennt an, wie wichtig die SiId-Slld-ZlIsmmnenarbeit 
bei der Umsetzung des Aktionsprogramms ist; 

13. erkennt flI4IIerdem an, daß die wirksame Umsetzung 
des Aktionsprogramms ein stIIrkeres finanzielles Engsgement 
im l;ande selbst wie auch von auswärtigen Quellen erfordern 
witd, und fordert die entwickelten Länder in diesem zUsam
menhang auf, im Einklang mit den entsprechenden Beatim
mungen des Aktionsprogramms die finanziellen Eigenanstren
gungen der Entwicklungsllinder auf dem Gebiet der Bevölke
rung und Entwicklung zu ergiInzen und sich verstärkt darum 
zu bemflhen, den Entwicklungslllndern neue und zusätzliche 
Mittel zukommen zu lassen, um die Verwirklichung der Ge
samt- und Einzelziele auf dem Gebiet der Bevölkerung und 
Entwicklung sicherzustellen; 

14. erkennt an, daß die UmbruchUinder in Anbetracht der 
schwierigen wirtscbaftlichen und sozialen Probleme, mit denen 
sic augenblicklich konfrontiert sind, vorübergehend Hilfe fIIr 
Bevölkerungs- und Entwicklungsmaßnabmen erhalten sollten, 
und regt daher an, daß die Sonderorganisatonen und alle dem 
System der Vereinten Nationen nahestebenden Organisationen 
ihre Programme und Aktivitllten im Einklang mit dem Ak:
tionsprogramm dementsptechend anpassen und geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um dessen vollständige und wirksame 
Umsetzung zu gewiibrIeisten; 

15. betont, wie wichtig es ist, daß alle Mitglieder der 
interuationalen Gemeinschaft, namentIich auch die regionalen 
Finanzinstitutionen, bald vetfilgbare Finanzmittel aufzeigen 
und zuweisen, damit sie ibren Vetpflichtlmgen in bezug auf 
die Umsetzung des Aktionsprogramms nachkommen können; 

16. ersucht den GenersIsek:retllr, Konsultationen mit den 
verscbiedenen Organen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie mit den internationalen Finanzinstltutionen und den 
verscbiedenen biIatera1en Hilfsotganisati und ~
richtungen zu fUhren, mit dem Ziel, zwischen diesen den 
Infotmationsanstanscb übet den Bedarf an internationaler Hilfe 
zu fördern, regelmllßig die konkteten BediJrfnisse der Länder 
auf dem Gebiet der Bevölkerung und Entwicklung zu prUfen 
und dafür zu sorgen, daß möglichst mnfangreiche Mittel zur 
Verfügung stehen und diese so wirksam wie möglich einge
setzt wetden; 

17. bittet den GeneraIsektetllr, dafür Sorge zu tragen, daß 
fIIr die Aktivitllten, die das Sekretariat 1995 im Anschluß an 
die Konferenz dutcbfllhren soll, angemessene Mittel bereit
gestellt wetden; 

18. ersucht den Genera1sekretllr, fIIr die Arbeitstagungen 
des W1rIschafts- und Sozialrats periodische Bericbte über den 
Zufluß von Finanzmitteln zur UnteIstiltZldlg der Umsetzung 
des Aktionsprogramms auszuarbeiten und zwischen den 
Mitgliedetn der Geber$emeinscha den Informationsaush 
über den Bedarf an internationaler Hilfe zu fördern; 

19. fonlert die interuationale Gemeinschaft nachdrllcklich 
auf, mit Hilfe maktoökonomiscber Politiken, die ein Dacbbaltj-
ges WJrtschaftswacbs und eine beslll1!C1flIhige Entwicklnng 
begilnstigen, zur Schaffung eines förderlichen internationalen 
W1rIschaf1sumfelds beizutragen; 

20. betont, wie wichtig es ist, daß alle zuständigen OIga
oe, Organisationen und Prngtamme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die Sonderorganisatonen bei der Umsetz1Jng 
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des Aktionsp1ans auch weitethin und noch stärker zusammen
aIbeiten und ihre Aktivitäten koordinieren; 

21. unterstreicht die Notwendigkeit von Anschlußaktivi
tlIten an die Konferenz und das AktiIlilSpiOl!fllll damit die 
im System der Vereinten Nationen anf dem Gebiet der Be
vö1keIung und Entwicklung vorhandene Kapazität, namentlich 

. die Bevö1keIungskommission. die Ahteilung Bevlllkerungs
fragen der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschafts- und So
zia1informationen und grundsatzpolitische Analyse und der 
Bevö1kenmgsfonds der Vereinten Nationen sowie die anderen 
Organisationen, Programme und Fonds der Vereinten Nationen 
und die Sonderorganisatonen, deren Untetsti11zung und Enga
genIent zur eIfolgreichen Umsetzung der gesamten Spanne der 
im Aktionsprogmmm vorgesehenen AktivitJlten notwendig ist, 
möglichst gut genutzt wird; 

22. ersucht die Sonderorganisationen und alle dem System 
der Vereinten Nationen angeschlossenen Organisationen. ihre 
Programme und Aktivitäten zu piIlfen und sie eIforderlichen
falls an das Aktionsprogmmm anzupassen und geeignete 
Maßnahmen zu ergIeifen, um dessen vo11ständige und wirk
same Umsetzung unter .Beri1cksichtigung der besonderen 
Bedilrfnisse der Entwicklungsländer zu gewlihrleisten, und 
bittet sie, dem WJrtschafts- und Sozialrat anf seiner Arbeits
tngung 1995 zwecks Koordinierung und der Generalversamm
lung anf ihrer flinfzigsten Thgung zwecks Prüfung der grund
satzpolitischen Auswirkungen Bericht zu eIStatten; 

23. beschließt. daß die GeneralveIS8DlJll!ung infolge ihrer 
politikgestaltenden Funktion. der Wirtschafts- und Sozialrat 
infolge seiner Funktion bei der Gesamtleitung und -koordinie
rang gemlIß Versammlungsresolution 48/162 und die neube
lehte Bevlllkenmgskommission einen dieig1iedrigen zwischen
staat1ichen Mechanismus bilden werden. der bei den An
schlu8maßnabmen zur Umsetzung des Aktionsprogramms die 
Hauptrolle spielen wird, unter Berlicksichtigung der Notwen
digkeit, einen gemeinsamen Rahmen fiIr kohärente An
schlußmaßnahmell an die Gipfeltreffen und Konferenzen der 
Vereinten Nationen zu schaffen. und beschließt ZIl diesem 
Zweck, daß 

a) die Generalversammlung als höchste zwi.schenstaat. 
liche Einrichtung fiIr die Ausarheitung und Bewertung von 
Politiken im ZtJsammenhang mit den Anschlußmaßnabmen an 
die Internationale Konferenz Ober Bevö1keIung und Entwick
lung eine rege1mllßige ÜbetpiIlfung der Umsetzung des 
Aktionsprogramms vornehmen wird; 

b) der Wirtschafts- und Sozialrat zur Untetstfltzung der 
GeneralveIS8DlJll!ung ein ganzheitliches Vorgehen fllrdern. fiIr 
die systemweite Koordinierung und Bembmg bei der Überwa
chung der Umsetzung des Aktionsprogramms sorgen und 
diesbezllg1iche Empfehlungen abgeben wird; 

c) die neubelebte Bevölkerungskommissn als den 
Wirtschafts- und Sozia1mt unterstfltzende Fachkommission die 
Umsetzung des Aktionsprognunms aof national« und intema
tiona1er Ebene llberwachen, llbeIpillfen und bewerten und den 

. Rat in dieser Hinsicht beraten wird; 

24. beschließt tl14ßerdem. die neubelebte Bevölkenmgs
kommission in "Kommission fiIr Bevölkenmg und Entwick
lung" lImzl1benennen, um verstärkt anf die im Aktions
programm enthaltene neue. umfassende Bevölkenmgs- und 
Entwicklungskonzeption zu verweisen; 

25. beschließtfemer. daß die Kommisoion fiIr Bevölke
rung und Entwicklung ab 1996 jlihrIich tagen wird; 

26. empfiehlt dem Wirtschafts.. und SoziaJrat, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 die Aufgabenstellung und das Mandat der 
Kommission ZIlIlberprOfen, damit sie den Bestimmungen von 
Ziffer 23 c) voll entsprechen; 

27. empfiehlt dem Wirtschafts- und Sozialrat aqfJerrJem, 
gemlIß den BeschlOssen Ober die AufgabenstelIung und das 
erweiterte Mandat der neubeIebten Kommission anf seiner 
Arbeitstagung 1995 die ZusammenselZllDg der Kommission ZU 
prOfen, um sicherzustellen. daß die Kommission ihren in 
Ziffer 23 vorgesehenen Aufgaben voll nachkommt, und dabei 
der gauzheitlichen multidisziplinllren und umfassenden Kon
zeption des Aktionsprogramms sowie der Zusammensetzung 
der anderen Fachkommissionen des Rates Rechnllng ZIl tragen; 

28. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, anf seiner 
Arbeitstagung 1995 folgendes zu erwägen: 

a) die Einsetzung eines eigenen Exekutivrats des Bevöl
kerußgsfonds der Vereinten Nationen; 

b) die Vorlage von Empfehlungen an den Generalsekre
tär betreffend Vorkehrungen fiIr eine Sekretariatsbetreuung 
sowie fiIr die Koordiniereng im Rahmen des Systems der 
Vereinten Nationen; 

c) die Vorlage von Empfehlungen an den 0enmaIsekre
tär bebeffend die Scbaftimg eines geeigneten interinstitutinnel
len Mechanismus, der die Koordinlerung.die ZlJsmmnenar1leit 
und die Abstimmung bei der UmseIZIlDg des Aktionspro
gramms erleichtem soll; 

29. ersucht den Wirtschafts- und SoziaIrat aqfJerrJem, anf 
seiner Arbeitstngung 1995 die Berichtsverfahren im Rahmen 
des Systems der Vereinten Nationen im Zt1samlDß1lhang mit 
Bevölkerungs- und Entwicklungsftagen zu prilfen, einschließ
lich einer fDnfjlihrlichen 'Obetprofung und Bewertung der 
Fortschritte bei der Erreichung der Gesamt- und Einzelziele 
des Aktionsprogramms, mit dem Ziel, die volle Unterstlllzung 
seiner Umsetzung ZIl gewlihrleisten, und dabei die Bericb:ts
verfahren fiIr alle Konferenzen der Vereinten Nationen anf 
wirtschaft(jchem und sozialem Gebiet ZIl berilcksichtigen; 

30. ersucht den Gelle.ralsekretilr. im Benehmen mit den 
Staaten einen Bericht Ober institutionelle Anschlußfragen und 
Berichtsverfahren im System der Vereinten Nationen 1llISZIl
arbeiten, der dem WJrtschafts- und Sozialrat anf seiner 
Arbeitstngung 1995 vorgelegt werden soll; 

31. ersucht den WJrtschafts- und Sozialrat, 

a) einschlägige Fragen im Zt1sammeOOang mit der 
Durchfllhrung von Programmen anf dem Gebiet der Bevö1ke
rung und Entwicklung sowie Fragen der Ahstimmung und 
Zosammenarbeit im Rahmen des Systems der Vereinten Na
tionen bei der UmseIZIlDg des Aktionsprogramms zu eIö,tetn; 

b) die Berichte ZIl eIÖltetn, die von den einzelnen Gre
mien und Organen ZIl veISChiedenen Fragen im Zt1l!!!Dlmen
hang mit dem Aktionsprogramm vorgelegt werden; 

32. bittet das Leitungsorgan des Bevö1kenmgsfonds der 
Vereinten Nationen, im Rahmen seines 7,ustlIndigkeilsbereichs 
regelml!8ig ZIl prOfen. wie der Fonds anf die BedIIrfnisse der 



V. BesoIn!Jmmn-~_ 

Lllnder in bezug auf Aktivitllten zur StIlTkuug der einzel
staatlichen Programme auf dem GebIet der Bevö11wnmg und 
Entwlcklung eingeht, so auch auf die konkreten I!nruchen der 
EntwIcklungsl!!nder um Hilfe bei der Ausarbeitung von einzel
staatIlchen Berichten, und dem Wn1lIChafts.. und Sozialrat dar
ilher Bericht zu erstatten; 

33. fordert die Programme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die Regionn1kommissionen und regionalen 
Fonds mif, die Umsetzung des AktiOnsPlogIlill1lD8, ins
besondere auf FeIdehene, im Rahmen des Systems der residie
renden KoonIinatoren der Vereinten Nationen voll und 
tntkrIiftIg zu unterstötzen, und bittet die zuständigen Sonder
m:ganIsationen, ein Gleiches zu tun; 

34. ersucht die Kommission fUr Bevölkernng und Ent
wicklung, auf ihret achtundzwanzigsten Thgung in ihrem 
Z.ust!!mljgkeitsbereich das Aktioosprogmmm und dessen Aus
wirkungen ZU prDfen und dem Wn1schafts- und SoziaIrat auf 
seiner Atbeitstagung 1995 ihre Auffassungen vOlZUlegen; 

35. ersucht den Generalsekretli der Generalversammlung 
auf ihret fIInfzigsten Thgung ilher den WJrtschafts- und 
Sozialrat ilher die Dutchfllhnmg dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

36. beschließt, in die Thgesotdnung ihret kflnftigen 
. Thgungen im Rahmen der bestehenden Fragenkomplexo einen 
Punkt mit dem TItel "Umsetzqng des Aktionsprogramms der 
lntetnationaIen Konferenz übet Bevölkernng und Entwick
lung" aufzunehmen. 

92. PlentJrsitzung 
19. Dezember 1994 

4!1/U9. BegeIumg des tansendjl\hrlgen Bestehens des kJr. 
gIsIsehen Nationalepos Manos 

Die Generalversammlung, 

in der Erwltgung, daß es 1995 eintausend Jahre her sein 
wird, daß das kitgisische National.epos ManJJS entstand, das 
den Gtllru!sätzen der Weltdelmde fUr kolturelle Entwicklung 
(1988-1997)"" entspricht, 

unter Hinweis auf die Resolution 'l:1 C/13.22 der General
konferenz der Organisation der Vereinten Nationen fUr Erzie
hung, WISSCII8Chaft und KnItur betreffend die Begehung von 
Jahrestagen im Zweijahreszeitmum 1994-1995"", 

unter BerUckslchtlgung dessen, daß das Manas-Epos ein 
wichtiges Verbindungselement gewesen ist, das den Völkern 
Zentralasiens während ihret 1angen Gescbichte Bestand und 
Einigkeit verliehen hat, 

in der Erkenntnis, daß das Epos nicht nur der Ursptung der 
Jmgisischen SpIDChe und Literatur, sondem auch die Grundla
ge der knlture11en, siUlichen, historischen, sozialen und 
religiösen Traditionen des kitgisischen Volkes ist, 

eingedenk dessen, daß das Epos menschliche Ideale und 
Werte ftlrdett, die von vielen Menschen geteilt wetden, 

" __ .. 4ln87. 
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sowie eingedenk des Beitrngs, den die Begehung des tau
sendjllhrigen Bestehens des MtIIItl8-Epos zum knlture11en und 
menschlichen Erbe und zur Fönlenmg der internationalen Zu
sammenarbeit und VetsIlIndigung leisten kenn, 

Im Hinblick auf das Vennllebtnis der Freiheitsliebe, das die 
Völker der Region dem Epos verdanken, 

sowie Im Hinblick auf die JdeaIJ> und Gtundslltm, die in dem 
Progtamm "Weitged!lclttnis" der Oxganisation der Ven:inten 
Nationen fUr Etziehung, Wissenschaft und KoItur ent1m1ten sind, 

1. erklltrt, daß 1995 das tausendjllhrige Bestehen des 
kitgisischen National.epos Manas begangen wetden soll; 

2, beg. es, daß die Organisation der Vereinten Natio
nen fUr Etziehung, WtsSenSCbaft und KnItnI die Fedetfllhnmg 
fUr die Begehung des tausendjllhrigen J!estehens des Manas
Epos übernommen hat; 

3. ermutigt die Organisation der Vereinten Nationen fUr 
Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItur, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung der Republik Kirgisistau und anderen inter
essierten internationaIen Organisationen alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um 1995 als Jaht des tausendjäh
rigen J!estehens des Manas-Epos zu begehen; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den interna
tionalen Aktivitllten, welche die Organisation der Vereinten 
Nationen fUr Erziehung, WJSSe1ISChaft und KnItnI in Zu
sammenarbeit mit der Regierung der Republik Kirgisistnn 
unternimmt, um das Verm!lclttnis des Manas-Epos weltweit 
bekannt zu machen. . . 

92.Plenarsitvmg 
19. DflV/mber 1994 

49/130. EIngHrdenmg der Kommission mr tra!l!lll!dloqa!e 
Unternehmen in die instIlulioneUe Struktur der 
Baudels- und Eutw/eklungskoDt'eul4Z der Verein
teu l\Iat"meu 

Die Generalversammlung, 

In Bekrlflllgung ihret Resolntion 471212 B vom 6. Mai 
1993, die im Kontext der vonstatten gehenden Umstruktntie
rung der Vereinten Nationen im Wtrtschafts- und Sozia1-
bereich vetuhschiedet wntde, und den Besch1uß des Ge
neralsekrelllrs billigend, alle die ttansnationaIen Unternehmen 
hetieffenden Tlltigkeiten im Rahmen der Handels- und Ent
wicklungskoDferenz der Vereinten Nationen zusammen_ 
fassen, 

in Anerkennung der Sch1O.sseIro11e internationaler In
veatitionen und der Rolle sonatiger internationaler markt
gesteuerter KapitaIsttöme bei der Fötderung des WJrtschafts
wachstoms und der Entwicklung auf weltweiter Ebene, 

erkllJ.rend. daß die zwischenSlagtlicl!en Beratungen der 
Vereinten Nationen zu diesen Fragen fUr die intemationale 
Gemeinschaft von einzigartigem Wert sind, 

in der Erwltgung, daß Fragen heIreffend intemationale 
Investitionen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
auf effizientere und effektivere Weise angegnngen wetden 
müssen und daß Verbessenmgen dieser Art mit Hl1fe einer 
slllrkeren Rationalisiernng der zwischenstaatlichen Thgungen 



der Vereinten Nationen und der Ressourcen des Sekretariats 
erzielt werden können, 

In Anbetracht dessen, daß die Abteilung Transnationale 
Unternehmen und Management der ehemaligen Haupt
abteiIung ftIr wirtscbaftIiche und soziale Entwicklung des 
Sekretariats der Vereinten Nationen 1993 unter der Bezeich
nung Abteilung Transnationale Unternehmen und Investitio
nen in das Sekretariat der Haudels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen verlegt worden ist, 

eingedenk der von der Kommission ftIr transnationale 
Unternehmen im Verlauf ihrer letzten zwanzig Thgungen 
geleisteten Arbeit und der 'Jldsache, daß sich der Schwmpunkt 
der Kommissi"nstärigke~ in den letzten Jahren Zlmebmend auf 
den Beitrag transnationaler Unternehmen zu wirtscbaftIichem 
Wacbstnm und Entwicklung, eine stärkere 7J1sammenarbeit 
zwischen Gastentwicklungsillndem und tnmsnationaien Unter

. nehmen, die ErIeichternng des Zuflusses IDJslllndischer Direkt
investitionen und die Untersuchung der Verknüpfung zwischen 
Kapitalströmen, der Verbreitung und dem Erwerb von Thchno
logie und dem Handel mit Giltern und Dienstleistnngen 
verlagert hat, und eingedenk dessen, daß dies dazu gefUbrt hat, 
daß die Tlitigkeit der Kommission und diejenige des Handels
und Entwicklungsrats und seiner Nebenorgane nunmehr ilber 
eine gröBere Zahl gemeinsamer Elemente verfilgen, 

eingedenk der Notwendigkeit, unnötige Doppelarbeit zwi
schen Organen der Vereinten Nationen zu vermeiden, 

eingedenk der Resolution des Wirtschafts- und SozialraIs 
1913 (LVII) vom 5. Dezember 1974, insbesondere der Ziffern 
3 und 4, des Dokuments "A New Partnership far Deve10pment 
Tbe Cartagena Commitment" (Eine neue Partnerschaft im 
Dienste der Entwicklung: Die VeIpflichtung von Cartagena)", 
das von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen auf ihrer im Febrnar 1992 in Cartagena de 
Jndias (Kolumbien) abgehaltenen achten Thgung verabschiedet 
wurde, und der Resolution 411183 der Generalversamm1ung 
vom 22. Dezember 1992, in der die Versammlung die wichtige 
Rolle der Konferenz bekräftigte, unter anderem als der 
geeignetsten Koordinierungsstelle im Rnhmen der Vereinten 
Nationen ftIr die integrierte Behnndlung von Fragen der Ent
wicklung und damit msammenhllngenden Fragen in Schlilssel
bereichen wie Handel, Rohstoffe, Finanzen, Investitionen, 
Dienstleistungen und Technologie im Interesse aller Länder. 
insbesondere der EntwickiungsIänder. 

1. beschließt, daß die Kommission ftIr transnationale 
Untemehmen ZU einer Kommission des Handels- und Entwick
lungsrats werden und die Bezeichnung "Kommission ftIr 
internationale Investitionen und transnationaie Unternehmen" 
tragen soU; 

2. emtCht den Handels- und Entwicklungsrat, sich drin
gend mit der Frage der Ausrichtung des Arbeitsprogramms der 
Kommission ftIr internationale Investitionen und transnationale 
Unternehmen zu befassen. ausgehend von den von der Kom
mission ftIr tnmsnationale Unternehmen auf ihrer zwanzigsten 
Thgung"" abgegebenen Empfeh1ungen, wonach der Rat die 
Arbeit so ausrichten soll, daß nach Möglichkeit die Mitwir-
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kung zustiindiger leitender Beamter des öffentlichen Sektors 
sowie von Ve.tb:etem des privaten Sektms begiInstigt wild, und 
wonach folgendes geleistet werden soU: 

a) die Förderung eines Meinungs- und Erfahrungsaus
tauschs zwischen interessierten Regierungen, Unternehmen, 
zwi"!'henstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, Ge
werkschaften und Sachverständigen zu Fragen im Zusammen
hnng mit internationalen Investitionen, transnationalen Unter
nehmen und der Schaffung eines förderlichen Umfelds fIIr die 
Entwicklung des Privatsektors und von Privatunternehmen; 

b) die Überp.rIIfung der vom Sekretariat entfalteten Far
schungstätigkeit und der Bereitstellung von Informationen zu 
Politiken, Programmen und Entwicklungen im ZlISllllJlllenhang 
mit internationalen Investitionen, tnmsnationa1en Unternehmen 
und der Scbaffimg eines förderlichen Umfelds ftIr die Entwick
lung des Privatsektors und von Privatunternehmen sowie eine 
diesbezilgliche Beratong des Sekretariats; 

c) die Überprflfung der technischen Hi1fe an Regierun
gen, die daran interessiert sind, einen ordnungspolitischen 
Rahmen fDr Investitionen und förderliche Rabmenbedingnn
gen zu schaffen, um mehr 8nslllndische Investitionen an
zuziehen und die Unternehmensentwicklung zu untmstlltzen 
und so zu dem wirtscbaftIichen Wachstum und der Entwick
lung der ClastIlinder beizutragen, sowie eine diesbezOgliche 
Beratong des Sekretariats; 

3. emtCht den Generalsekretllr, dem Programm fDr trans
nationale Unternehmen wieder sämtliche Mittel zur VerfUgung 
zu steUen, die ibm im Entwurf des Programmhaushaltsplans 
ftIr den Zweijabreszeitraum 1994-1995 und im Einklang mit 
der ~Iution 48/228 A der Generalversammlung vom 
23. Dezember 1993 ursprIinglicb zugewiesen worden waren; 

4. bittet die Mitgliedstaaten und interessierte Parteien, die 
technische ZlJsammenarbeit, die Beratungsdienste und die 
Ausbildungs-, Forschungs- und Informationstlltigkeiten im 
Bereich Auslandsinvestitionen finanziell stärker zu _ 
stiltzen; 

5. beschließt. daß die Kommission die Arbeit der 
Zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe von Sachverstllndigen fIIr 
internationale Normen des Rechnungswesens und der Rech
nungslegung weiter verfolgen wird, deren nlIcb.ste Thgung im 
ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soll; 

6. beschließt fl14Perdem, daß die nlIcb.ste Thgung der 
Kcnnmission im ersten Halbjahr 1995 in Genf stattfinden soU. 

92. P/enarsllzung 
19. Dez.ember 1994 

411113L Frage der Er1dilnmg des Jahns 1lIlI8 zum interna
tionalen Jahr des 0J:eans 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/48 des WJrtschnfts
und Sozia1rats vom 29. Juli 1994, 

eridlirt das Jahr 1998 zum Internationalen Jahr des Ozeans. 

92. PlenanItvmg 
19. Dez.ember 1994 



4'/132. WIrtsehaftIlehe und soziale AuswIrkungen der 
fsraeIIseben Siedlungen auf das pall1st1nensfsclte 
Volk In dem seit 1967 besetzten pamstlnensJscben 
Gebiet, efnsclilleßlfch Jemsalems, und auf die 
arabfsdte Bevlllkenmg des syrischen GoJan 

DIe Generalversammlung, 

rmter Hinweis auf die Resolution 1994/45 des WIrtSChafts.. 
und Sozialrats vom 29. Juli 1994, 

in Bekriiftigung des Grundsatzes der stllndigen Souverilnitlit 
der unter fremder Besetzung stehenden Völker Ober ihre 
nationalen Ressourcen, 

geleitet von den Gnmdslltzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekrilftigung der Unzullissigkeit des gewaltsamen 
Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolutionen des 
Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 1967 und 497 
(1981) vom 17. Dezember 1981, 

rmter Hinweis auf die Resolution 46S (1980) des Sieber
heitsrats vom 1. März 1980 sowie die anderen Resolutionen, 
in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens vom 
12. Au~ 1949 zum Schutze voo Zivilpersonen in Kriegs
zeiten' auf das besetzte pa\Ilstinensische Gebiet, einschließ.. 
lich Jerusa1ems, und andere seit 1967 von Israel besetzte 
arabische Gebiete bekrllftigt wird, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 904 (1994) des 
Sicberheitsrats vom 18. März 1994, worin der Rat unter ande
rem die Besatmngsmacht Israel aufgefordert hat, auch weiter
hin Maßnahmen zu beschließen und durchzufllhren, so unter 
anderem die ßeschlagoabmung von Waffen, um rechtswidrige 
GewaIthandiungen seitens der israelischen Siedler zu verhin
dern, und worin er verlangt hat, daß Maßnahmen ergriffen 
werden, um die Sicherheit und den Schutz der pallistinensi
schen Zivilpersonen in dem besetztell Gebiet zu gewiihrIeisten, 

im Bewl4fJtsein der schwerwiegenden nachteiligen wirt
schafllichen und sozialen Auswirkungen, welche die israe
lischen Siedlungen auf das pa\Ilstinensische Volk in dem seit 
1967 besetzten pallistinensischen Gebiet, einschlleßlich 
Jerusa1ems, und auf die arabische Bevö\kerung des syrischen 
GoIan haben, 

mit Genugtuung Ober den in Madrid hegonnenen Nahost
Friedensprozeß, insbesondere dartlber, daß die Regierung des 
Staates Israel und die PaIllstinensisce Befreiungsorganisation, 
die Vertreterin des pa\Ilstinensischen Volkes, am 4. Mai 1994 
in Kairo das erste Abkommen zur Umsetzung der Grundsatz.. 

. erklllruog Ober Regelungen betreffend eine vorläufige Selbst
regierung'·', nämlich das Abkommen Ober den Gazastreifen 
und das Gebiet von Jericho"IZ

, unterzeichnet halten, 

1. nimmt KenntnIs von der Mitteilung des Generalsekre
tärs103; 
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,ot A/48/486-SI26S6O, Anhang; siebe 0jfIc/tJl Records qf thB SeauiIy 

CmmcI1. Forty.<1Jgh1h Year, SupplenumtjiJrO<tober; NovemberantI December 
1995, Dokument SI26S6O. 

... A/49118D-S1t9941727, Anbang; siehe OjfIc/tJlRecords qf thB Securlty 
Cormd/, Forty-ninJh Year, Suppknumt jiJr April. May anti JIUI8 1994, 00_ SI19941727. 

,,, A/491169-F/1994/73. 

2. erkliJrt erneut, daß die israelischen Siedlungen in dem 
palJlstinensischen Gebiet, einschließlich Jerusa1ems, und den 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten rechtswidrig 
sind und ein Hindernis filr die wirtscbaft\iche und soziale 
Entwickhmg darstellen; 

3. Ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewl4fJt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
paUlstinensische Volk in dem seit 1967 von Israel besetzten 
pa\Ilstinensischen Gebiet, einschließlich JenlSlilems, und auf 
die arabische Bevö\kerung des syrischen Golan haben; 

4. bekrll/tlgt das unveräußerliche Recht des paUIsti
nischen Volkes und. der Bevö\kerung des syrischen Golan auf 
ihre natürlichen und alle anderen wirtschaftlichen Ressourcen 
und erachtet alle Verletzungen dieses Rechts als illegal; 

5. ersucht den GeneralsekretIIr, der Generalversammluog 
auf ihrer filDfzigsten Thgung Ober den WIrtSChafts.. und 
SoziaIrat einen Bericht über den Stand der Durchftlhrung 
dieser Resolution vorzulegen. 

92. Plenarsitvulg 
19. Dezember 1994 

4'1133. Bericht des AusstIn ES für Entwkklnngsplammg; 
allgemeine tTherprllfuDg der IJste der am wenig
sten entwicl«!lten LlInder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451206 vom 21. De
zember 1990 und 46J206 vom 20. Dezember 1991, 

KenntnIs nehmend von dem Beschluß 1994/225 des Wirt
schafts.. und SoziaJrats vom 14. Juli 1994 Ober den Bericht des 
Ausschusses ftlr Entwicklungsplanung Ober desseo neunund
zwanzigste Thgung'04, worin der Rat beschloß, die in Kapitel V 
Abschnitt B des Berichts enthaltenen Empfehlungen zur Billi
gung an die neunundvierzigste Thgung der Generalversamm
lung weiterzuleiten, 

mit Besorgnis feststeHend, daß die Zahl der am wenigsten 
entwickelten Länder insbesondere in Afrika zugenommen hat, 
und unterstreichend, wie wichtig die Schaffung eines filr das 
Wachstum und die Entwicklung der Entwicklungsl!!nder, 
insbesondere der am wenigsten entwickelten Lllnder, gilnstigen 
internationalen WIrtSChaftsumfe1ds ist, 

in der Erwilgung, daß der Beschluß Ober die Aufnahme 
eines Landes in die Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Lllnder utit der gchllrigen Zustimmung des betleffenden 
Landes gefaßt werden sollte, 

1. nimmt KenntnIs von der allgemeinen t)berpriIfung der 
Liste der am wenigsten entwickelten Lllnder'"', die von dem 
Ausschuß ftlr Entwicklungsplanung vorgenommen wurde, um 
festzustellen, welche Länder in die Gruppe der am wenigsten 
entwickelten Lllnder aufgenommen beziehungsweise aus ibr 
gestrichen werden sollen; 

'00 OjJit:Io1RecordsqfthB_antISodtd Cormd/, 1994, Suppknumt 
No. 2 (BIl994122). 

'" EbcL, Kap. V. 



188 

2. schIleßt sich den Empfehlungen des Ausschusses an, 
Angola und Eritrea in die Liste der am wenigsten entwickelten 
Länder aufmnebmen und Botsuana mit sofortiger Wirkung aus 
der Liste . h 106 

zu streic en . 92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491134. StIlrkJmg der Infol'JlUllfoDssyst Im HInblIck auf 
dfe wIrtsebaftIIche Gesuudnng und dfe bestand. 
flibIge Entwlekltmg Afrikas 

Die Generalve1'Sll11111llung, 

im Bewl4Ptseln dessen, wie wichtig Informationssysteme 
und InformatiODStechnologie fIlr die wirtscbaftliche Gesun
dung und die hestandfliltlge Entwicklung Afrikas sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/42 des Wtrtschafts.. 
und SoziaIrats vom 29. Juli 1994. worin der Rnt die General
versammlung bat, den Pro~mmbausbaltsp1an fIlr den Zwei
jahreszeitraum 1994-1995 zu iIberprOfen, mit dem Ziel, die 
Dun:bfiIhrung der Tätigkeiten des Unterprograunns der WIrt
schaflsJmrnmission fIlr Afrika fIlr den Aufbau von Statistik
und Informationssystemen zu enoöglichen. sowie unter Hin
weis auf den Beschluß 481453 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1993. worin die Versammlung Obereinkam, 
dafIIr zu sorgen, daß fIlr das Unterprogramm genOgend Per
sonal und Mittel bereitgestellt werden, 

macht sich die Resolution 789 (XXIX) der Ministerkon
ferenz der WllIBCbaftskommission fIlr Afrika vom 4. Mai 
1994'" ZU eigen und ersocht den Generalsekretär. die Resolu
tion im Rahmen der ymbandenen Mittel der Vereinten Na
tionen voll durcbmfilhren. 

92. Plenarsitl.ung 
19. Dezember 1994 

491135. Vorbeugende Maßnahmen gegen MalarIa und 
verstllrkte MaIarIabeldImpfung In den EntwIck. 
lungsJllmlem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

In BekrlIftigung der einvernehmlichen Schlußfolgerungen 
des Thguogsteils fIlr Koordinierungsfragen der Arbeitstagung 
1993 des Wtrtschafts.. und Sozlalrats Ober die Koordinieruog 
der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganlsationen und 
anderen Organe des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der vorbeugenden Maßnahmen gegen Ma1aria und 
dianböische Erkrankungen, insbesondere Cholera, und deren 
verstllrkter Beklbnpfungl

"', 

unter Hinweis auf die Resolution 1994/34 des WIlIBChafts.. 
. und SoziaIrats vom 29. Juli 1994, namentlich die vorbeugen
den Maßnahmen gegen Ma1aria und die verstllrkte Malatiabe
klImPfung in den Entwicklungsllirulern, insbesondere in 
Afrika, 

I" Ebd., ZIffer 264. 
107 0jJIde1hts Protolu>U du Genemlversammlung. AchIundvferzigste 

'Rlgrmg. BeIlag. 6A (Al48I6IRev.UAdd.l) • 
... SloIte 0Jf/cial Rm:ords of ths EcotwmIc anti Sodal Cound/, 1994. 

Supplement No. 20 (El1994140), Kap.IV. 
I" 0jJIdeIh1s Protolu>U du Generalverstzmm AchtuntlvlBl%Jgste 

'Rlgrmg. Beilage 3 (At48I3IRev.1J, Kap. m, AbscbDItt B. 

OI/erkennend wie wichtig es ist, daß diejenigen Länder. in 
denen diese Krankheit endemisch ist, Ober eine moderne 
Strategie zur EiDdJimm1mg dieser ti!dlichsten aller 1iopen
krankheiten verfügen, die weltweit jährlich mehr als eine 
Million Menschenleben fordert, davon allein 900.000 in 
Afrika, 

tief besorgt darnber. daß jedes Jahr mehr als dreihundert 
Millionen neue Fälle von Malaria auftteten und daß eine neue 
arzneimi1teIreste Malatiaform aufgetaucht ist, 

mit BegorgnJs feststellend, daß eines der Hauptprobleme. 
welches die BeharufJung der Malaria erschwert und somit zur 
Zahl der malariabedingten Todesft!lIe beiträgt, darin besteht, 
daß die Resistenz der Parasiten gegen MalariabekIimpf 
mittel ständig ZIInimmt und sich immer weiter ausbreitet, 

mit Bedauern feststellend, daß auf Chloroquin, das her
kömmlicherweise zur Prophylaxe wie auch zur Therapie 
verschrieben wird, kein yoller Verlaß mehr ist, 

In der Erkenntnis, daß die auf Malaria zurOckzufilhrenden 
TodesfIIlle verhOtet werden könnten, wenn die Llinder, in 
denen die Krankheit endemisch ist, Ober geeignete Gesund
heitsdienste verfilglen, 

1. mocht sich die neue Globale ~ der Weltgesund
heitsorgaoisati zur Malariahekämpfungl 0 ZU eigen, die von 
der 1992 in Amsterdam abgehaltenen Ministerkonfere über 
Ma1aria befIlrwortet wurde und darauf abzielt, TodesfllIle zu 
verbllten und die Zahl der Erknmkungen zu senken und den 
durch Ma1aria verursachten sozialen und wirtscbaftlicben 
Schaden zu vermindern; 

2. Ist sich dessen bewqpt daß sich die ma1ariabedingten 
Prob1eme in den LiIndern, in denen die Krankheit am stArksten 
VeIbteitet ist, aufgrund epidemiologischer. sozialer. wirt
schaftlicher und opemtiver Faktoren von Situation zu Situation 
betrilchtlich voneinander unterscheiden; 

3. betont, daß es zur Verwirklichung der Stmtegiezie1e 
notwendig sein wird, die lokalen, nationalen, regionalen und 
internationalen Mittel und Möglichkeiten schrittweise zu 
verbessern und zu stärken. insbesondere mit dem Ziel, mehr 
partnerschaftliche und KoordInieruogsmmmmen auf Gebie
ten wie Bildung, Landwir1schaft und Umwelt zu etgieifen, und 
diese Aktivitäten in die Programme zur Beklbnpfung liIm1icher 
Krankheiten einzubeziehen; 

4. nimmt mit Genugtuung KenntnIs von den Bemohlw
gen, welche die Regierungen trotz ihrer knappen Mittel unter
nehmen, um die Krankheit einzudflmmt:n, so auch von den 
Maßnahmen, die sie mgdffen haben, um ihr Ausbrechen durch 
großangelegtes VersprOhen von Insektiziden und durch die 
Zurverfilguogstellung geeigneter MalariabekllmPfungsmittel 
ZU verhindem; 

5. begrqpt es. daß die Weltgesundbeitsorganlsation sieb 
seit kurzem verstlirkt fIlr die MalariabekIimpfung einsetzt, 
insbesondere in Afrika, wo die Oberwiegeode MebrzahI. der 
Erknmkungen und Todesflille auftreten; 

110 weItgesundl.... 8 n1"J1tion, A Global Stmtsgy tor Ma1ar/a Cootrol 
(Oettf, 1993). 



V. BesofutJonen - Zweller AussdmlI 

6. begr4/Jt es aqße1rJem, daß Dr. Manuel Elkin Patarroyo 
(Kolumbien) im Juni 1993 großzIIgig angeboten hat, der Welt
gesundheitsorsaon als Spende alle Lizenzrechte seines 
Impfstoffs SPF-66 zu 0ber1assen; 

7. stellt fest, daß tro1Z der konzertierten internationalen 
Anstrengungen, die auf Initiative der Weltgesundheitsorgaoi· 
sation und anderer zustliDdiger regionaler und internationaler 
Organe unternommen werden, um die für die weltweite Be
kIlmpfuog der Malaria erforderlichen Mittel zu mobilisieren, 
nach wie vor dringend mnfangreichere Mitte1 benötigt werden; 

8. 174ft atifzur weiteren Unterstfllzung, insbesondere des 
SondeJ:programm des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen, der Weltbank und der Weltgesundheitsorgaoisation 
für Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Tropen
knmkheiten sowie der Abteilung der Weltgesundheitsorganisa.. 
tion zur BeklImpfung von Tropenkrankheiten; 

9. appeUiert an die internationale Gemeinschaft, die 
internationa1en Organisationen, die multilateralen Finanzinsti
totionen, die Sonderorganisatonen, die Organe und Program
me des Systems der Vereinten Nationen und die nichtstsatii
chen Organisationen sowie an alle ~ Gruppen, den 
Entwicklungsländer:n. insbesondere den afrikanischen Län
dern, technische, medizinische und finanzielle Hi1fe in einem 
Umfang zu gewiihren, der es gestattet, die zur Bekämpfung 
dieser endemischen Krankheit notwendigen Maßna1unen zu 
ergreifen; 

10. bittet den Generaldirektor der Weltgesundheitsorgani
sation, der federführenden Organisation auf diesem Gebiet, 
sich im Hinblick auf technische, medizinische und finanzielle 

. Unterstlltzung ftIr vorbeugende Maßnahmen gegen Malaria 
und eine verstiirkte Malarlabekllmpfung an die Organisationen, 
Institutionen, Organe und Programme des Systems der Verein
ten Nationen zu wenden und einen Aktionsplan auszuarbeiten. 
in dem dargelegt wird. wie Aktivitäten auf diesem Gebiet zu 
koordinieren sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
'DIgung den in Zusammenarbeit mit anderen zustliDdigen 
Organisationen, Inatitntionen, Organen und Programmen des 
Systems der Vereinten Nationen zu erstellenden Bericht des 
Oeneraldirektor der Weltgesundheitsorgaoisation über die 
DurchfUhrung dieser Resolotion vorzu1egen, der unter ande
rem auch Antworten auf die zahlreichen noch offenen Fragen 
enthalten sollte, sowie Informationen über den Einsatz eines 
wirksamen Ma1ariaimpfstoffs im Rahmen eines ganzheitlichen 
Ansatzes und andere Methoden der Ma1ariabekllmpfung, so 
auch die Hcranziehung geeigneter 'Jl:chnologien zur Ma1aria
bekllmpfung, unter besonderer Berücksichtigung der Ergeb
nisse der neuesten wissenschaftlichen Forschungen auf diesem 
Gebiet. 

92. Plenarsl1vmg 
19. Dezember 1994 

491l36. Öffentliche Verwaltung und Entwicldung 

Die Generalversammlung, 

in Anerkenntmg der wichtigen Rolle, welche die Regierun
gen und die öffent1ichen Verwaltungen im Hinblick auf die 
neuen Aufgaben spielen können, die sich aufgrund des Stra
bens aller Länder einem nachhaltigen WJ1'Ischaftswachstum 

und einer bestandfllhigen Entwicklung ergeben und zu denen 
unter anderem der Aufbau von grundlegenden Infrastruktur
einrichtungen, die Förderung der sozialen Entwicklung, die 
Bekllmpfung von sozioökonomischen Ungleichheiten und 
Armut, je nach Sachlage die Schaffung geeigneter Bedingun
gen ftIr den Privatsektor und der Schutz der Umwelt gehören. 

sowie in Anerkennung der Notwendigkeit einer Stiirkong 
der Kapazitllt der öffentlichen Verwaltung, um daftIr Sorge zu 
tragen, daß der öffentliche Dienst auf die BediIrfnisse der 
Bevö1kerong eingeht und ihr qualitativ hochwertige Dienst
leistungenerbringt, 

feststellend, daß es das souveräne Recht und die Verant
wortung der Staaten ist, in Übereinstimmung mit ihren eigenen 
Entwicklungsstrategien, -bedOrfnissen und -schwerpunkten 
Entscheidungen über ihre öffentliche Verwaltung zu treffen, 

in der ErwlJgung. daß das Vorhandensein effizienter und 
kompetenter, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortlicher ein
zelstaatlicher Verwaltungen zur Förderung eines nachhaltigen 
WI1'Ischaftswach und einer bestandflIhigen Entwicklung 
beitr/lgen sollte, 

sowie in der ErwlJgung, daß die Erschließung der Human
ressourcen eine wichtige Voraussetzung ftIr ein nachhaltiges 
WJJtschaftswacbstum und eine bestandfllbige Entwicklung und 
ein wesentlicher Faktor des Fortschritts und Wohlergehens ist, 

femer in der ErwlJgung, daß einige Initiativen, die von 
bestimmten Ländern im Rahmen von Struktoranpassungspro
grammen zur Reform ihrer öffentlichen Verwaltung ergriffen 
wurden, manchmal nicht auf einer langfristig konzipierten und 
aosgelegten Politik berohten, 

inAnerlcenmmg der wichtigen, komplernentlixen RoDen, die 
der öffentliche und der private Sektor bei der Förderung eines 
nachhaltigen WJJtschaftswacbstums und einer bestandfllhigen 
Entwicklung spielen können, 

sowie anerkennend, wie wichtig eine effiziente und kompe
tente, ihrer eigenen Bevö1kerong verantwortliche öffentliche 
Verwaltung für die erfolgreiche Durcbfflhrung von WIrt
schaftsreformen in a11en Ländern, insbesondere in den Um
bruchländern, ist, 

nachdrUcklich darazif hinweisend, wie wichtig die interna
tionale Zusammenarbeit bei der Unterstlltzung der einzel
staatlichen Anstrengungen ist, we1che die Entwick1ungsländer 
zum· Aufbau von KapazitIit auf dem Gebiet der öffentlichen 
Entwicklungsverwaltung unternehmen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Aktivitäten, die im 
Rehmen des Programms der Vereinten Nationen für öffentli
che Verwaltung und Fmanzen durchgeflihrt werden, um die 
Effizienz der öffentlichen Verwaltung, insbesondere in den 
EntwicklungslllDdern und UmbruchllIndem, zu erhöhen, 

sowie in Anerkennung der WIChtigkeit eines Gedanken- und 
Erfahrungsaustauschs, damit die Rolle der öffentlichen Ver
waltung bei der Entwicklung besser verstanden und die interna
tionale Zusammenarbeit in diesem Bereich verstärkt wird, 

1. nimmt Kenntnis von der Erk1ärung von nmger1I1, die 
auf der am 20. und 21. Juni 1994 in Marokko abgehaltenen 

IU _ Al49/49S, AohaDg. 
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Panafrikanischen Konferenz der Minister tlIr den öffentlichen 
Dienst verabscbiedet wurde; 

2. besch/U:Pt, ihre filnfzigste Thgung im MlirzIAprill996 
wiederaufzunehmen, um die Frage der öffeatIichen Verwal
tung und der Entwicklung zu behandeln, Erfahrungen 'IUSZU

. tauschen, eine Bilanz der Aktivitäten der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet zu ziehen und nach Bedarf Empfehlungen 
abzugeben; 

3. bittet alle Staaten, sich aktiv an der wiederaufgenom
menen Thgung zu beteiligen und Vertreter auf möglichst hober 
Ebene zu entsenden; 

4. ersucht die Sachverständigengruppe tlIr öffentliche 
Verwallung und Finanzen, aber den WtrtschafIs- und Sozialrat 
einen Beitmg zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung 
zu leisten, ausgehend von den Erfahrungen mit der Unterstllt
zung von Entwicklungsländern und UmbruchlJindern beim 
Kapnzitätsaufbau auf dem Gehtet der öffentIichen Entwick
lungsverwaltung; 

5. ersucht das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen und andere zuständige Organisationen der Vereinten 
Nationen, aber den Wirtschafts- und Sozialrat einen Beitmg 
zur Arbeit der wiederaufgenommenen Thgung zu leisten; 

6. bittet interessierte nichtstantIiche Organisationen, nach 
Bedarf einen Beitrag zur Arbeit der wiederaufgenommenen 
Thgung zu leisten; 

7. ersucht den Generalsekretär, ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wtrtschafts- und Sozialrat 
einen konsolidierten Bericht vorzulegen, der eine Analyse der 
Rolle der öffentlichen Verwaltung auf dem Gebiet der Ent
wicklung sowie Empfehlungen dszu enth1ilt, wie die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der öffentlichen Ver
waltung und der Entwicklung zugunsten von interessierten 
Entwicldungs- und UmhmchIändern gestlIrkt werden könnte; 

8. bittet die RegionaIkommissionen der Vereinten Natio
nen, 1995 die Rolle der öffentIichen Verwaltung auf dem 
Gebiet der Entwicklung zu prilfen und ihr auf der wieder
aufgenommenen Thgung aber den Wirtschafts- und Sozialrat 
Bericht zu erstatten; 

9. beschlUifJt, dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Organisationstagung zu empfehlen, in die vorläufige Tages
ordnung Seiner Arbeitstagung 1995 unter dem Punkt "Pro
grammaktivitliten" einen Unterpunkt "Öffentliche Verwaltung 
und Entwicklung" aufzunehmen; 

10. beschließt at4Jerdem. auf ihrer filnfzigsten 'Thgung 
unter dem Punkt "Bericht des Wirtschafts- und Sozia\rats" die 
Frage der öffentlichen Verwaltung und Entwicklung zu behan
deln. 

92. Plenarsltvmg 
19. Dezember 1994 

491234. Ausarbellung eines Internationalen ilbereInkom
mens zur BekIImpfung der WflatenbRdUDg In den 
von DIIne oder. Wtistenh1Idnng scliwer betroffenen 
IJIndem, Insbesondere In AfrIka 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Reso\ntionen 44/172 vom 19. De
zember 1989, 441228 vom 22. Dezember 1989 und ihre an-

deren einsch1ligigen Resolutionen und BeschIOsse sowie die 
Empfehlungen in der Agenda 21', die von der Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung ver
abschiedet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre Reso\ution 47/188 vom 
22. Dezember 1992, mit der sie den ZwischensmmIichen 
VerhandJungsausschuß tlIr die Ausarbeitung eines interna
tionalen Obereinkonunens zur Bekämpfung der WfIsten
biIdung in den von DiIrre und WilstenbiIdung schwer betr0ffe
nen Ländern, insbesondere in Afrika, mit dem Ziel eingerichtet 
hat, ein solches Übereinkommen bis Juni 1994 fertigzustellen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 48/191 vom 
21. Dezember 1993, mit der sie den ZwischensmmIiche 
VerhandJungsausschuß nachdrilcklich gebeten hat, seine 
Verhandlungen bis Juni 1994 abzuschließen, 

feststellend, daß in Artikel 35 des am 17. Juni 1994 in Paris 
verabschiedeten Übereinkommens der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der WUstenbiIdung in den von DiIrre oder 
WUstenbiIdung schwer be1Joffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika" vmgesehen ist, daß die Sekretariatstimonen bis zum 
Abschluß der ersten Thgung der Konferenz der Vertrags
parteien interimistisch von dem Sekretariat wahrgenommen 
werden, das die Generalversammlung in Resolntion 47/188 
geschaffen hat; sowie feststellend, daß der ZwischenmatHche 
Verhandiungsallsschuß in Ziffer 5 seiner Reso\ntion 5/2112 den 
Genera1sekretär ersucht hat, VorschIIIge zu unterbreiten, die es 
dem nach Resolntion 47/188 eingesetzten Sekretariat er
möglichen soIlen, seine Aktivitliten vorläufig fortzusetzen, bis 
die Konferenz der Vertragsparteien das ständige Sekretariat 
des Übereinkommens bezeichnet, 

in dankbarer AIUlrkennung der dem Sekretariat bei seiner 
Tätigkeit während des Jahres 1994 gewiIhrten Unterstlllznng 
durch das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
namentlich auch das Bilro der Vereinten Nationen tlIr die 
Sudnn-Sahel-Region und den Kapi1alentwicklungsfonds der 
Vereinten Nationen, sowie durch das Umweitprogramm der 
Vereinten Nationen, die BrnlIhrungs- und Landwirtschafts.. 
organisation der Vereinten Nationen, den Internationalen 
Fonds für Iandwirtschaft\iche Entwicklung, die Weltorgaoisa
tion tlIr Meteorologie, die Handels- und Entwicklungskonfe
renz der Vereinten Nationen, die Regionalkommissionen und 
die biIatetaIen Geber, 

MCh Behandlung des Berichts des GeneraIsekretll aber 
die Durchfilbrung der Resolntion 48/191 und die seitens der 
zwischenstaatIichen Stellen und des Sekretariats unter Um
ständen erforderlichen Arbeiten im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Übereinkommens und seiner Anhänge betref
fend die regionale Umsetzung'13 sowie nach Behandlung der 
Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen VerhandJungsall8-
schusses"2 aber dringende Maßnahmen zugunsten Afrikas, die 
in der Zeit bis zur und während der ersten 'IlIgung der Konfe
renz der Vertragsparteien des 0bereink0mineDs' getroffen 
werden müssen, 

die Al4ffassung vertretend, daß das Übereinkouurum eine 
der wichtigsten Anschlußmußnahmen an die Konferenz der 
Vereinten Nationen aber Umwelt und Entwicklung darstellt, 

,u SlebeAl491841Add.2, Anlsge.AnbangR. 
u, Al49/4n. 



V. B.....Jnf!omm - _ Aussdm8 1!11 

1. begrqJJt die am 17. Juni 1994 erfolgte Verabschieduog 
des ÜbereiDkOmmens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
der Wllstenbildung in den von DIIrre oder Wllstenbildung 
. schwer betroffenen Llindern, insbesondere in Afrika, durch 
den Zwischenstaatlichen VerbandlungsllllSSCbuß und begrüßt 
außerdem die Unterzeichnung des Übereinkommens am 
14. und 15. Oktober 1994 in Paris durch eine groBe Anzahl 
von Staaten sowie eine Organisation der regionalen WIrt
scbaftsintegration; 

2. fordert diejenigen Staaten, die das Übereinkommen 
bislang noch nicht unterzeichnet haben, nachdrlJcklich auf, 
dies im Einklang mit Artikel 33 des Übereinkommens wllhrend 
der Janfenden Thgung der Generalversammlung und spätestens 
bis 13. Oktober 1995 zu tun, und fordert die Staaten und 
Organisationen, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, 
nachdrlicklich auf, es zu ratifizieren, dnmit es so bald wie 
möglich in Kraft treten kann; 

3. bittet die Unterzeichner des Übereinkommens, zusätz
lich zu den zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vorgelegten 
Infotmationen dem vorläufigen Sekretariat des .'Obereinkom
mens auch weiterhin Informationen über die Maßnahmen 
zukommen zu Jassen, die sie im Hinblick auf die Umsetzung 
der Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausshusses über dringende Maßnabmen zugun
aten Afrikas ergriffen beziehungsweise vorgesehen haben; 

4. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhandlungs
. ausschuß seine Tlltigkeit 8Ilch weiterhin ausllben wird, um 

a) die erste Thgung der Konferenz der Vertragsparteien 
des Übereinkommens vorzubereiten, wie in dem Überein
kommen vorgesehen; 

b) die Umsetzung der Bestimmungen seiner Resolution 
5/1 belieffund dringende Maßnahmen zugunaten Afrikas durch 
den Austausch von Informationen und die PrIIfung der dies
bezIIglichen Fortschritte zu erleichtern; 

c) Maßnabmen einzuleiten, um eine Organisation zu 
benennen, in die der weltweite Mechanismus zur Förderung 
von Maßnabmen zur Mobilisierung und Weiterleitung von 
beträchtlichen Fmanzmitteln integriert werden kann, und die 
Modalitilten für seine Tlltigkeit festzulegen; 

d) die Geschäftsordnung der Konferenz der Vertrags
parteien auszuarbeiten; 

e) andere einschll!gige Fragen zu behandeln, so 8Ilch 
Maßnahmen, welche die Umsetzung des Übereinkommens und 
seiner Anhänge betreffend die regionale Umsetzung sicher
stellen; 

5. beschließt Ql4jJerdem, zu diesem Zweck zusätzlich zu 
der secbaten Thgung des Zwischenstaatlichen Verhandlungs
anssch_ die ab 9. Januar 1995 für die Dauer von bis zu 
zwei Wochen in New York stattfinden wird, vom 7. bis 
18. August 1995 eine zweiwöchige Thgung des Ausschusses 
in Nairohi abzuhalten und bis zum Inkrafttreten des Überein
kommens 1996 und 1997 nach Bedarf weitere Thgungen 
abzuhalten, deren Thgungsort und Thnnin von dem Ausschuß 
empfohlen werden wird; 

6. bittet den Zwischenstaatlichen Verbandinngsausschuß, 
hierzu rasch einen Arbeitsplan für die Zeit bis zur ersten Th· 

gung der Konferenz der Vertragsparteien zu beschließen und 
durchzufllhren, und ersucht den Generalsekretllr, im Rahmen 
des allgemeinen KonferenzkaIenders die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, dnmit der Ausschuß seine nllchaten Th
gungen abhalten kann; 

7. enucht alle Staaten, das System der Vereinten Natio
nen, einschließlich der RegionaJkommiasionen, die zuständi
gen subregionalen und regionalen Organisationen und die in 
Betracht kommenden wissenschaftlichen Kreise und die Ge
scbllftswelt, die Gewerkschaften, die zuständigen nichtstaat
liehen Organisationen und andere interessierte Gruppierungen, 
Maßnahmen zur raschen UmselZlmg des 0bereinIa:iiiun und 
seiner Anhänge betteffend die regionale Umsetzung zu ergrei
fen, sobald das Übereinkommen in Kraft getreten ist, und in 
dieser Hinsicht wirksam auf die Bedtlrfnisse der Regionen 
Afrika, Asien sowie Lateinamerika und Karlbik zu reagieren; 

8. fordert alle Staaten, das Syatem der Vereinten Natio-· 
nen, einschließlich der Regionalknmmissionen, die in Betracht 
kommenden subregionalen und regionalen Organisationen 
sowie alle anderen interessierten Akteore nachdrlJcklich auf, 
Maßnahmen zur vollsWndigen und wirksamen Umsetzung der 
Bestimmungen der Resolution 5/1 des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses über dringende Maßnahmen zugun
aten Afrikas ZU ergreifen; 

9. beschließt, daß die Tlltigkeit des Zwischeustaatlichen 
Verhandlungsansschusses und des vorläufigen Sekretariata 
olme Beeinträchtigung der Programmaktivitilten auch weiter
hin aus den vorhandenen Haushaltsutitteln der Vereinten 
Nationen sowie aus freiwilligen Beitdlgen an den Treuhand
fonds finanziert werden soll, der gemlIß Resolution 47/188 
eigeus zu diesem Zweck eingerichtet worde und vom Leiter 
des vorlllufigeJi Sekretariats unter der Aufsicht des Genera1se
kretärs verwaltet wird, mit der Möglichkeit, den Fonds nach 
Bedarf in Anspruch zu nehmen, um die 'Thilnahme von 
Vertretern nichtstaatlicher Organisationen an der Arbeit des 
Ausschusses zu unterstOtzen, und die eingegangenen BeitriIge 
von einem Haushaltsjahr auf das nIIchste zu übertragen; 

10. nimmt Kenntnis von den Vorkehrungen, die der 
Generalsekretär getroffen hat, sowie von den Beiträgen zur 
Arbeit des Zwischenstaatlichen verhandlungsausschusses in 
ErftlIlung seines Mandats, die von dem Entwicklungspro
gramm der Vereinten Nationen, einschließlich des Büros der 
Vereinten Nationen für die Sndan-SaheI-Region, sowie dem 
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der ErnlIbrungs
und Landwirtschaflsorgaon der Vereinten Nationen, dem 
Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, der 
Handels- und BntwickIungskonferenz der Vereinten Nationen, 
der Organiaation der Vereinten Nationen für Erziehung, WIS
senschaft und Kultor, der WeJtorganisation für Meteorologie, 
der Weltbank und anderen auf dem Gebiet der Wtlstenbildung. 
der DIIrre und der Entwicklung tätigen internationalen Organi
sationen geleistet wurden, und bittet sie, diese Untersttl1zung 
ldInftig zu vers1firken und auszuweiten; 

11. vermerkt mit Genugtuung, daß der Administrator des 
Entwicklungsprogratl!lllS der Vereinten Nationen nach der 
Verabschiedung des Übereinkommens und im Einklang mit 
Ziffer 38.27 der Agenda 21 vorgeschlagen hat, daß das 
Programm die Umsetzung des 0bereink0nuUens in der ganzen 
Welt unterstf1tzen und dabei Afrika besondere Beachtung 
schenken solle, und hlttet das EntwiCklungsplOgtanun und das 



BOrn der Vereinten Nationen für die Sudan-Sahel-Region, sich 
um die erforderlichen Finauzmittel und andere Formen der 
Unterstillzung zu bemllhen, damit sie in der Lage srnt!, dieser 
Aufgabe wirksamer nachzukommen; 

12. nimmt mit Genugtuung KennmJs von den bislang an 
den Treuhandfonds entrichteten Beiträgen und bittet die 
Regierungen, die Organisationen der regionalen Wirtschafts
integration und andere interessierte Organisationen, zur Unter
Sllltzung des vorläufigen Sekretnriats des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsansschusses und der Arbeit des Ausschusses 
auch weiterhin freiwillige Beiträge an den Fonds zu entrichten; 

13. nimmt fl14IIeniem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Beiträgen zu dem freiwilligen Sonderfonds, der mit Resolution 
47/188 eingerichtet wurde, um den von Wüstenbildung [".er 
DIIIre betroffenen EntwickIungslllndern, insbesondere den am 
wenigsten entwiclrelten Ländern, dabei behilflicb zu sein, voll 

. und wirksam am Verbandiungsprozeß mitzuwirken, und bittet 
die Regierungen, die Organisationen der regionalen WIIt
schaftsintegration und andere interessierte ÜQ!IIDisationen, 
auch weiterhin großzjjgige Beiträge an den Fonds zu ent
richten, damit diese Länder in vollem Umfang und wirksam an 
der Arbeit des Zwischenstaatlichen Verbandlungsansschusses 
mitwirken können; 

14. ersucht den Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen 
Verbandlungsausschusses, der Generalversamm1ung, der 
Kommission für bestandfähige Entwicklung und den anderen 
zuständigen OJganen der Vereinten Nationen Zwischenbe
richte über die Tlltigkeit des Ausschusses vorzulegen; 

IS. ersucht den GeneraIsekretllr, diese Resolution allen 
Regierungen, den zuständigen Sonderorganisationen und 
Programmen der Vereinten Nationen, den internationalen 
Finanzinstitutionen, anderen zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen ÜQ!IIDisationen und anderen zustflndigen In
stitutionen zur Kenntnis zu bringen; 

16. ersucht den GeneraIsekretllr fl14IIenlem, der General
versammlung auf ihrer filnfLigsten Thgung unter dem Punkt 
"DurchffIhrung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konfe
renz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Bericht über die Durcbfilhrung dieser Resolution 
betreffend dns Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüslenbildung in den von DIIIre oder 
Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in 
Afrika, vorzulegen. 

95. Plentlrsimmg 
23. Dezember 1994 




